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1. Einleitung 
 

1a) Planungsziele, Lage des Vorhabenstandortes  

Ziele 
�•�]���o�������Œ���W�o���v�µ�v�P���]�•�š�����•�U�����]�����]�v�v���Œ�Z���o���������•���'���o�š�µ�v�P�•�����Œ���]���Z���•�������•�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�P�����]���š���•���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^ 

befindlichen 3 Windenergieanlagen durch leistungsstärkere Anlagen zu ersetzen. Verbunden hiermit sind 

der Rückbau der Bestandsanlagen sowie die erforderliche Neuanordnung der für die Erschließung 

erforderlichen Anlagen (Wege, Trafohäuschen, etc.). Im Rahmen des 1. Änderungsverfahrens des Bebau-

�µ�v�P�•�‰�o���v���•�� �c�t�]�v���‰���Œ�l�� �•�}�����o�^�� �Á���Œ�����v�� �Ì�µ�����u�� ���]���� ���Z���u���o�•�� �(���•�š�P���o���P�š���v�� �<�}�u�‰���v�•���š�]�}�v�•�u���˜�v���Z�u���v 

(entsprechend dem Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG) entsprechend ihrer Umsetzung über-

prüft und bei Erfordernis überarbeitet. 

 

Lage und Größe des Vorhabenstandortes 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Flurstücke: 

 

Gemarkung Groß Krauscha Flur 2:  

152 (Teilfläche), 163 (Teilfläche), 164 (Teilfläche) 168 (Teilfläche), 169 (Teilfläche), 170 (Teilfläche), 202 
(Teilfläche), 203, 204, 205, 206 (Teilfläche), 207 (Teilfläche), 208 (Teilfläche), 211 (Teilfläche), 212, 213 und 
214 (Teilfläche) 

Gemarkung Zodel Flur 1:  

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1 (Teilfläche), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (Teilfläche), 29, 30 
(Teilfläche), 62 (Teilfläche), 63 (Teilfläche), 64 (Teilfläche), 65/1 (Teilfläche), 72 (Teilfläche), 73, 74, 75 
(Teilfläche), 79 (Teilfläche), 82 (Teilfläche), 83, 84, 85 (Teilfläche), 87/1 (Teilfläche), 90 (Teilfläche) und 
101 (Teilfläche) 

Lage der geplanten Windenergieanlagen: 

Die Errichtung der 3 Windenergieanlagen ist auf dem Flurstück 29 Gemarkung Zodel Flur 1 beabsichtigt. 

In Bezug zu den bestehenden Anlagen findet eine Verschiebung der Standorte um ca. 30 �t 50 m in 

westliche Richtung statt.   

 

Festsetzungen der geplanten Nutzungen im Bebauungsplan 
Um die geplanten bzw. bestehenden Nutzungen baurechtlich umsetzen zu können, wird der 
Vorhabenstandort als  

�x sonstiges Sondergebiet (SO) �u�]�š�� �����Œ�� �•�Á�����l�����•�š�]�u�u�µ�v�P�� �cWindkraftnutzung�^��im Sinne des § 11 
BauNVO 

 
festgesetzt.  
Die Festsetzung der erforderlichen Grünordnungs- und Kompensationsmaßnahmen, welche innerhalb 
bzw. außerhalb des Bebauungsplangebietes umzusetzen sind, erfolgt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 
BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1a BauGB. 
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1b) einschlägige Fachgesetze / Fachpläne zum Umweltschutz und Berücksichtigung dessen 

Ziele im Bebauungsplan 

 

Verwendete Fachgesetze und Fachpläne 

1. Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des 

Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist  

2. Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), die zuletzt durch Artikel 

10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) geändert worden ist 

3. Sächsisches Naturschutzgesetz vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch das Gesetz 

vom 22. Juli 2024 (SächsGVBl. S. 672) geändert worden ist  

4. Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des 

Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist  

5. Waldgesetz für den Freistaat Sachsen vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), das zuletzt durch 

Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 19. August 2022 (SächsGVBl. S. 486) geändert worden ist 

6. Sächsisches Denkmalschutzgesetz vom 3. März 1993 (SächsGVBl. S. 229), das zuletzt durch Artikel 

23 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist 

7. Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 

S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 

225) geändert worden ist 

8. Strahlenschutzgesetz vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 

vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 324) geändert worden ist  

9. Strahlenschutzverordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 2036; 2021 I S. 5261), die 

zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 324) geändert 

worden ist  

10. Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 

vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist  

11. Sächsisches Wassergesetz vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 19. Juni 2024 (SächsGVBl. S. 636) geändert worden ist  

12. Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt durch Artikel 5 des 

Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden ist  

13. Nachweisverordnung vom 20. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2298), die zuletzt durch Artikel 5 der 

Verordnung vom 28. April 2022 (BGBl. I S. 700) geändert worden ist 

14. Landesentwicklungsplan 2013 (LEP 2013) �t Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über den 

Landesentwicklungsplan Sachsen (Landesentwicklungsplan 2013 -LEP2013) vom 14. August 2013  
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15. Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplans für die Planungsregion Oberlausitz-

Niederschlesien, in Kraft getreten am 26.10.2023 (Öffentliche Bekanntmachung im Amtlichen 

Anzeiger Nr. 43 des Sächsischen Amtsblattes vom 26.10.2023) 

 

Folgende Ziele der o.g. Fachgesetze und Fachplanungen werden in der Aufstellung der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes berücksichtigt: 

 

Erhalt und dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur 

und Landschaft  

�o  keine Überplanung geschützter Biotope 

 

Erhalt lebensfähiger Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten 

�o  keine Überplanung geschützter Biotope 

�o  Festlegung von Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz der Fauna 

�o  Festlegungen von Maßnahmen zur Herstellung wertvoller Biotope für die Fauna 

�o  Begrenzung der Versieglung durch Festsetzung der Größe des Baugebietes und der zulässigen 
Grundflächenzahl sowie der Lage der Verkehrsflächen  
 
 

sparsame Nutzung von Naturgütern, welche sich nicht erneuern  

�o  Festlegung der zulässigen Neuversieglung durch Festsetzung der Grundflächenzahl 

 

Schutz von Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung  

�o  Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nutzung im Bereich des Windparks 

 

Bewahrung historisch gewachsener Kulturlandschaften vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen 

Beeinträchtigungen, Sicherung der nachhaltigen Funktionen des Bodens / Vermeidung von Beein-

trächtigungen des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte / Lenkung der unvermeidbaren 

Neuinanspruchnahme von Flächen auf anthropogen vorbelastete Böden mit geringer Bedeutung für die 

landwirtschaftliche Produktion 

�o  keine Beanspruchung von Denkmalen 

�o  keine zusätzliche Zerstörung der historisch gewachsenen Kulturlandschaft 

�o  Bodeneingriffe sind durch das Landesamt für Archäologie zu begleiten 

�o  keine wesentliche Neubeanspruchung landwirtschaftlich genutzter Flächen, da bestehende 

Strukturen für die Erschließung genutzt werden und nicht mehr benötigte versiegelte Flächen 

entsiegelt und rekultiviert werden 
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�o  keine Überplanung forstwirtschaftlich genutzter Flächen 

�o  Festlegung der zulässigen Neuversieglung durch Festsetzung der Grundflächenzahl 

 

Berücksichtigung einer natur- und landschaftsverträglichen Land- und Forstwirtschaft  

�o  geringer zusätzlicher Flächenentzug landwirtschaftlich genutzter Fläche, da bestehende 

Strukturen für die Erschließung genutzt werden,  

�o  versiegelte Bestandsflächen, welche nicht mehr benötigt werden, werden entsiegelt, rekultiviert 

und einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt 

�o  keine Überplanung forstwirtschaftlich genutzter Flächen 

 

Erhalt der zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftselemente  

�o  keine Beanspruchung vernetzender Biotopstrukturen 

 

Schutz der menschlichen Gesundheit vor schädlichen Wirkungen ionisierender Strahlung 

�o  aufgrund des Planvorhabens nicht erforderlich 

 

Vermeidung von Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes und der direkt von den Gewässern 

abhängenden Landökosysteme / Gewährleistung schadloser Abflussverhältnisse  

�o  Beibehaltung der aktuellen Entwässerung des Vorhabenstandortes - anfallendes Niederschlags-

wasser wird innerhalb des Vorhabenstandortes oberflächlich zur Versickerung gebracht 
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2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
�/�u�� �Z���Z�u���v�� �����Œ�� �í�X�� �	�v�����Œ�µ�v�P�� �����•�� ���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���•�� �c�t�]�v���‰���Œ�l�� �•�}�����o�^�� �Áerden zur Beschreibung und 
Bewertung der Umweltauswirkungen der Umweltbericht des rechtwirksamen Bebauungsplanes (in Kraft 
getreten am 13.10.2006), die Ergebnisse des landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP), welcher 
Bestandteil zur Genehmigung der 3 Windenergie-anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) war, die aktuell vorliegenden Ergebnisse zum Artenschutz (Anlagen 5 bis 7) sowie die 
Stellungnahmen der Fachbehörden verwendet. Hinsichtlich der Beurteilung zukünftiger 
Beeinträchtigungen durch Schall und Schattenwurf liegen noch keine konkreten gutachterlichen 
Berechnungsergebnisse vor.  
 
Hinweise zur 1. Änderung des Bebauungsplanes �c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^: 

�o  Im Lageplan der erfassten Biotope (siehe Abb. 2) werden in der 1. Änderung des Bebauungsplanes 

ausschließlich die Biotope dargestellt, welche sich innerhalb der Geltungsbereichsgrenze des 

Bebauungsplangebietes befinden. Im Jahr 2005 wurden weiträumig Biotope in der Umgebung 

erfasst (siehe Abb. 1) und betrachtet. Hierauf wird im Änderungsverfahren des Bebauungsplanes 

verzichtet. 

 
Abb. 1: Biotopkarte außerhalb der Siedlungsbereiche im Umfeld des Windparks, Stand: 19.04.2015 
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Abb. 2: �>���P���‰�o���v���c���]�}�š�}�‰���U�������•�š���v���^, Stand: 19.09.2025 

�o  Die Kompensationsmaßnahmen (siehe textliche Festsetzungen Pkt. 3.3 MA �t MC), welche sich 

außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplangebietes befinden und im Rahmen des 

���µ�(�•�š���o�o�µ�v�P�•�À���Œ�(���Z�Œ���v�•���Ì�µ�u�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^��(Darstellung der Maßnahmen A �t 

C siehe Abb. 3) sowie im Genehmigungsverfahren zur Errichtung der Windenergieanlagen nach 

BImSchG festgelegt wurden, werden in der 1. Änderung des Bebauungsplanes �c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^ 

in die textlichen Festsetzungen übernommen.  

�o  Die Maßnahme MD (Pflege von 20 ha Rotationsbrachen), welche im Rahmen des 

���µ�(�•�š���o�o�µ�v�P�•�À���Œ�(���Z�Œ���v�•���Ì�µ�u�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^���•�}�Á�]�����]�u���'���v���Z�u�]�P�µ�v�P�•�À���Œ�(���Z�Œ���v��

zur Errichtung der Windenergieanlagen nach BImSchG festgelegt wurde, kann entsprechend 

neuer artenschutzrechtlicher Erkenntnisse entfallen. 
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Abb. 3: Maßnahmen�l���Œ�š�����c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^, Stand: 19.04.2015 

�o  Die Ermittlung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes erfolgt nach NOHL unter Einbeziehung 

der Berechnungsergebnisse aus dem Jahr 2005.  

�o  Aufgrund der erforderlichen Errichtung einer neuen Zuwegung zur verkehrstechnischen 

Erschließung des Windparks wird das ermittelte Kompensationsdefizit innerhalb des 

Bebauungsplangebietes durch die Anlage eines Blühstreifens kompensiert. Die Festlegung der 

Maßnahme erfolgte in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Görlitz. 

 

2a) Bestandsaufnahme des Umweltzustandes 

Die Darstellung des derzeitigen Umweltzustandes erfolgt abweichend der Anlage 1 Nr. 2a) zum 
�����µ�P���•���š�Ì���µ���Z�X�� ���]���� �'�o�]�������Œ�µ�v�P�� �Á�]�Œ���� �]�v�� ���]���� �<���‰�]�š���o�� �c���]�}�š�}�‰���U�� �^���Z�µ�š�Ì�P�����]���š���� �˜�� �‰�}�š���v�š�]���o�o�� �v���š�º�Œ�o�]���Z����
�s���P���š���š�]�}�v�^�U�� �c�&���µ�v���^�U�� �c���}�����v�� �˜�� ���o�š�o���•�š���v�^�U�� �c�t���•�•���Œ�^�U�� �c�<�o�]�u���^�U�� �c���Œ���Z���}�o�}�P�]���� �˜�� �����v�l�u���o�•���Z�µ�š�Ì�^�U��
�c�^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š�� �D���v�•���Z�^�U�� �c�>���v���•���Z���(�š�•���]�o���^ �•�}�Á�]���� �cPrognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Nichtdurchführung der Planung�^�� �µ�v�š���Œ�š���]�o�š�X�� �/�v�•�}�(���Œ�v�� �Œ���o���À���v�š���� �&���•�š�o���P�µ�v�P���v�� �]�v�� �º�����Œ�P���}�Œ���v���š���v��
Planungen für das Plangebiet vorliegen, werden diese dargestellt und beschrieben. 
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2aa) Biotope, Schutzgebiete & potentiell natürliche Vegetation 

2aaa) Biotope 

Im Rahmen der Erarbeitung der 1. Änderung des Bebauungsplanes wurden die Flächen des 
Vorhabenstandortes hinsichtlich der bestehenden Strukturen überprüft und entsprechend der Roten Liste 
Sachsens �t Biotoptypen (2010) bzw. der Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von 
Eingriffen im Freistaat Sachsen zugeordnet.  
Hauptstruktur im Bebauungsplangebiet sind intensiv bewirtschaftete Ackerflächen. Innerhalb dieser 
befinden sich die 3 bestehenden Windenergieanlagen mit den angegliederten Kranstellplätzen sowie die 
zur Erschließung vorhandenen Wege in wasserdurchlässiger bzw. versiegelter Bauweise. 

Die Flächenbilanz der Biotope stellt sich aktuell wie folgt dar:  

1. Intensiv genutzter Acker: 515.217 m²  

2. Windenergieanlagen (incl. Fundamente): 2.930 m² 

3. Weg, wasserdurchlässige Befestigung: 3.763 m² 

4. Befestigter (versiegelter) Wirtschaftsweg: 2.111 m² 

5. Parkplatz, unversiegelt (Kranstellflächen): 3.144 m² 

6. Feldhecke: 47 m² 

 

2aab) Schutzgebiete 

Das Bebauungsplangebiet befindet sich in keinem festgesetzten Schutzgebiet. 
 
Nächstliegende Vogelschutzgebiete  
Im 5 km-Umkreis befinden sich zwei Vogelschutzgebiete auf deutscher Seite der Neiße und ein 
Vogelschutzgebiet auf polnischer Seite. �����•�� �v�����Z�•�š�P���o���P���v���� �s�}�P���o�•���Z�µ�š�Ì�P�����]���š�� �]�•�š�� �����•�� �c�E���]�˜���š���o�^��
(Gebietsnummer: 4454-451) und liegt etwa 985 m in der geringsten Entfernung zum Planungsstandort. Es 
ist ein lineares Gebiet, welches über mehrere Kilometer dem Lauf der Neiße in Süd-Nord-Richtung entlang 
der Landesgrenze zwischen Deutschland und Polen folgt. Hauptmerkmale sind ein strukturreicher, 
weitgehend naturnaher Flusslauf, Steilhänge mit naturnahen Laubmischwäldern, überwiegend unver-
baute Auen mit Altwässern und Auenwald-Resten mit verschiedenen Grünlandausprägungen und Ufer-
staudenfluren. Das Gebiet übernimmt eine herausragende Funktion als Wasservogellebensraum. Es 
beherbergt zahlreiche wertgebende Vogelarten nach Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie bzw. Anhang II 
der FFH-Richtlinie. Ca. 4,7 km vom Planungsstandort entfernt befindet sich das Vo�P���o�•���Z�µ�š�Ì�P�����]���š���c�d���]���Z����
�µ�v�����t���o�����Œ���µ�u���D�º���l���v�Z���]�v�^���~�'�����]���š�•�v�µ�u�u���Œ�W���ð�ò�ñ�ñ-451). Es handelt sich um ein Wald- und Teichgebiet 
mit Teichgruppen mit Schwimmblatt- und Verlandungsvegetation, ehemaligen Tongruben und 
Torfstichen, mit einem Schwingrasen-Zwischenmoor, Birken-Moorwald sowie Nadelholzforsten. Es 
beherbergt zahlreiche wertgebende Vogelarten nach Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie bzw. Anhang II 
der FFH-�Z�]���Z�š�o�]�v�]���X�� �����•�� �s�}�P���o�•���Z�µ�š�Ì�P�����]���š�� �c���}�Œ�Ç�� ���}�o�v�}�‘�o���•�l�]���^�l�E�]�������Œ�•���Z�o���•�]���v�� �~�'�����]���š�•�v�µ�u�u���Œ�W��
PLB020005) befindet sich ca. 4,2 km nordöstlich des Plangebietes auf polnischer Seite. Das 
Vogelschutzgebiet besteht hauptsächlich aus Nadelwald und Mischwald sowie zu geringen Anteilen aus 
Acker und Trockenrasen. Es beherbergt zahlreiche wertgebende Vogelarten nach Art. 4 (2) der 
Vogelschutzrichtlinie bzw. Anhang II der FFH-Richtlinie.  
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Nächstliegende Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) 
Im 5 km-Umkreis befinden sich zwei FFH-Gebiete auf deutscher Seite der Neiße und ein FFH-Gebiet auf 
polnischer Seite. Das nächstgelegene FFH-�'�����]���š���]�•�š�������•���c�E���]�˜���P�����]���š�^���~�'�����]���š�•�v�µ�u�u���Œ�W���ð�ð�ñ�ð-302), das 
im 5 km Umkreis des Vorhabens deckungsgleich ist mit de�u�� �s�}�P���o�•���Z�µ�š�Ì�P�����]���š�� �c�E���]�˜���š���o�^�X�� �����X�� �ï�U�ð�� �l�u��
nordwestlich der geplanten WEA ist die östliche Teilfläche des FFH-�'�����]���š���•���c�d���]���Z�����µ�v�����&���µ���Z�š�P�����]���š����
�v�}�Œ���‚�•�š�o�]���Z�� �<�}�����Œ�•���}�Œ�(�^�� �~�'�����]���š�•�v�µ�u�u���Œ�W�� �ð�ó�ñ�ñ-301). Die zwei Teilgebiete zeichnen sich durch reich-
strukturierte Bereiche mit Teichgruppen, teils mit Schwimmblatt- und Verlandungsvegetation, ehemalige 
Tongruben und Torfstiche mit Zwischenmoor und Birken-Moorwald aus. Sie sind ein wichtiger Amphibien- 
und Fischotterlebensraum und beherbergen Vorkommen zahlreicher gefährdeter Pflanzenarten. Das FFH-
�'�����]���š���c�W�]���w�•�l���� ���}�o�]�v���� �E�Ç�•�Ç�� �B�µ�Ï�Ç���l�]���i�^���l�� �W���y�•�l��-Tal der Lausitzer Neiße (Gebietsnummer: PLH020086) 
befindet sich ca. 1,5 km östlich des Windparks auf polnischer Seite. Das Gebiet setzt sich überwiegend aus 
Wald und Grünland sowie Ackerflächen zusammen. 
 

2aac) Wald im Sinne des Sächsischen Waldgesetzes (SächsWaldG) 

Unter Auswertung der digitalen Daten des Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung 
Sachsens (Quelle: https://geoportal.sachsen.de, Stand Mai 2022) grenzen an der nordwestlichen Plange-
bietsgrenze Waldflächen im Sinne des SächsWaldG an. Hierbei handelt es sich um gleichaltrige 
Kiefernforstkulturen. 
 

2aad) potentiell natürliche Vegetation 

Unter Auswertung der digitalen Daten des Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung 
Sachsens (Quelle: https://geoportal.sachsen.de, Stand Mai 2022) wäre die potentiell natürliche 
Vegetation im Plangebiet ein Waldreitgras-Kiefern-Traubeneichenwald bzw. ein Grasreicher Hainbuchen-
Traubeneichenwald. 
 

2ab) Fauna 

1. Avifauna 
 
Historische Untersuchungsergebnisse (Zeitraum vor 2002) 
�/�u�� �Z���Z�u���v�� �����Œ�����µ�(�•�š���o�o�µ�v�P�� �����•�� ���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���•�� �c�t�]�v���‰���Œ�l�� �•�}�����o�^ (in Kraft getreten am 13.10.2006) 
wurde für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Fauna eine avifaunistische 
Einschätzung für das Plangebiet und die angrenzende Umgebung (ca. 1,5 km im Umkreis des 
Vorhabenstandortes) vorgenommen. Hierbei wurde auf die Untersuchungsergebnisse zurückgegriffen, 
welche bei der Umweltprüfung zur Errichtung der acht vorangegangenen Windenergieanlagen aus dem 
Jahr 2002 ermittelt wurden. 
Innerhalb dieser Prüfung wurden mehrere Ornithologen aus der Region zu vorkommenden Arten der 
Avifauna befragt. Besonders umfangreiche Angaben wurden durch Herrn Sander (Ebersbach), der den 
betreffenden Bereich für den Sächsischen Brutvogelatlas kartierte, und die Herren Kunschmann geliefert. 
Weitere Hinweise stammten von Herrn Rönsch (Görlitz), Herrn Brendler (Reichenbach) sowie Herrn Dipl.-
Biol. Heyne (Zentendorf). Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Görlitz gab zudem an, dass in 
nordwestlicher Richtung, in einer Entfernung von rund 2,5 km, Brutnachweise des Seeadlers und des 
Kranichs vorliegen und für Zodel und Deschka Bruten des Weißstorches bekannt sind. 
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Als sichere Brutvögel sowie Nahrungsgäste und Rastvögel für den zu betrachtenden Raum wurden von 
den Befragten folgende Arten angegeben:  
 
Tabelle 1: Brutvögel im Untersuchungsgebiet nach mdl. Angaben der befragten Ornithologen 

Art Bemerkungen 

Weißstorch Ciconia ciconia 1 Paar in Deschka 

Sperber Accipiter nisus unregelmäßige Brutnachweise im Biehainer Forst  

Fasan Phasianus 
colchicus 

ein Brutpaar 2001 in der Hecke nördlich der Kirschallee 

Rebhuhn Perdix perdix regelmäßiger Brutvogel in den letzten Jahren 

Wachtel Coturnix coturnix regelmäßige Nachweise in den letzten Jahren 

Waldschnepfe Scolopax 
rusticola 

ein Brutpaar 2001 am Waldrand in Richtung Kahle Meile 

Kiebitz Vanellus vanellus regelmäßiger Brutvogel in den letzten Jahren auf den 
beregneten Ackerflächen 

Feldlerche Alauda arvensis regelmäßiger Brutvogel in den letzten Jahren 

Wiesenpieper Anthus pratensis regelmäßiger Brutvogel in den letzten Jahren auf den 
beregneten Ackerflächen 

Schafstelze Motacilla flava regelmäßiger Brutvogel in den letzten Jahren 

Bachstelze Motacilla alba regelmäßiger Brutvogel in den letzten Jahren 

Neuntöter Lanius collurio regelmäßiger Brutvogel in den letzten Jahren an der Kirschallee 

Braunkelchen Saxicola rubetra regelmäßiger Brutvogel in den letzten Jahren an der Kirschallee 

Amsel Turdus merula regelmäßiger Brutvogel in den letzten Jahren 

Gartengrasmücke Sylvia borin regelmäßiger Brutvogel in den letzten Jahren 

Mönchsgrasmück
e 

Sylvia atricapilla regelmäßiger Brutvogel in den letzten Jahren 

Buchfink Fringilla coelebs regelmäßiger Brutvogel in den letzten Jahren 
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Tabelle 2: Nahrungsgäste im Untersuchungsgebiet im Sommerhalbjahr nach mdl. Angaben der befragten Ornithologen 

Art Bemerkungen 

Weißstorch Ciconia ciconia je nach Kulturart bzw. Bearbeitungsschritt Nahrungsgast auf 
den Ackerflächen 

Mäusebussard Buteo buteo regelmäßig auf den Ackerflächen jagend 

Rotmilan Milvus milvus regelmäßig auf den Ackerflächen jagend 

Turmfalke Falco tinnunculus regelmäßig auf den Ackerflächen jagend 

 

Tabelle 3: Nahrungsgäste und rastende Vögel im Winterhalbjahr nach mdl. Angaben der befragten Ornithologen 

Art Bemerkungen 

Höckerschwan Cygnus olor unregelmäßiger Gast auf dem Durchzug, in einigen Jahren 
fehlend 

Saatgans Anser fabalis unregelmäßiger Gast auf dem Durchzug, in einigen Jahren 
fehlend 

Raufußbussard Buteo lagopus seit Jahren regelmäßig im Winter beobachtet 

Kornweihe Circus cyaneus unregelmäßiger Gast, in einigen Jahren fehlend 

Wanderfalke Falco peregrinus seit Jahren regelmäßig im Winter beobachtet 

Merlin Falco columbaris regelmäßige Einzelbeobachtungen im Winter  

Kiebitz Vanellus vanellus seit Jahren regelmäßig auf dem Durchzug in größerer Zahl  

Waldohreule Asio otus seit Jahren regelmäßig im Winter beobachtet 

Bergfink Fringilla 
montifringilla 

regelmäßig an der Kirschallee 

�o  Arten, die zusätzlich in der Neißeaue vorkommen sind der Ziegenmelker als Brutvogel und der 

Schwarzstorch als Nahrungsgast.  

�o  Die etwa 2,5 km nordöstlich brütenden Arten Kranich und Seeadler, wurden nach Auskunft der 

befragten Ornithologen bisher aber nicht auf den Ackerflächen im Untersuchungsgebiet beo-

bachtet. 

 

In Summe wurde für das betrachtete Gebiet festgehalten, dass für die landschaftlichen Verhältnisse eine 

recht artenreiche Artausstattung vorzufinden ist. Da die Angaben aus Einzelbeobachtungen stammen und 

keine systematischen Erfassungen vorliegen, sind ggf. deutlich mehr Arten zu erwarten. Unter den 

nachgewiesenen Brutvögeln waren eine Reihe für Sachsen gefährdete und bedrohte Arten. Nur wenige 

davon sind jedoch Brutvögel der offenen Ackerflächen. Mehrere Greifvogelarten, darunter Wanderfalke 

und Kornweihe, nutzten zudem die Ackerflächen als Jagd- bzw. Nahrungsgebiet.  
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aktuelle Untersuchungsergebnisse (Zeitraum 2020 / 2021) �t Zusammenfassung der Ergebnisse des 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
Im Rahmen des Repowering-�s�}�Œ�Z�������v�•���]�u���c�t�W���•�}�����o�^���Á�µ�Œ�����v���µ�u�(���v�P�Œ���]���Z�����<���Œ�š�]���Œ�µ�v�P���v���]�v�������v���:���Z�Œ���v��
2020 und 2021 durch die GLU GmbH Jena durchgeführt (GLU GmbH Jena, 2022b). Die Arbeiten umfassten 
eine flächendeckende Brutvogelkartierung nach Südbeck et al (2005) im 500 m Radius um die 
Vorhabenstandorte, eine Zugvogelerfassung ebenfalls im 500 m Radius, die Erfassung von Rastvögeln 
innerhalb von 1.500 m und eine Kartierung von Großvögel innerhalb von 3.000 m. Die Evaluierung erfolgte 
zudem unter Einbeziehung von Datenabfragen beim LfULG Sachsen, sowie der öffentlichen 
Meldeplattform www.ornitho.de. Abstimmungen dazu erfolgten mit der UNB Görlitz. 

Das Gebiet um den Vorhabenstandort präsentiert sich in großen Teilen als weiträumige Agrarlandschaft 
mit großen Ackerschlägen. Im unmittelbaren Windpark verlaufen Plattenwege, es fehlen Hecken, 
Baumreihen oder andere Gehölzstrukturen. Baumreihen liegen in allen Himmels-richtungen an Straßen 
vor, die die umliegenden Ortschaften verbinden, jedoch zwischen 800 m und 1.400 m von den 
Vorhabenstandorten entfernt. Heckenstrukturen finden sich in Nähe der Ortschaften und bei der 
östlichen Zufahrt in den Windpark auf einer Länge von ca. 270 m in 600 m Entfernung zum 
Vorhabenstandort. Dementsprechend wurde im 500 m-Radius mit sechs Brutvogelarten eine geringe 
Diversität festgestellt (Tabelle 4). Die Feldlerche (der häufigste Brutvogel im Gebiet) und die Schafstelze 
stehen beide auf der Vorwarnliste der Roten Liste Sachsen (LfULG, 2015). Höher fällt die Diversität in den 
struktur- und abwechslungsreicheren Habitaten am Waldrand und in Hecken und Gehölzen aus, wie die 
zwölf zusätzlichen potenziellen Brutvogelarten zeigen, die vor allem dort vorkamen. Diese Bereiche liegen 
außerhalb der 300 m- und 500 m-Zone. Nur der besagte Waldrand ragt in den 500 m-Radius knapp hinein.  

Im 3.000 m-Radius ist die Diversität an windkraftsensiblen Brutvogelarten (SMEKUL, 2021) mit drei Arten, 
und davon der Baumfalke als Verdacht, ebenso gering (Tabelle 5). Die Brutplätze der windkraftsensiblen 
Arten liegen dabei überwiegend an den Rändern des UG. Eine Ausnahme bildet ein Rotmilan Horst 
�~�c�Z�}�š�u�]�o���v���t���•�š�^�•�U�������Œ���•�]���Z���]�v���í�X�î�ð�ì���u�����v�š�(���Œ�v�µ�v�P���Ì�µ�u���v�����Z�•�š���v���W�o���v�µ�v�P�•�•�š���v���}�Œ�š�������(�]�v�����š���~Tabelle 6). 
Da insgesamt zwei Rotmilan Bruten im 3.000 m Bereich nachgewiesen werden konnten, wurde 2021 eine 
standortbezogene Raumnutzungsanalyse durchgeführt. Es zeigte sich im Ergebnis, dass die WEA ZOD 01 
im erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeitsbereich für den Rotmilan liegt. Zukünftige Bruten des 
Weißstorchs können - neben der einen bestätigten Brut 2021 - in allen umliegenden Ortschaften erwartet 
werden. Das legen die Brutnachweise der Vergangenheit nahe (Datenabfrage). 
Der Seeadler wird als Nahrungsgast vornehmlich an der Neiße regelmäßig einzeln gesichtet 
(Datenabfragen), ist aber im �c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^ nur sporadisch zu erwarten. 
Prinzipiell sind zukünftige Bruten der Rohrweihe im Gebiet denkbar, wie die Nachweise als Nahrungsgast 
zeigen. Da Schilfgebiete als natürlicher Brutplatz fehlen, müssten diese in Getreidefeldern als 
Ausweichhabitat stattfinden. Solche Brutplätze sind dann in aller Regel nicht stetig, da die Feldfrüchte von 
Jahr zu Jahr wechseln. 
Bei den Zugvögeln zeigte sich eine mittlere Bedeutung des Gebietes für den Vogelzug. Durch das Fehlen 
an Leitlinien, tritt Vogelzug flächig verteilt auf. Vermutlich ist die Zugrate an der östlich gelegenen Neiße 
höher. Für den Kleinvogelzug kam es an einem Tag am Vorhabenstandort mit durchschnittlich ca. 1.438 
Individuen pro Stunde zu einer Überschreitung von 1.000 Individuen in der Stunde und somit zu 
überdurchschnittlichem Zuggeschehen (vergl. (TLUG, 2017)). An einem weiteren Tag erfolgte mit 564 
Individuen pro Stunde ein durchschnittlicher Zug und an den übrigen sechs Tagen unterdurchschnittliches 
Zuggeschehen (< 300 Individuen/ h). 

http://www.ornitho.de/
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Auffällig waren die Überflüge verschiedener Gänsetrupps, vor allem am 26.10.2020 mit über 1.000 
Individuen. Die Fluglinien deuten in Richtung der Teiche bei Kodersdorf und Mückenhain. Vermutlich kam 
es hier zu einem Wechsel zwischen Nahrungs- und Rasthabitaten. 
Als Rastgebiet spielt das UG nur eine geringe Rolle. Kraniche, Gänse oder Kiebitze, die typischerweise auf 
Ackerflächen äsen oder rasten, wurden trotz der Überflüge im Gebiet überhaupt nicht rastend 
angetroffen (mit Ausnahme von insgesamt 80 Kiebitzen am 03.03.2021). Eine Liste der Rast- und Zugvögel 
findet sich in Tabelle 8). Greifvögel nutzen die weite offene Landschaft durchaus regelmäßig zur 
Nahrungssuche, wie die bei vielen Kartierterminen anwesenden Turmfalken und Mäusebussarde und 
andere Arten, zeigen (Tabelle 7). 

Tabelle 4: Liste der Brutvögel im 500 m Radius mit Angaben zur Rote-Liste-Einstufung (LfULG, 2015), (Ryslavy, et al., 2020), Schutzstatus nach 
BNatSchG (§ = besonders geschützt, §§ = streng geschützt), Einstufung im Anh. I der Eur. Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) und Art des 
Reviernachweises (sicher oder Verdacht). 

���Œ�š�������µ�š�•���Z ���Œ�š���Á�]�•�•���v�•���Z���(�š�o�]���Z �Z�}�š�����>�]�•�š�� �^���Z�µ�š�Ì�•�š���š�µ�• �Z���À�]���Œ�v�����Z�Á
���]�• 

�^�E��
�~�î�ì�í�ñ�• 

��������
�~�î�ì�î�ì�• 

���E���š�r
�^���Z�' 

�s��̂r�Z�> 

���u�•���o Turdus merula �Ž �Ž �‘  �•�]���Z���Œ 

�������Z�•�š���o�Ì�� Motacilla alba �Ž �Ž �‘  �•�]���Z���Œ 

���o���µ�u���]�•�� Parus caeruleus �Ž �Ž �‘  �•�]���Z���Œ 

���µ���Z�(�]�v�l Fringilla coelebs �Ž �Ž �‘  �•�]���Z���Œ 

�&���o���o���Œ���Z�� Alauda arvensis �s �ï �‘  �•�]���Z���Œ 

�^���Z���(�•�š���o�Ì�� Motacilla flava �s �Ž �‘  �•�]���Z���Œ 

Tabelle 5: Liste der windkraftsensiblen Brutvögel und anderer Großvögel im 3 km-Radius mit Angaben zur Rote-Liste-Einstufung (LfULG, 2015), 
(Ryslavy, et al., 2020), Schutzstatus nach BNatSchG (§ = besonders geschützt, §§ = streng geschützt), Einstufung im Anh. I der Eur. 
Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) und Kollisionsgefahr nach (SMEKUL, 2021) und §45b BNatSchG 

���Œ�š�������µ�š�•���Z ���Œ�š���Á�]�•�•���v�•���Z���(�š�o�]���Z �Z�}�š�����>�]�•�š�� �^���Z�µ�š�Ì�•�š���š�µ�• �<�}�o�o�]�•�]�}�v�•�P���(���Z�Œ�����š 

�^�E��
�~�î�ì�í�ñ�• 

��������
�~�î�ì�î�ì�• 

���E���š�^���Z�' �s� �̂r�Z�> Leitfaden SN 
(2021) 

§ 45b 
BNatSchG 

�����µ�u�(���o�l�� Falco subbuteo �ï �ï �‘�‘  �Æ �Æ 

�D���µ�•�����µ�•�•���Œ�� Buteo buteo �Ž �Ž �‘�‘    

�Z�}�š�u�]�o���v Milvus milvus �Ž �Ž �‘�‘ �Æ �Æ �Æ 

�t���]�˜�•�š�}�Œ���Z Ciconia ciconia �s �s �‘�‘ �Æ �Æ �Æ 

Tabelle 6: Abstände der Brutstätten windkraftsensibler Großvögel zu den Planungsanlagen 

Art deutsch Nachweis Regelabstand Prüfbereich Abstand 
WEA ZOD 01 

Abstand 
WEA ZOD 02 

Abstand 
WEA ZOD 03 

Baumfalke Brutverdacht 
2021 

200 m 3.000 m 3.189 m 3.088 m 2.941 m 

Rotmilan 
West 

Brut 2021 + 
2022 

1.500 m 4.000 m 1.240 m 1.657 m 2.061 m 

Rotmilan 
Nordost 

Brut 2021 1.500 m 4.000 m 3.223 m 2.965 m 
 

2.703 m 

Weißstorch Brut 2021 500 m 2.000 m 3.384 m 3.123 m 3.011 m 
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Tabelle 7: Liste der Nahrungsgäste im Untersuchungsgebiet mit Angaben zur Rote-Liste-Einstufung (LfULG, 2015), (Ryslavy, et al., 2020), 
Schutzstatus nach BNatSchG (§ = besonders geschützt, §§ = streng geschützt), Einstufung im Anh. I der Eur. Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) und 
Windkraftsensibilität nach (SMEKUL, 2021) 

���Œ�š�������µ�š�•���Z ���Œ�š���Á�]�•�•���v�•���Z���(�š�o�]���Z �Z�}�š�����>�]�•�š�� �^���Z�µ�š�Ì�•�š���š�µ�• �t�]�v���l�Œ���(�š�•��
�v�•�]�����o 

�^�E��
�~�î�ì�î�í�• 

���������~�î�ì�î�ì�• ���E���š�^���Z�' �s� �̂r�Z�> 

�<�}�o�l�Œ������ Corvus corax �Ž �Ž �‘   

�E�������o�l�Œ���Z�� Corvus corone cornix �Ž �Ž �‘   

�Z�������v�l�Œ���Z�� Corvus corone �Ž �Ž �‘   

�Z���µ���Á�º�Œ�P���Œ Lanius excubitor �î �í �‘�‘   

�Z�]�v�P���o�š���µ���� Columba palumbus �Ž �Ž �‘   

�Z�}�Z�Œ�Á���]�Z�� Circus cyaneus �Ž �Ž �‘�‘ �Æ �~�Æ�• 

�^���Z�Á���Œ�Ì�u�]�o���v Milvus migrans �Ž �Ž �‘�‘ �Æ �Æ 

�^���������o���Œ Haliaeetus albicilla �s �Ž �‘�‘ �Æ �Æ 

�^�š�Œ���˜���v�š���µ���� Columba livia f. domestica �E�]���Z�š��
�����Á���Œ�š��

�š 

�E�]���Z�š��
�����Á���Œ�š���š 

�‘   

�d�µ�Œ�u�(���o�l�� Falco tinnunculus �Ž �Ž �‘�‘   

Tabelle 8: Liste der Zugvögel, Rastvögel und Wintergäste im Untersuchungsgebiet mit Angaben zur Rote-Liste-Einstufung in Sachsen und 
Deutschland (LfULG, 2015) (Ryslavy, et al., 2020), Schutzstatus nach BNatSchG (§ = besonders geschützt, §§ = streng geschützt), Einstufung im 
Anh. I der Eur. Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) und Windkraftempfindlichkeit (x) = Empfindlichkeit bei Rotoren unter 30-50 m bzw. 80 m in hügeligen 
Gelände). Angegeben ist außerdem die Art des Auftretens bei den Kartierungen (nur Überflug oder Rast im 1.500 m-Radius oder knapp außerhalb). 

���Œ�š�������µ�š�•���Z ���Œ�š��
�Á�]�•�•���v�•���Z���(�š�o�]���Z 

�Z�}�š�����>�]�•�š�� �^���Z�µ�š�Ì�•�š���š�µ�• �t�]�v���l�Œ���(�š���u�r
�‰�(�]�v���o�]���Z 

�m�����Œ�(�o�µ�P�l�•�µ�P �Z���•�š 

�^�E���~�î�ì�í�ñ�• �����~�î�ì�î�ì�• ���E���š�^���Z�' �s� �̂r
�Z�> 

 

�������Z�•�š���o�Ì�� Motacilla alba �Ž �Ž �‘   �Æ �Æ 

���Œ�����Z�À�}�P���o Numenius 
arquata 

�ì �í �‘�‘   �Æ  

���µ���Z�(�]�v�l Fringilla coelebs �Ž �Ž �‘    �Æ 

���}�Z�o�� Corvus monedula �ï �Ž �‘   �Æ �Æ 

���]���Z���o�Z���Z���Œ Garrulus 
gladarius 

�Ž �Ž �‘   �Æ  

���o�•�š���Œ Pica pica  �Ž �Ž �‘   �Æ  

�'���v�•�����•�‰�����X Anser spec. u. 
Branta spec. 

�r �r �‘   �Æ  

�'�}�o�����u�u���Œ Emberiza 
citrinella 

�Ž �Ž �‘    �Æ 

�'�}�o���Œ���P���v�‰�(���]�(���Œ Pluvialis apricaria �r �í �‘�‘ �Æ  �Æ  

�'�Œ���µ�P���v�• Anser anser �Ž �Ž �‘   �Æ  
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���Œ�š�������µ�š�•���Z ���Œ�š��
�Á�]�•�•���v�•���Z���(�š�o�]���Z 

�Z�}�š�����>�]�•�š�� �^���Z�µ�š�Ì�•�š���š�µ�• �t�]�v���l�Œ���(�š���u�r
�‰�(�]�v���o�]���Z 

�m�����Œ�(�o�µ�P�l�•�µ�P �Z���•�š 

�^�E���~�î�ì�í�ñ�• �����~�î�ì�î�ì�• ���E���š�^���Z�' �s� �̂r
�Z�> 

 

�'�Œ���µ�Œ���]�Z���Œ Ardea cinerea �Ž �Ž �‘   �Æ  

�'�Œ�º�v�•�‰�����Z�š Picus viridis �Ž �Ž �‘�‘   �Æ �Æ 

�,�‚���l���Œ�•���Z�Á���v Cygnus olor �Ž �Ž �‘   �Æ���~���µ�˜���Œ�Z���o����
�h�Z�• 

 

�<���v�������P���v�• Branta 
canadensis 

�E�]���Z�š��
�����Á���Œ�š���š 

�E�]���Z�š��
�����Á���Œ�š���š 

�‘   �Æ  

�<�]�����]�š�Ì Vanellus vanellus �í �î �‘�‘  �•�š�‚�Œ���u�‰�(�]�v���o�]���Z �Æ �Æ 

�<�}�o�l�Œ������ Corvus corax �Ž �Ž �‘   �Æ �Æ 

�<�}�Œ�u�}�Œ���v Phalcocorax 
carbo 

�s �Ž �‘   �Æ  

�<�}�Œ�v�Á���]�Z�� Circus cyaneus �í �í �‘�‘ �Æ �~�Æ�• �Æ  

�<�Œ���v�]���Z Grus grus �Ž �Ž �‘�‘ �Æ �•�š�‚�Œ���u�‰�(�]�v���o�]���Z �Æ  

�>�����Z�u�‚�Á�� Larus ridibundus �s �Ž �‘  �Æ �Æ  

�D���µ�•�����µ�•�•���Œ�� Buteo buteo �Ž �Ž �‘�‘   �Æ �Æ 

�D���Z�o�•���Z�Á���o���� Delichon urbica �ï �ï �‘   �Æ  

�E�������o�l�Œ���Z�� Corvus corone 
cornix 

�Ž �Ž �‘   �Æ �Æ 

�Z�������v�l�Œ���Z�� Corvus corone �Ž �Ž �‘   �Æ �Æ 

�Z���µ���Á�º�Œ�P���Œ Lanius excubitor �î �í �‘�‘   �Æ �Æ 

�Z���µ���Z�•���Z�Á���o���� Hirundo rustica �ï �s �‘   �Æ �Æ 

�Z�]�v�P���o�š���µ���� Columba 
palumbus  

�Ž �Ž �‘   �Æ �Æ 

�Z�}�š�u�]�o���v Milvus milvus �Ž �Ž �‘�‘ �Æ �Æ �Æ  

�^�����š�l�Œ���Z�� Corvus frugilegus �î �Ž �‘    �Æ 

�^���Z�Á���Œ�Ì�u�]�o���v Milvus migrans �Ž �Ž �‘�‘ �Æ �Æ �Æ  

�^�]�o�����Œ�Œ���]�Z���Œ Casmerodius 
albus 

�r �Z �‘�‘ �Æ   �Æ 

�^�š���Œ Sturnus vulgaris �Ž �ï �‘   �Æ �Æ 

�^�š�Œ���˜���v�š���µ���� Columba livia f. 
domestica 

�E�]���Z�š��
�����Á���Œ�š���š 

�E�]���Z�š��
�����Á���Œ�š���š 

�r   �Æ �Æ 

�d�º�Œ�l���v�š���µ���� Streptopelia 
decaocto 

�Ž �Ž �‘    �Æ 

�d�µ�Œ�u�(���o�l�� Falco tinnunculus �Ž �Ž �‘�‘   �Æ �Æ 

�t�����Z�}�o�����Œ���Œ�}�•�•���o Turdus pilaris �Ž �Ž �‘   �Æ �Æ 
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���Œ�š�������µ�š�•���Z ���Œ�š��
�Á�]�•�•���v�•���Z���(�š�o�]���Z 

�Z�}�š�����>�]�•�š�� �^���Z�µ�š�Ì�•�š���š�µ�• �t�]�v���l�Œ���(�š���u�r
�‰�(�]�v���o�]���Z 

�m�����Œ�(�o�µ�P�l�•�µ�P �Z���•�š 

�^�E���~�î�ì�í�ñ�• �����~�î�ì�î�ì�• ���E���š�^���Z�' �s� �̂r
�Z�> 

 

�t�]���•���v�Á���]�Z�� Circus pygargus �î �î �‘�‘ �Æ �~�Æ�• �Æ  

 

2. Fledermäuse 
 
Historische Untersuchungsergebnisse (Zeitraum 2005) 
Zur Beurteilung der vorkommenden Fledermausfauna wurde entsprechend der Forderung des 

Regierungspräsidiums Dresden ein chiropterologisches Gutachten (Stand: Oktober 2005) angefertigt. 

Das Untersuchungsgebiet erstreckte sich ca. 1 km im Umkreis der geplanten Windenergieanlagen. In 

Summe wurden im Zeitraum von April bis Oktober 21 vierstündige Detektorbegehungen durchgeführt. 

Daneben wurden Horchboxen verwendet und mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Dresden 

Netzfänge zur Überprüfung des Artenspektrums und zur Feststellung des Reproduktionsstatus durch-

geführt.  

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 6 Fledermausarten nachgewiesen. Hierbei handelte es sich 

um die Arten Abendsegler (Nyctalus noctula), Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), Braunes 

Langohr (Plecotus auritus), Großes Mausohr (Myotis myotis), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

und Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii).  

Hinsichtlich der Gebietsbewertung wurde im Gutachten festgehalten, dass das untersuchte Gebiet eine 

geringe Artenvielfalt aufweist. Während der Wochenstubenzeit sind der Abendsegler (Nyctalus noctula), 

die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), das Braune Langohr (Plecotus auritus) und die Zwerg-

fledermaus (Pipistrellus pipistrellus) die häufigsten Arten in der Region, wobei von zwei Arten nur 

Einzelnachweise vorliegen. 

Das Große Mausohr (Myotis myotis), welches nur vereinzelt angetroffen wurde, besitz einen besonderen 

Schutzstatus aufgrund der Zuordnung als Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie. Die entsprechenden 

Beobachtungen fanden überwiegend im bewaldeten Teil des Untersuchungsgebietes bzw. am Waldrand 

statt.  

Das Untersuchungsgebiet liegt 11,5 km bzw. 12,5 km von den nächstgelegenen bekannten Wochen-

stubenquartieren des Großen Mausohrs (Myotis myotis), entfernt und damit im möglichen Aktionsradius 

dieser zum Teil kopfstarken Kolonien. Bei einer hohen Bedeutung als Jagdhabitat oder Flugweg wäre 

demnach eine wesentlich Nutzungsintensität zu erwarten. 

Im Frühjahr und Herbst traten im Untersuchungsgebiet zwei ziehende Arten auf. Allerdings wurde die zu 

dieser Zeit aus dem Nordosten Europas in Richtung Südwesten ziehende Rauhhautfledermaus (Pipistrellus 

nathusii) nur einmal beobachtet, während der Abendsegler (Nyctalus noctula) wieder regelmäßig vorkam. 

Damit ist der Abendsegler (Nyctalus noctula) sowohl in den Zugphasen als auch zur Wochenstubenzeit im 

Untersuchungsgebiet die dominierende Art. Da das Untersuchungsgebiet für ihn als Jagdhabitat wenig 

attraktiv ist, führt möglicherweise die Nähe der vermutlich insektenreichen Neißeaue zu regelmäßigen 

Durchflügen.  

Im kleinen bewaldeten Teil des Untersuchungsgebietes wurden im Untersuchungsjahr keine Wochen-

stuben- oder Balzquartiere genutzt, die ein größere Anzahl von Tieren hätten anziehen können. Dem 

entspricht die vergleichsweise geringe Intensität der Flugaktivität sowohl während der Wochenstubenzeit 
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als auch im Verlauf des Zuges. Demgegenüber werden in für Abendsegler attraktiven Habitaten nahezu 

täglich mehrere Exemplare während der gesamten Dämmerungsphase angetroffen, während des 

Herbstzuges kann die Anzahl noch um ein Vielfaches steigen. 

Die Breitflügelfledermaus ist im Gegensatz zum Abendsegler eine gebäudebewohnende Fledermaus, die 

während der Wochenstubenzeit gern in Quartiersnähe jagt und deshalb möglicherweise weniger häufig 

als der Abendsegler in Erscheinung trat. Als Jagdhabitate sind in der Region vor allem kleinräumige, von 

Laubbäumen begrenzte Grünlandflächen von Bedeutung, wo regelmäßig mehrere jagende Tiere 

anzutreffen sind. Diese trifft für das Untersuchungsgebiet nicht zu, so dass auch bereits erfolgte 

Verdrängungseffekte durch die die vorhandenen WEA, die aufgrund fehlender Beobachtungsdaten nicht 

mehr nachweisbar wären, kaum eine Rolle gespielt haben dürften. Für alle beobachteten Arten gilt, dass 

das Untersuchungsgebiet vor allem durchquert wird, wobei sehr selten offenbar lokale Insektenkonzen-

trationen zu einem etwas längeren Aufenthalt führen. 

 

aktuelle Untersuchungsergebnisse (Zeitraum 2021) �t Zusammenfassung des Kurzberichtes Fledermäuse  
Die GLU GmbH Jena hat für das geplante Repowering-Vorhaben faunistische Untersuchungen bzgl. der 

Fledermausfauna durchgeführt. Die Erfassung erstreckte sich über eine Jahressaison der Fledermäuse für 

das Jahr 2021. Für die bodengebundene Erfassung wurde eine Dauerhorchbox (DB) ausgebracht sowie 

Transektfahrten mit Kurzzeitboxen durchgeführt, bei denen die Fledermausaktivität im 

Untersuchungsraum (UR) von 1 km um die derzeit bekannten Anlagenstandorte erfasst wurde. Die 

verwendete Technik umfasste Erfassungsgeräte der Fa. ecoobs (Batcorder 3.1 mit Stabmikrofon 

(Transektbegehung & Kurzzeitboxen), mit Scheibenmikrofon (Dauerboxerfassung)).  

Die Erfassung der Fledermäuse mittels DB erfolgte an der westlichsten Bestandsanlage in direkter Nähe 

zum Turmfuß. Grund dafür ist, dass dieser Standort für eine Neuanlage gewählt werden soll und 

außerdem die geringste Entfernung zur nächstgelegenen Struktur besitzt, dem in nordwestlicher Richtung 

befindlichen, überwiegend aus Kiefern bestehenden, Wald. Das Transekt verlief innerhalb des 1 km UG 

um die Bestandsanlagen. Dabei wurden freie Bereiche, Waldkanten sowie Waldbereiche untersucht. Die 

Kurzzeitboxen (einfacher Batcorder mit Stabantenne) sind im Gelände je Transekt-Nacht verteilt worden. 

Bis auf das genannte Waldgebiet gibt es im UG keine für Fledermäuse attraktiven Strukturen (Baumreihen, 

Heckenreihen, Gebüsche, Feuchtbiotope, Höhlen, etc.) die eine erhöhte Lockwirkung auf die Tiere 

ausüben würden. Lediglich die Bestandsanlagen als Bauwerke könnten, wie es aus der Literatur bekannt 

ist, eine gewisse Neugier/Erforscherdrang bei vorüberfliegenden Tieren auslösen. Da, wie angesprochen, 

keine Lenkstrukturen, in den Windpark hinein, vorhanden sind, ist das Schlagpotenzial als sehr gering zu 

bewerten. Die Nutzung des Offenlandes gegenüber dem Wald und der Waldrandbereiche war weitaus 

weniger ausgeprägt. Die Orientierung anhand von Leitlinien im Gesamten UR ist erkennbar. Bei den 

Ortungen im Freiland wird es sich überwiegend um Transitflüge aus den Ortschaften oder Wäldern in die 

Nahrungsgebiete (Waldbereiche, Neißeaue) gehandelt haben. 

Durch die angestellten Untersuchungsmethoden konnten folgende Arten erkannt werden: 

 

Sicher vorkommend 

�x Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)  

�x Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)  

�x Großes Mausohr (Myotis myotis)  

�x Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 
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�x Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

�x Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)  

�x Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

�x Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

 

Wahrscheinlich vorkommend 

�x Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

�x Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) 

�x Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

 

Möglicherweise vorkommend 

�x Graues Langohr (Plecotus austriacus)  

 

Die Zusammensetzung der Arten je Boxstandort etc. erfolgt ausführlicher im Gutachten, welches noch 

nicht in der abschließenden Fassung vorliegt. 

Ausgehend von genannten sicher vorkommenden acht Arten, kann man von einer guten Artendiversität 

sprechen. Allerdings wird schon jetzt deutlich, dass es Arten im UG gibt, die sich eher in Bodennähe 

aufhalten und damit weniger schlaggefährdet sind als die Arten, die auch im höheren Luftraum jagen. Zu 

der zuletzt genannten Gruppe gehören insbesondere der Große Abendsegler, die Rauhautfledermaus und 

die Zwergfledermaus. Mit einem gewissen Abstand in der Gefährdungsbeurteilung anhand von Totfunden 

(Dürr Schlagopferkartei Stand 17.06.2022) folgt die Mückenfledermaus. 

 

2ac) Geologie, Boden & Altlasten 

Boden und Geologie 

�/�u���Œ�����Z�š�•�Á�]�Œ�l�•���u���v�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^���Á�µ�Œ�����v���(�}�o�P���v���������v�P�������v���P���u�����Z�š�W 

�cIm Bereich des Lausitzer Granodiorit wechseln pleistozäne Ablagerungen (Geschiebelehm, Lößlehm, 

Sande, Kiese) und ältere gangförmige Eruptivgesteine (Porphyrische Gesteine). In den Tälern liegen 

Wiesenlehm oder Aulehm. An der Südgrenze zur Ortschaft Ludwigsdorf verläuft die Grenze des Seiden-

berger Granodiorits aus dem Paläozoikum, dem sich nach Norden bis Ortsmitte aus dem Jungalgonikum 

Grauwacke und Tonschiefer anschließt. Von Ludwigsdorf aus verläuft in nordwestlicher Richtung bis Groß 

Krauscha das Görlitzer Schiefergebirge. Es ist gekennzeichnet durch Tonschiefer, Grauwacke und Kalkstein. 

Im mittleren Teil des Planungsgebietes (Zodel, Groß Krauscha) befinden sich ungegliederte Konglomerate 

aus Kieselschiefer und Hornstein aus dem Karbon. Nördlich der Linie Zodel - Groß Krauscha beginnt das 

zusammenhängende Gebiet aus Sand, Sand mit Kies und z.T. tonigem Kies. Nördlich von Groß Krauscha 

befindet sich eine stillgelegte Kiesgrube, weitere teilweise noch betriebene Abbauflächen sind im 

Nordwesten der Gemeinde Neißeaue, Gemarkung Kaltwasser, zu finden. 

Die geologischen Verhältnisse einer Landschaft beeinflussen die Bodenbildung und damit indirekt die von 

den Bodenverhältnissen abhängigen geoökologischen Faktoren und Funktionen des Naturhaushaltes. 
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Der Boden hat als komplexer Faktor einen besonders hohen Stellenwert bei der Beurteilung natur-

haushaltlicher Leistungen. Erosionswiderstand, biotischer Ertrag, Grundwasserneubildung sowie sämt-

liche Grundwasserschutzfunktionen werden von den Bodenverhältnissen beeinflusst. Dabei spielen Boden-

art (physikalische Zusammensetzung) und Bodentyp (Bodenhorizonte) die entscheidende Rolle. 

 Für die Bodenentwicklung in der Oberlausitz waren Tertiär und Quartär die entscheidenden Zeitalter. 

Weite Teile der Region sind von mächtigem Löß / Lößlehm bedeckt, der im Allgemeinen eine geringere 

Sand- und eine größere Geschiebelehmunterlagerung erfährt. Im Plangebiet ist diese, für die Oberlausitz 

typische Horizontierung, nicht vorhandenen. Die Winderosion hat die geringmächtigen Lößdecken abge-

tragen. Der Oberboden wird jedoch von größeren Sand- und Kiesdecken unterlagert. 

Die Ausbildung der Bodentypen entspricht weitgehend dem geologischen Ausgangsmaterial, beeinflusst 

durch Klima, Reliefbildung, Untergrund und Pflanzenbewuchs. Im Bereich der Neißeaue befinden sich 

Deckauenlehm - Vegagley und Deckauenlehm - Grundgley unterschiedlicher Stärke auf Flußschotter bzw. 

Flußkies (aus Mittelmassstäbiger Kartierung der Landwirtschaft der DDR, 1974.) 

Die Decklehmsand-Braunerden um Zodel und Groß Krauscha sind Grundlage für die guten Bedingungen 

zur Bodenbearbeitung und eine mittlere bis gute Ertragslage der Landwirtschaft.  

Der nördliche Teil von Groß Krauscha ist durch weniger ertragreiche Standorte von Sand-Roterde und 

Sand-Braunerde gekennzeichnet. 

Aufgrund der Bodenbewertung, unter Berücksichtigung der durchschnittlichen natürlichen und wirt-

schaftlichen Produktionsbedingungen, sind in den Gemarkungen Zodel, Groß Krauscha und Deschka 

folgende Ackerzahlen (Az) und Grünlandzahlen (Gz) vorzufinden:�  ̂

 
Tabelle 9: Ackerzahlen (Az) und Grünlandzahlen (Gz) in den Gemarkungen Zodel, Groß Krauscha und Deschka 

Gemarkung  Az  Gz  Differenz der Az Differenz der Az 

       Neißeaue  außerh. Neißeaue 

Zodel   36  45  47-52   27-45 

Groß Krauscha  33  38  -   - 

Deschka  24  22  35-45   17-27 
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Abb. 4: Auszug der mittelmaßstäbigen landwirtschaftlichen Standortkartierung 
 
Altlasten 
Altlasten bzw. altlastenverdächtige Flächen im Vorhabenareal sind nicht bekannt.  

 

2ad) Wasser 

Zur Angabe der Bestandssituation des Wasserhaushaltes im Bereich (angrenzend) des Vorhaben-

standortes wurden die digitalen Daten des Landkreises Görlitz (Quelle: https://gis-lkgr.de, Stand: Mai 

2022), des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Quelle: https://www.umwelt.-

sachsen.de, Stand: Mai 2022) sowie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt 

und Landwirtschaft (Quelle: https://www.wasser.sachsen.de, Stand: Juni 2022) ausgewertet. Folgende 

Aussagen können getroffen werden: 

 

Grundwasser 

Die genauen Grundwasserflurabstände innerhalb des Plangebietes sind unbekannt. In der angrenzenden 

�h�u�P�����µ�v�P�� �����(�]�v�����v�� �•�]���Z�� ���]���� �'�Œ�µ�v���Á���•�•���Œ�u���•�•�•�š���o�o���v�� �cDeschka�^�� �~�D�<�•�'�W��47563065�•�� �•�}�Á�]���� �c�'�Œ�}�˜-

D1a 1 - Sand-Rosterde, 
Vernässungsfrei 
D2a 1 - Sand-Braunerde, 
Vernässungsfrei 
D3c 1 - Decklehmsand-
Braunerde, Vernässungsfrei 
D4b 9- Sandlehm- und 
Lehmsand-Staugley mit 
Decksandlehm-Amphigley, 
Vorwiegend Staunässe.  40-
60% Flächenanteil 
Grundwasser,15-10 dm 
unter Flur 
AI3b 1 - Deckauenlehm-
Vegagley und 
Deckauenlehm-Grundgley, 
Grundwasser, 10-6 dm 
unter Flur 
AI3c 4 - Auenlehmsand-
Gley, Grundwasser, 6-2 dm 
unter Flur 
D2b 2 - Sand-Braungley und 
Sand-Gley, Grundwasser, 
10-6 dm unter Flur 
D2b 4 - Sand-Gley, 
Grundwasser, 10-6 dm 
unter Flur 
Lö6c 4 - Löß-Braunstaugley 
und Löß-Parabraunerde 
über Gestein, vorwiegend 
Staunässe, teilweise 
vernässungsfrei 
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�<�Œ���µ�•���Z���^���~�D�<�•�'�W�����ð�ó�ñ�ñ�ï�ì�ò�ð�•. �����]�������Œ���'�Œ�µ�v���Á���•�•���Œ�u���•�•�•�š���o�o�����cDeschka�^�U���Á���o���Z�����•�]���Z���]�v�����]�v���Œ�����v�š�(���Œ�v�µ�v�P��

von 2,0 km nordöstlich des Vorhabenstandortes befindet, betrug der Grundwasserstand am 01.06.2022 

ca. 15,60 m unter Gelände. Der Mittelwert wird mit 15,35 m unter Gelände angegeben.  

�����]�������Œ���'�Œ�µ�v���Á���•�•���Œ�u���•�•�•�š���o�o�����c�'�Œ�}�˜-�<�Œ���µ�•���Z���^�U���Á���o���Z�����•�]���Z���]�v�����]�v���Œ�����v�š�(���Œ�v�µ�v�P���À�}�v��1,7 km südwestlich 

des Vorhabenstandortes befindet, betrug der Grundwasserstand am 22.05.2022 ca. 0,63 m unter 

Gelände. Der Mittelwert wird mit 1,64 m unter Gelände angegeben. 

 
Oberflächengewässer 

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. 

 

Schutzgebiete 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb festgesetzter Überschwemmungsgebiete bzw. Trinkwasser-

schutzgebiete.  

 

Aktuelle Entwässerungssituation des anfallenden Niederschlagswassers 

Derzeit wird das anfallende Niederschlagswasser innerhalb des Vorhabenstandortes zur Versickerung 

gebracht.  

 

2ae) Klima 

Zur Angabe der klimatischen Situation im Bereich des Vorhabenstandortes werden die Referenzreihen 

des Deutschen Wetterdienstes (Wetterwarte Görlitz) herangezogen. 

 

Folgende Aussagen können getroffen werden: 

Das Plangebiet wird innerhalb des Ostdeutschen Binnenklimas dem Oberspree-Bezirk zugeordnet.1  

Die Jahresschwankungen der Monatsmitteltemperaturen gehören zu den größten Deutschlands. So 

liegen die jährlichen Temperaturschwankungen um 18 K. Warme Sommer mit längeren Schönwetter-

perioden und relativ kalte Winter zeichnen dieses Gebiet aus. 

Die Niederschläge sind mit Werten um 650 mm für das Gebiet des Ostdeutschen Binnenlandklimas 

auffallend hoch. Der niederschlagreichste Monat ist der August. 

 

Wetterwarte Görlitz  

 
Tabelle 10: Durchschnittswerte der Messreihe 1961 �t 1990 des DWD (Wetterwarte Görlitz) 

 Jahresmittel Monatsmittel Januar Monatsmittel Juli 

Temperaturmittel (gemessen 2 m 
über Erdboden) 

8,2 °C -1,5 °C 17,3 °C 

 
1nach Pelz 1954. 
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 Jahresschwankung der 
Lufttemperatur 18,8 K. 

Mittlere Niederschlagsmenge 657 mm 47 mm 70 mm 

Mittlere Sonnenscheindauer 1.649 Std. 56 Std. 222 Std. 

Mittlere Dauer des 
Bedeckungsrades 

6,7 Zehntel 7,5 Zehntel 6,2 Zehntel 

 

 
 
Abb. 5: Übersicht Jahrestemperatur der Wetterstation Görlitz 

 
Abb. 6: Übersicht Jahresniederschlagsverteilung der Wetterstation Görlitz 

 

Lokalklimatische Einordnung des Vorhabenstandortes 

Lokalklimatisch kann das Plangebiet aufgrund der Lage und der vorhandenen Vegetationsstrukturen dem 
Freiland-Klimatop zugeordnet werden. Das Freiland-Klimatop weist einen extremen Tages- und Jahres-
gang der Temperatur und Feuchte sowie sehr geringe Windströmungsveränderungen auf. Damit ist eine 
intensive nächtliche Frisch- und Kaltluftproduktion verbunden. 
 

2af) Archäologie und Denkmalschutz 

Entsprechend den in vorangegangen Beteiligungsprozessen (Bebauungsplanung �c�t�]�v���‰���Œ�l�� �•�}�����o�^, 
Genehmigungsverfahren zur Errichtung von Windenergieanlagen nach BImSchG im Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung EW20 - Deschka) hervorgebrachten Hinweisen können folgende 
Angaben gemacht werden: 
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�o  Der gesamte Vorhabenstandort befindet sich aufgrund der Lage in einem ur- und frühgeschicht-

lichen Siedellandes innerhalb eines archäologischen Relevanzbereiches. 

�o  Innerhalb des Vorhabenstandortes befinden sich keine unter Denkmalschutz stehenden Gebäude 

bzw. bauliche Anlagen.  

�o  Nennenswerte Gebäude in der Gemeinde, welche für den Denkmalschutz eine Relevanz besitzen, 

sind mit der Kirche in Zodel, dem Gutshaus Nessel (Zodel) sowie dem Wasserturm Zentendorf zu 

nennen. Weiterhin bestehen eine Reihe von Drei- und Vierseitenhöfe, welche durch die Denkmal-

schutzbehörde als Kulturdenkmal erfasst sind.  

 

2ag) Schutzgut Mensch 

Bestehende Immissionssituation 
Von den angrenzenden Windenergieanlagen wirken u.a. Schallimmissionen in das Plangebiet ein �t da sich 
innerhalb der Fläche keine schutzbedürftige Bebauung befindet, ist keine Betrachtung erforderlich. 
 
Strahlenschutz 
Das Plangebiet befindet sich in einem Gebiet (Übergangsbereich), für das die Radonkonzentration (Quelle: 
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/download/strahlenschutz) aktuell nicht bewertet ist bzw. die 
Radonkonzentration < 20 kBq/m³ beträgt.  
 
Bestehende Emissionssituation 
Vom Vorhabenstandort (hier die bestehenden 3 Windenergieanlagen, rot markiert in Abb. 7) wirken 
Emissionen in Form von Schall und Schattenwurf auf benachbarte Grundstücke ein. Entsprechend den 
Berechnungsergebnissen (Stand: 23.03.2005) zu den ermittelten Emissionswerten der Bestandsanlagen 
zu den nächstliegenden, schutzbedürftigen Nutzungen, hier: 
 

1. Immissionsort A �t Neißeaue-Neu Krauscha (Koordinate: 5.499.069 / 5.678.523)* 

2. Immissionsort B �t Zodel �t Niederzodel (Koordinate: 5.500.990 / 5.678.615)* 

3. Immissionsort C �t Deschka (Koordinate: 5.501.416 / 5.680.160)* 

 
*Bezugskoordinatensystem: DHDN Gauss-Krüger Zone 5 Rechtswert / Hochwert 
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Abb. 7: Immissionsorte A �t C entsprechend den Berechnungsergebnissen der Schall und Schattenwurfprognosen mit Stand 23.03.2005 für die 
Bestandsanlagen, Quelle Luftbild: https://geoportal.sachsen.de 
 
ist folgendes festzuhalten: 
 
Schall 
Die Immissionsrichtwerte von 45 dB(A) in der Nachtzeit gemäß der TA Lärm für Dorf- und Mischgebiete 
wird an allen 3 Immissionsorten eingehalten. 
 
ermittelte Werte 

1. Immissionsort A �t 34,8 dB(A) 

2. Immissionsort B �t 34,6 dB(A) 

3. Immissionsort C �t 38,9 dB(A) 

 
Schatten 
An den Immissionsorten wurden folgende Beschattungszeiten ermittelt: 

1. Immissionsort A �t Schattenstunden/Jahr: 0; Anzahl der Tage mit Schatten: 0, max. Schatten-

stunden/Tag: 0 

2. Immissionsort B �t Schattenstunden/Jahr: 0; Anzahl der Tage mit Schatten: 0, max. Schatten-

stunden/Tag: 0 

3. Immissionsort C �t Schattenstunden/Jahr: 34:02; Anzahl der Tage mit Schatten: 150, max. 

Schattenstunden/Tag: 0:32 

Immissionsort C 

Immissionsort B 
Immissionsort A 
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Hinsichtlich der errechneten Beschattungszeiten am Immissionsort C ist festzuhalten, dass hier die 
aktuellen Grenzwerte der maximalen Beschattungsdauer von 30 Std. pro Jahr und 30 min. pro Tag 
überschritten werden und es somit zu Beeinträchtigungen durch Schattenwurf kommen kann.  
 

2ah) Schutzgut Landschaftsbild 

Prägende Elemente des Landschaftsbildes im Bereich des Vorhabenstandortes und dessen Umgebung 
sind die 11 bestehenden Windenergieanlagen, welche sich innerhalb sowie außerhalb des Vorrang- und 
Eignungsgebietes Windenergienutzung EW20 �t Deschka befinden, landwirtschaftlich genutzte Flächen 
(hier überwiegend Acker) sowie Waldflächen. Daneben sind teilweise lineare Gehölzstrukturen wie 
Baumreihen, Alleen und Feldhecken an den bestehenden Wirtschaftswegen anzutreffen.  

 
Abb. 8: Aufnahme der bestehenden Windenergieanlagen im sowie außerhalb des Vorrang- und Eignungsgebietes Windenergienutzung EW20 �t 
Deschka aus südöstlicher Richtung, Quelle Foto: Planungsbüro Richter+Kaup 
 

 
Abb. 9: Aufnahme der bestehenden Windenergieanlagen im sowie außerhalb des Vorrang- und Eignungsgebietes Windenergienutzung EW20 �t 
Deschka aus westlicher Richtung (bei Kaltwasser, Entfernung ca. 2.700 m), Quelle Foto: Planungsbüro Richter+Kaup 
 
Im Rahmen der ���µ�(�•�š���o�o�µ�v�P�� �����•�� ���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���•�� �c�t�]�v���‰���Œ�l�� �•�}�����o�^�� �~�]�v�� �<�Œ���(�š���P���š�Œ���š���v�� ���u���í�ï�X�í�ì�X�î�ì�ì�ò�•��
wurde die zukünftige Beeinträchtigung des Landschaftsbildes der Windenergieanlagen im Bebauungs-
plangebiet wie folgend nach NOHL prognostiziert: 
 
�c���µ�(�P�Œ�µ�v���� �����•�� �Á���v�]�P�� �����Á���P�š���v�� �Z���o�]���(�•�� �µ�v���� �����Œ�� �,�‚�Z���� �����Œ�� �P���‰�o���v�š���v�� ���v�o���P���v�� �]�•�š�� ���]�v���� �&���Œ�v�Á�]�Œ�l�µ�v�P�� �����•��
Windparks im Landschaftsbild bis zum Oberlausitzer Bergland, den Königshainer Bergen und weit in die 
Teichlausitz hinein zu erwarten.  
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Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes mit der Errichtung eines Windparks besteht vor allem in der 
Veränderung des Raumeindruckes der gewachsenen, historischen Kulturlandschaft durch die sämtliche 
Bezugsgrößen überragenden Anlagen. Hinzu kommt, dass die geplanten WKA auf Forderung der 
Luftfahrtbehörde mit Warnbefeuerung und rot gestreiften Rotorblättern ausgerüstet werden müssen, was 
deren Auffälligkeit nochmals erhöht.  
Mit zunehmender Entfernung nimmt auf Grund des immer geringeren Anteiles der WKA an der 
Horizontlinie diese massive Wirkung des Windparks überproportional ab�Y 
 
Grundlage für die Bewertung des Eingriffs in das Landschaftsbild ist eine Kartierung der optischen 
Einflussbereiche, getrennt nach visuellen Wirkzonen. Die visuelle Wirkzone I umfasst nach NOHL (1998) den 
200 m-Umkreis der Einzelanlagen, die visuelle Wirkzone II einen Radius von 1.500 m sowie die Wirkzone 
III von 5.000 m (gemessen von der jeweils äußersten Anlage).�  ̂
 
Für die Wirkzonen I �t III wurden folgende beeinträchtigten Flächen ermittelt: 
 
Wirkzone I:  - tatsächlich beeinträchtigte Fläche (F) ... 42 ha 
 
Wirkzone II: - tatsächlich beeinträchtigte Fläche (F) ... 313 ha 
 
Wirkzone III: - tatsächlich beeinträchtigte Fläche (F) ... 792 ha 
 
 
Unter Berücksichtigung der aktuellen Bestandssituation aller bestehenden Windenergieanlagen im 
Bereich des Vorhabenstandortes (9 Windenergieanlagen innerhalb des Vorrang- und Eignungsgebietes 
EW 20 �t Deschka2 und 2 Windenergieanlagen außerhalb des Vorrang- und Eignungsgebietes EW 20 �t 
Deschka) können unter Anwendung von NOHL folgende Beeinträchtigungsflächen für die jeweiligen 
Wirkzonen I �t III, ohne Berücksichtigung sichtverschattender Bereiche wie Wälder oder 
Siedlungsbereiche, ermittelt werden: 
 
Wirkzone I: - beeinträchtigte Fläche (F) ... 130,1 ha 
 
Wirkzone II: - beeinträchtigte Fläche (F) ... 1213,6 ha 
 
Wirkzone III: - beeinträchtigte Fläche (F) ... 8439,4 ha 
 
Den 3 Windenergieanlagen, welche innerhalb des Bebauungsplangebietes �c�t�]�v���‰���Œ�l�� �•�}�����o�^��liegen, 
können unter Berücksichtigung der Überschneidung mit den Wirkzonen der 8 weiteren bestehenden 
Windenergieanlagen folgende Beeinträchtigungsflächen (siehe Abb. 10, grau schaffiert) für die jeweiligen 
Wirkzonen I �t III, ohne Berücksichtigung sichtverschattender Bereiche wie Wälder oder 
Siedlungsbereiche, zugeordnet werden, welche betrachtungsrelevant sind: 
 
Wirkzone I: - beeinträchtigte Fläche (F) ... 37,7 ha 
 
Wirkzone II: - beeinträchtigte Fläche (F) ... 181,1 ha 
 

 
2 �,�]���Œ�À�}�v���ï���t�]�v�����v���Œ�P�]�����v�o���P���v���]�u�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�P�����]���š���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^�X 
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Wirkzone III: - beeinträchtigte Fläche (F) ... 498,1 ha 
 

 
Abb. 10: Darstellung der Beeinträchtigungsflächen für die Wirkzonen I �t III nach NOHL, grau schraffierte Flächen werden ausschließlich den 
bestehenden Windenergieanlagen �]�u�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�P�����]���š���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^ zugeordnet 
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2ai) Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Insofern die Planung nicht umgesetzt wird, bleiben die Nutzungen im gleichen Umfang vorerst erhalten 
wie im Bestand.  
 

2b) Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Die Darstellung der Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung erfolgt 
abweichend der Anlage 1 Nr. 2b�•�� �Ì�µ�u�� �����µ�P���•���š�Ì���µ���Z�X�� ���]���� �'�o�]�������Œ�µ�v�P�� �Á�]�Œ���� �]�v�� ���]���� �<���‰�]�š���o�� �c���]�}�š�}�‰���U��
�^���Z�µ�š�Ì�P�����]���š���� �˜�� �‰�}�š���v�š�]���o�o�� �v���š�º�Œ�o�]���Z���� �s���P���š���š�]�}�v�^�U�� �c�&���µ�v���^�U�� �c���}�����v�� �˜�� ���o�š�o���•�š���v�^�U�� �c�t���•�•���Œ�^�U�� �c�<�o�]�u���^, 
�c���Œ���Z���}�o�}�P�]���� �˜�������v�l�u���o�•���Z�µ�š�Ì�^, �c�^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š���D���v�•���Z�^�� �•�}�Á�]���� �c�<�µ�u�µ�o�]���Œ�µ�v�P���À�}�v���s�}�Œ�Z�������v�������v�����Z�����Œ�š���Œ��
�W�o���v�P�����]���š���^��unterteilt.  
 

2ba) Biotope, Schutzgebiete & potentiell natürliche Vegetation 

2baa) Biotope 

Entsprechend des Planvorhabens und der damit verbundenen Nutzungen werden sich die Biotop-
strukturen entsprechend der Zuordnung gemäß der Roten Liste Sachsens �t Biotoptypen (2010) zukünftig 
flächenmäßig wie folgt darstellen: 

1. intensiv genutzter Acker: 511.195 m²  
2. Windenergieanlagen (ausschließlich Fundamente): 1.532 m² 

3. Weg, wasserdurchlässige Befestigung: 7.117 m² 

4. Befestigter (versiegelter) Wirtschaftsweg: 2.111 m² 

5. Parkplatz, unversiegelt (Kranstellflächen): 3.197 m² 

6. Feldhecke: 19 m² 

7. Ackerbrache (Blühstreifen): 2.041 m² 

 

�o  Unter Berücksichtigung des Rückbaus versiegelter Flächen (Fundamente der bestehenden Wind-

energieanlagen, Kranstellplätze, Weg welche nicht mehr benötigt werden) mit Wiederherstellung 

als Ackerflächen und der Verlagerung der erforderlichen Infrastruktur (u.a. die Errichtung einer 

neuen Zuwegung, da private Grundstückseigentümer die Nutzung bestehender Wege 

untersagen) ist quantitativ ein Verlust von 1.981 m² landwirtschaftlicher Nutzfläche (intensiv 

genutzter Acker) ermittelbar. Dieser Verlust ist im Vergleich zum Bestand als gering einzustufen. 
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Abb. 11: �>���P���‰�o���v���c���]�}�š�}�‰���U��Planung� ,̂ Stand: 19.09.2025 

 

2bab) Schutzgebiete / Schutzobjekte 

Entsprechend den Ergebnissen der Natura-2000-Verträglichkeitsvoruntersuchung, welche im Rahmen des 
beantragten Genehmigungsverfahrens zum Repowering der 3 WEA durch die GLU GmbH Jena (Stand: 
13.12.2022) erarbeitetet wurde, können erhebliche Beeinträchtigungen der schützenswerten Lebens-
räume und Arten innerhalb der nächstliegenden Natura 2000-Gebiete offensichtlich ausgeschlossen 
werden. Die Schutzziele der Schutzgebiete, insbesondere die Erhaltung und Entwicklung der vorhandenen 
seltenen Arten und Lebensräume, werden durch den Bau der geplanten WEA nicht erheblich 
beeinträchtigt. Die Vorhabenflächen liegen komplett außerhalb der Schutzgebiete, damit können nur 
mobile Arten, die über die Schutzgebietsgrenzen hinweg leben, potenziell beeinträchtigt werden. 
Brutplätze windkraftsensibler Vogelarten in den artspezifischen Regelabständen wurden durch 
umfangreiche Kartierungen auch in den Schutzgebieten nicht nachgewiesen. Die im Planungsbereich 
gelistete Fledermausart ist das Große Mausohr und die Mopsfledermaus. Auf Grundlage der betrachteten 
Auswirkungen, insbesondere für in den Schutzgebieten vorkommende Vogel- und Fledermausarten, 
werden für alle Arten erhebliche Beeinträchtigungen durch den Bau der geplanten Windenergieanlage 
ausgeschlossen. Der Schutzzweck der umliegenden FFH-Gebiete zielt hauptsächlich auf die Sicherung der 
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spezifischen Lebensräume und deren Artenzusammensetzung ab. Eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Schutz- und Erhaltungsziele durch Bau und Betrieb der geplanten drei Windenergieanlagen ist 
offensichtlich ausgeschlossen. 
 

2bac) Wald im Sinne des SächsWaldG 

- ohne Betrachtung, da durch das Vorhaben keine Waldflächen im Sinne des SächsWaldG betroffen sind 
bzw. beeinträchtigt werden - 
 

2bad) potentiell natürliche Vegetation 

- ohne Betrachtung �t 
 

2bb) Fauna 

Wie bereits in Pkt. 2ab)  Fauna dargestellt, wurde innerhalb des Verfahrens zur Aufstellung des Bebau-
�µ�v�P�•�‰�o���v���•�� �c�t�]�v���‰���Œ�l�� �•�}�����o�^�� ���]�v�� Beurteilung der Beeinträchtigungen von Arten der Avifauna auf 
Grundlage der Untersuchungsergebnisse zur Errichtung von 8 Windenergieanlagen aus dem Jahr 2002 
zurückgegriffen. Die Beurteilung zu Beeinträchtigungen von Fledermäusen erfolgte auf Grundlage des im 
Jahr 2005 angefertigten chiropterologischen Gutachtens. Da es sich um historische Daten handelt, welche 
z.T. 20 Jahre ���o�š�� �•�]�v���U�� �Á�]�Œ���� �]�u�� �Z���Z�u���v�� �����Œ�� �í�X�� �	�v�����Œ�µ�v�P�� �����•�� ���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���•�� �c�t�]�v���‰���Œ�l�� �•�}�����o�^�� ���]�v����
erneute Einschätzung zur Beeinträchtigung planungsrelevanter Vogel- und Fledermausarten unter 
Einbeziehung der aktuell vorliegenden Artdaten vorgenommen. Hierbei werden die Ergebnisse der 
Anlagen 5 bis 7 des Umweltberichtes zusammengefasst dargestellt. 
 

1. Avifauna 
 
Historische Beurteilung zur Beeinträchtigung von Arten der Avifauna im rechtswirksamen Bebauungs-
�‰�o���v�µ�v�P�� �c�t�]�v���‰���Œ�l�� �•�}�����o�^�� �~�]�v�� �<�Œ���(�š�� �P���š�Œ���š���v�� ���u�� �í�ï�X�í�ì�X�î�ì�ì�ò�•�� ���Ì�Á�X�� �]�u�� �'���v���Z�u�]�P�µ�v�P�•�À���Œ�(���Z�Œ���v�� �Ì�µ�Œ��
Errichtung der Windenergieanlagen nach dem BImSchG 
 
�c�E�����Z�������Œ�P���v���~�î�ì�ì�í�•���P���Z���v���À�}�v���t�]�v�����v���Œ�P�]�����v�o���P���v�����]�v�����s�]���o�Ì���Z�o���À�}�v���Z���]�Ì���v���µ�v�š���Œ�•���Z�]�����o�]���Z���Œ���Y�µ���o�]�š���š��
auf Vögel aus. Grundsätzlich differenziert er zwischen bau-, anlagen- und betriebsspezifischen sowie 
sekundären Reizen und den daraus resultierenden möglichen Auswirkungen.  
 

a) Während der Bauphase treten nur sehr kurzzeitig visuelle und akustische Reize auf, die kurzfristig 
die Habitatqualität für Vögel beeinträchtigen. Kritisch sind die Auswirkungen insbesondere 
während der Brutzeit. Bei einer Windkraftanlage kommt es mit Errichtung eines Trafohäuschens, 
eines Fundamentes auf relativ kleiner Fläche sowie der Zuwegung zu dauerhaften Veränderungen 
des Habitats. Jedoch kann dadurch möglicherweise für einige Arten die Habitatqualität auch 
verbessert werden. 

b) Zu den anlagenspezifischen Reizen zählt Bergen (2001) die Veränderungen der visuellen und 
akustischen Umgebung der Vögel sowie die Gefahr des Vogelschlages, also der Kollision mit Mast 
oder Rotor der Windenergieanlage, die meist tödlich endet. Die visuellen Reize sind vor allem für 
Vogelarten von Bedeutung, die in offenen Lebensräumen brüten und hohe vertikale Strukturen 
meiden, so dass die Windräder Barrieren bilden bzw. zu Lebensraumverlusten führen können. 
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Akustische Veränderungen entstehen durch Luftbewegungen, die auch an stillstehenden Anlagen 
auftreten. Kollisionsgefahren sind hauptsächlich für Zugvögel zu befürchten, da sich Rast- und 
Brutvögel an die Gefahr gewöhnen können, Zugvögeln aber diese Ortskenntnis fehlt. Dies ist vor 
allem deshalb von Bedeutung, da davon ausgegangen werden muss, dass ein tiefer bodennaher 
Zug in Mitteleuropa bei kleinen Vögeln die Regel sein dürfte. So beobachtete Gatter (2000) am 
Randecker Maar, dass 58 % des sichtbaren Zuges in Höhen unter 50 m stattfinden. Mittels 
Radaruntersuchungen konnte zudem bestätigt werden, dass nur sehr wenige Vögel während des 
Tagzuges Höhen über 300 m nutzen (Gatter 2000) - also erfolgt der Zug mehrheitlich in der Höhe 
der Windenergieanlagen. Etwas weniger kritisch als aufgrund der nachts nicht sichtbaren Anlagen 
anzunehmen, ist die Gefährdung der Vögel während des Nachtzuges einzuschätzen, da nachts die 
Zughöhen generell etwas höher sind (Gatter 2000). 

c) Der Betrieb der Anlagen verstärkt die Auswirkungen auf die Avifauna noch. Die Drehung der 
Rotoren und der Schattenwurf, die akustischen Reize der Rotoren durch Strömungen und 
Schwingungen sowie der Motoren und Getriebe können zu großräumigen Meideverhalten und 
Lebensraumverlusten führen. Nicht zu vernachlässigen sind auch die aerodynamischen 
Veränderungen, (Turbulenzen) beispielsweise im Lee-Bereich der Anlagen. 

d)  Folge- und Sekundärreize entstehen durch Wartungsarbeiten oder Besucher, die Windenergie-
anlagen als Sehenswürdigkeit besichtigen (Bergen 2001). 

 
Die in der Literatur angegebenen Reaktionen der Vögel auf diese Reize sind sehr unterschiedlich. Dies ist 
bereits auf der Ebene des Individuums abhängig von mehreren Faktoren und differiert noch stärker auf der 
Artebene. Offensichtlich gibt es Vogelarten, für die Windenergieanlagen keinerlei Beeinträchtigung 
darstellen, während für einige deutlich negative Effekte belegt sind. Deshalb soll im Folgenden die 
Einschätzung der möglichen Auswirkung der Reizquellen der Windenergieanlagen anhand der 
beobachteten und naturschutzfachlich bedeutenden Arten im Untersuchungsgebiet vorgenommen 
werden.  
Kiebitz  
Der Kiebitz ist eine in Sachsen stark gefährdete Art mit besonders drastischem Bestandsrückgang seit den 
1980er Jahren (Steffens et al. 1998). Zu erwarten wäre, dass Kiebitze als Bodenbrüter empfindlich auf 
Schattenwurf (Feindbild!) reagieren. Zudem ist bekannt, dass Kiebitze ihre Nahrung im Boden auch 
akustisch orten und deshalb die Geräusche der WEA störend wirken könnten. Zum Verhalten des Kiebitz 
gegenüber Windenergieanlagen gibt es inzwischen Angaben in mehreren Studien aus Nordwest-
deutschland. So untersuchten Walter & Brux (1999) die Brut- und Gastvögel über einen Zeitraum von drei 
Jahren im Einzugsbereich von zwei Windparks und stellten genauso wie Handke et al. (1999); Sinning & 
Gerjets (1999) und zusammenfassend Bach et al. (1999) fest, dass Kiebitze weder als Brutvogel noch als 
Rastvogel signifikant von den Windenergieanlagen beeinträchtigt wurden. Auswirkungen auf brütende 
wie ziehende Kiebitze nehmen die Autoren nur für den Bereich 100 m bis 150 m um die Anlagen an.  
Bergen (2001), der den Einfluss der WEA auf Vögel im Binnenland untersuchte, fand Kiebitzbrutpaare in 
unmittelbarer Nähe von Windenergieanlagen und konnte auch insgesamt keinen Einfluss der WEA auf die 
Verteilung der Brutplätze und die Raumnutzung der Tiere während der Brutzeit feststellen. Ein signi-
fikantes Meidverhalten fand er im Gegensatz zu den erwähnten Untersuchungen aus dem norddeutschen 
Küstenbereich bei ziehenden Kiebitzen, die sich nicht näher als 200 m an die WEA näherten und im Umkreis 
von 300 m um die Anlagen deutlich weniger rasteten als im weiteren Umfeld. Ähnliche Beobachtungen 
(Kursänderungen beim Zug) machte auch Koop (1999).  
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In einer zusammenfassenden Studie von Hötger (2004) wird dagegen davon ausgegangen, das brütende 
Kiebitze in einer Entfernung bis zu 350 m Windenergieanlagen meiden, jedoch insgesamt eine geringe bis 
mittlere Empfindsamkeit gegenüber WKA besitzen. Eine höhere Empfindsamkeit dagegen besitzen 
ziehende Kiebitze. 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Ergebnisse aus den verschiedenen Untersuchungen sehr 
differenzierte Aussagen aufweisen. Aufgrund der Vorbelastung durch die 8 bestehenden Windkraft-
anlagen sollte im zu betrachtenden Windpark davon ausgegangen werden, dass die Errichtung und der 
Betrieb der Windenergieanlagen einen geringen Einfluss auf das Brutvorkommen der Kiebitze haben 
werden, wenn der Bau der Anlagen außerhalb der Brutzeit (nach Steffens et al. 1998: Mitte März bis 
Anfang August) geschieht.  
Beeinträchtigungen sind hingegen zu befürchten aufgrund der Sekundärreize (Besucher und 
Wartungsarbeiten) während der Brutzeit sowie durch die Anlagen selbst für ziehende Kiebitze. Letzteres 
betrifft eine Fläche von rund 21 ha (für 3 WEA) von der anzunehmen ist, dass sie zukünftig als Rastfläche 
für Kiebitze ausfällt. 
Wachtel  
Die Wachtel ist in Sachsen als gefährdet eingestuft und sie verzeichnet als typischer Invasionsvogel kräftige 
Bestandsschwankungen (Glutz von Blotzheim et al. 1973, vgl. auch Steffens et al. 1998). Brutnachweise 
sind nur zufällig und erlauben keine Einschätzung des Brutbestandes (Steffens et al. 1998), so dass 
systematische Untersuchungen zum Einfluss von Windenergieanlagen auf Wachteln schon daran 
scheitern. So fand Kaatz (1999) in Brandenburg nach der Errichtung von Windenergieanlagen keine 
Wachteln mehr vor, trotz vorjähriger Beobachtungen. Kontrollen im folgenden Jahr ergaben jedoch wieder 
Nachweise auf der Windparkfläche. Handke et al. (1999) fanden im Windpark Nordholz ein 
Wachtelbrutpaar im 250 m Radius einer Windenergieanlage. Bergen (2001) hingegen registrierte 
Einzelbeobachtungen rufender Wachteln in Abständen von mehr als 250 m von Windenergieanlagen und 
vermutet deshalb ein Meideverhalten im Radius von 300 m um die Anlagen. Er konstatiert zugleich, dass 
weitergehende Untersuchungen unbedingt notwendig sind, um sichere Aussagen zu erhalten.  
Nach dem Vorsorgeprinzip sollte deshalb vorerst davon ausgegangen werden, dass Windenergieanlagen 
einen negativen Einfluss auf Wachteln haben können. Geht man von einem Meideverhalten in einem 
Radius von 250 m um Windenergieanlagen aus, beträgt der mögliche Lebensraumverlust für 3 WEA etwa 
58,5 ha.  
 
Rebhuhn  
Das Rebhuhn ist in Sachsen stark gefährdet, denn die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung engt die 
Lebensräume des Rebhuhns beträchtlich ein, so dass teilweise die Habitatansprüche dieser Art nicht mehr 
erfüllt sind (Steffens et al. 1998). Angaben systematischer Untersuchungen mit statistisch gesichertem 
Material zu Reaktionen auf Windenergieanlagen waren in der zur Verfügung stehenden Literatur nur in 
geringem Maße zu finden. Handke et al. (1999) berichten von Einzelbeobachtungen, wo Rebhuhnbruten 
innerhalb eines 500 m Radius um eine Windenergieanlage gefunden wurden.  
Es sollte daher wie bei der Wachtel nach dem Vorsorgeprinzip vorerst davon ausgegangen werden, dass 
Windenergieanlagen einen negativen Einfluss auf Rebhühner haben können. Zu berücksichtigen bleibt 
aber, dass Rebhühner ihre Nester vornehmlich an Böschungen, Brachestreifen und Grabenrändern gut 
gedeckt anlegen und es daher anzunehmen ist, dass durch die Errichtung und den Betrieb der 
Windenergieanlagen auf den Ackerflächen nicht direkt Niststandorte betroffen sind. Beeinträchtigungen 
sind am ehesten durch sekundäre Störquellen zu befürchten. Hötger (2004) geht auch davon aus, dass es 
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�����]�u���Z�����Z�µ�Z�v���,�]�v�Á���]�•�������µ�(�����]�v�����P���Á�]�•�•�����c�'���Á�‚�Z�v�µ�v�P�^���P�]���š�X�������•���Z���]�˜�š�U�����]���������•�š���v�����������Œ���>�������v�•�Œ���µ�u�����Ì�µ��
den vorhandenen WKA verringern sich. Insgesamt ist hier eine geringe Empfindsamkeit festzustellen. 
 
Schafstelze und Braunkehlchen 
Schafstelze und Braunkehlchen sind in Sachsen gefährdete Arten, die wie so viele heimische Vogelarten 
aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung Habitatverluste und damit Bestandesrückgänge verzeichneten 
(Steffens et al. 1998). Schafstelzen und Braunkelchen konnten wie übrigens auch Bachstelzen bei mehreren 
Untersuchungen zum Einfluss von Windenergieanlagen auf Vögel beobachtet werden und die 
Untersuchungen kamen durchweg zu dem Schluss, dass keine Beeinträchtigungen für die beiden Stelzen 
und das Braunkelchen nachweisbar sind (Bergen 2001; Gertjes 1999; Handke et al. 1999; Sinning 1999; 
Walter & Brux 1999). Allerdings beruhen die Angaben auf nur wenigen Beobachtungen, so dass dies keine 
statistisch gesicherten Ergebnisse darstellen.  
Für den geplanten Windpark sind anhand der bisherigen Datenlage kaum Beeinträchtigungen der 
genannten Arten durch den Betrieb der Windenergieanlagen zu erwarten. Aus Vorsorgegründen sollte 
jedoch die Errichtung der Anlagen auf einen Zeitraum außerhalb der Brutzeit gelegt werden. 
 
Feldlerche 
Die Bestände der Feldlerche sind in den letzten Jahren rapide zurückgegangen (Steffens et al. 1998). Zum 
Einfluss von Windenergieanlagen auf Feldlerchen äußern sich mehrere Autoren. So gibt Brauneis (1999) 
Beobachtungen an, dass Feldlerchen den Bereich des Schattenwurfes der Windenergieanlagen meiden 
bzw. im näheren Umfeld keinen Bruterfolg hatten. Gertjes (1999) zeigte dagegen, dass die Siedlungsdichte 
der Feldlerche im Nahbereich der Windenergieanlagen (bis 100 m) überdurchschnittlich hoch war und 
Walter & Brux (1999) fanden eine gleichmäßige Besiedlung aller Flächen. Die ersten Ergebnisse zum 
Verhalten einer Vogelart in der Umgebung von Windenergieanlagen überhaupt, die auf standardisierten 
Beobachtungen basieren, legte Bergen (2001) mit seiner Dissertation vor. Er untersuchte das 
Gesangverhalten der Feldlerche und fand heraus, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Anwesenheit und 
der Betrieb von Windenergieanlagen einen Einfluss auf das Gesangsverhalten der Feldlerche hat. Obwohl 
für andere Vogelarten nachgewiesen ist, dass bei Lärmquellen die Vögel ihre Gesangsfrequenzen erhöhen 
(Freude 1984 zit. in Bergen 2001), stellte Bergen (2001) im Prä/Post-Vergleich keine Unterschiede im 
Gesang der Feldlerche fest, trotz der Geräuschkulisse laufender Anlagen. Bei einem Vergleich der 
räumlichen Verteilung der Brutreviere vor und nach der Errichtung der untersuchten Windparke ergaben 
sich für seine Untersuchungsflächen keine Anhaltspunkte, dass die dort vorkommenden Brutvögel �t und 
insbesondere die Feldlerche �t die Umgebung der Windenergieanlagen mieden. Fraglich bleibt bis auf 
weiteres, ob dieses Ergebnis möglicherweise durch die Brutplatztreue der Vögel überlagert wird (Bergen 
2001). Andererseits stellt Bergen (2001) die Frage, ob die etwaigen negativen Auswirkungen der 
Windenergieanlagen möglicherweise aufgewogen werden durch die Schaffung von neuen Offenbereichen 
und Randstrukturen beispielsweise entlang der Zuwegungen, von denen einzelne Arten durchaus auch 
profitieren könnten. 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für die Feldlerche durch die Errichtung und den Betrieb der 
geplanten Windenergieanlagen keine negativen Auswirkungen befürchtet werden. 
 
Weißstorch 
Der Weißstorch gehört zu den Charaktervögeln der Lausitz. In Zodel wie in Deschka brüten Weißstörche, 
die auch die Ackerflächen des Untersuchungsgebietes als Nahrungshabitat aufsuchen (Kunschmann mdl.).  
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Zur Reaktion von Störchen auf Windenergieanlagen in ihrem Nahrungshabitat konnte keine Literaturstelle 
gefunden werden. Nach dem Prinzip der Vorsorge muss davon ausgegangen werden, dass die geplante 
Errichtung der Windenergieanlagen einen erheblichen Eingriff darstellt und Störche zukünftig diesen 
Bereich meiden werden. Hierzu sind unbedingt fundierte Untersuchungen notwendig.  
Erhebungen zur Lebensraumnutzung des Weißstorches ergaben, dass zu einem Großteil Nahrungsquellen 
in einem Umkreis von rund 2 km um den Brutstandort frequentiert werden (u.a. eigene Daten aus Klitten 
von 1994). Setzt man diese Zahl an, so verändert der Bau der Windenergieanlagen im Untersuchungs-
gebiet etwa 10 % der Nahrungsflächen für das am nächsten gelegene Brutpaar in Deschka. Ackerflächen 
stellen jedoch nur zu kurzen Zeiträumen (ganz besonders während bestimmter Bewirtschaftungsgänge 
wie Ackern oder Grubbern) begehrte Nahrungsflächen dar. Wichtig ist für den Storch ein Mosaik 
verschiedener Nutzungsarten, wobei Feuchtgrünländer bei uns eine herausragende Rolle spielen. 
Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass die Auswirkungen auf den Weißstorch auch im Jahre 
2005 unklar bleiben. 
Sperber und andere Greife 
Ein bekannter Brutplatz des Sperbers (in Sachsen gefährdeter Brutvogel) befindet sich ca. 750 m nördlich 
der geplanten Windenergieanlagen (Kunschmann mdl.).  
Bergen (2001) fand trotz intensiver Beobachtungen keinen Einfluss auf Nutzungsintensität im Bereich oder 
Meidung der Windenergieanlagen bei Mäusebussard, Turmfalke und Rotmilan. Exakte Daten, 
beispielsweise mit markierten Individuen im Prä/Post-Vergleich fehlen selbst für diese Arten. Inwieweit 
verschiedene weitere publizierte Einzelbeobachtungen zu Rotmilan und Bussard verallgemeinert werden 
können oder sogar auf andere Greifvogelarten übertragbar sind, ist sehr fraglich.  
Aussagen zu den Auswirkungen der geplanten Windenergieanlagen auf den Sperber wären also rein 
spekulativ. Dies gilt auch für die anderen Greifvogelarten wie Wanderfalke, Merlin oder Seeadler, der in 
einer Entfernung von 2,5 km brütet. Nach dem Vorsorgeprinzip sollte deshalb vorerst davon ausgegangen 
werden, dass Windenergieanlagen einen negativen Einfluss haben könnten. Denkbar ist die Gefährdung 
der Greife durch Kollision hauptsächlich mit den Rotoren der Windenergieanlagen. Bergen (2001) zitiert 
mehrere amerikanische Studien, die über größere Zahlen verunglückter Greifvögel berichten, während 
Bergen selbst, außer einem Wintergoldhähnchen, keine weiteren verendeten Vögel unter 
Windenergieanlagen fand (die Flächen unter den Windenergieanlagen waren mit Elektrozaun eingezäunt, 
um beispielsweise Füchse abzuhalten tote Vögel zu fressen oder zu verschleppen). Bergen (2001) führt die 
hohe Zahl toter Greifvögel unter Windenergieanlagen in den USA auf die dort üblichen Gittermasten 
zurück, die von den Greifen als Sitzwarte genutzt werden. Da beim geplanten Windpark keine Gittermasten 
zum Einsatz kommen, dürfte diese Gefahr relativ gering sein. Für den Seeadler bleibt noch anzumerken, 
dass die Flächen wenig attraktiv sind für diese Art. Von Bedeutung für den Seeadler sind Ackerflächen 
möglicherweise im Winter auf Grund von Fallwild, das als Nahrung dienen könnte. Solche Ereignisse sind 
nach Auskunft von Herrn Kunschmann jedoch in den letzten Jahren nicht eingetreten, so dass die 
Beeinträchtigung des Seeadlers durch die Windenergieanlagen sehr gering sein dürfte. 
 
Zugvögel 
Anders als auf Brutvögel scheinen Windenergieanlagen einen größeren Einfluss auf Zugvögel zu haben. 
Neben den möglichen Reaktionen auf die Anlagen selbst, sind bei den Zugvögeln auch die sekundären 
Reize von großer Relevanz. 
Mehrere Studien berichten von Irritationen der Zugvögel und deutlichem Meideverhalten gegenüber den 
Anlagen, insbesondere von größeren Vögeln wie Gänsen, Kranichen oder Störchen (z.B. Brauneis 1999; 
Kruckenberg & Jaene 1999, Schreiber 2000). Es gibt andererseits auch hier wiederum anders lautende 
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Einzelbeobachtungen, wie z.B. von Brendler (mdl.), der von mehreren Saatgänsen berichtete, die direkt 
unter den Windenergieanlagen in Reichenbach und Melaune Nahrung suchten.  
Der Bereich der geplanten Windenergieanlagen ist allerdings nach Einschätzung der befragten 
Ornithologen nur von geringerer Bedeutung für Zugvögel. Während des Gänsemonitorings des NABU im 
vorigen Jahr sind auf den Flächen des Untersuchungsgebietes keine rastenden Gänse beobachtet worden 
(Brendler & Rönsch mdl.).  
Hingegen besitzen die Ackerflächen des Untersuchungsgebietes eine Attraktivität für rastende Kiebitze. 
Hier werden, wie schon bei der Betrachtung des Kiebitz unter Brutvögel dargestellt, deutliche negative 
Auswirkungen erwartet.  
Die Entfernung zum Neißetal von ca. 1 km entspricht dem von Breuer & Südbeck (1999) empfohlenen 
Sicherheitsabstand von der 10fachen Nabenhöhe zu wertvollen Vogellebensräumen oder Zuglinien.�  ̂
 
Aktuelle Beurteilung zur potentiellen Beeinträchtigung von Arten der Avifauna innerhalb der 1. 
�	�v�����Œ�µ�v�P�������•�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�µ�v�P���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^ 
Gemäß den Ergebnissen der artenschutzrechtlichen Untersuchungen zum geplanten Repowering der 3 
�t�]�v�����v���Œ�P�]�����v�o���P���v���]�u�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�P�����]���š���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^���o���•�•���v���•�]���Z��zusammengefasst folgende 
Beeinträchtigungspotentiale skizzieren: 
 
Das zentrale Untersuchungsgebiet besteht überwiegend aus einer offenen Agrarlandschaft mit einigen 
eingestreuten Gehölzen. Dementsprechend präsentiert sich die Avifauna in einem 300 m-Bereich um die 
geplanten Anlagen als eher artenarm mit typischen Arten des Offenlandes. Im 3.000 m-Radius kommen 
Brutplätze der windkraftsensiblen Arten Baumfalke, Rotmilan und Weißstorch vor. Ein Brutplatz des 
Rotmilans befindet sich mit 1.240 m innerhalb des Regelabstands nach Sächsischem Leitfaden und knapp 
außerhalb des Zentralen Prüfbereichs (§ 45b BNatSchG). Alle anderen Brutplätze liegen weiter entfernt 
als der nach Leitfaden und BNatSchG empfohlene Regelabstand bzw. Zentrale Prüfbereich. Eine 
durchgeführte Habitatpotenzial- und Raumnutzungsanalyse für die Belange des Rotmilans brachte das 
Ergebnis, dass die westliche geplante WEA 1 im erhöhten bzw. durchschnittlichen Aufenthaltsbereich von 
Rotmilanen liegt (GLU GmbH Jena, 2022a). Maßnahmen zur Senkung liegen von Vornherein durch die 
Parameter der neuen WEA vor und führen zu keiner erhöhten Kollisionsgefahr im Vergleich zu der derzeit 
bestehenden Situation. Dennoch sollte eine kurzfristige Betriebszeitenbeschränkung gemäß § 45 b 
BNatSchG für die WEA 1 erwogen werden. 
In Bezug zu Zugvögeln stellt das Gebiet keine herausragende Bedeutung als Zugkorridor dar. Lediglich an 
einzelnen Tagen nutzten Gänse den �c�t�]�v���‰���Œ�l�� �•�}�����o�^ vermutlich zum Durchflug von Rast- zum 
Nahrungsgebiet. Als Rastgebiet war das Untersuchungsgebiet für Wasservögel, Limikolen und Kraniche 
uninteressant. Anlagen- und betriebsbedingte artenschutzrechtliche Konflikte werden dementsprechend 
für die geplanten WEA nicht prognostiziert.  
Durch geplante Bauarbeiten und Wegebau kann es aber zu einer betriebsbedingten Verletzung des 
Tötungs- und Zerstörungsverbotes von Brutstätten von Bodenbrütern kommen, was eine 
Bauzeitenregelung oder andere geeignete Vermeidungsmaßnahmen notwendig macht. 
 
artspezifische Einschätzung zum Rotmilan 
Die Ergebnisse der Raumnutzungsanalysen zeigte, dass die WEA 1 im roten Bereich (erhöhte 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit) für den Rotmilan liegt. Durch die Einbeziehung eines Vergleichs von 
Rotorunterkante und Rotorflächen zwischen Alt-WEA gegen Neu-WEA kann davon ausgegangen werden, 
dass sich die Situation für die betrachteten Rotmilane bezüglich des Kollisionsrisikos im �cWindpark �•�}�����o�^ 
nicht erhöhen und durchaus artspezifisch verbessern wird. Dennoch sollte eine kurzfristige 
Betriebszeitenbeschränkung in einem Zeitraum vom 1. April bis 31. August bei Bodenbearbeitung für 
mindestens 24 Stunden für die WEA 1 erwogen werden. In Verbindung mit dieser Vermeidungsmaß-
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nahme ergäbe sich eine erhebliche Reduktion des Kollisionsrisikos gegenüber der aktuellen Situation, 
denn derzeit sind solche Maßnahmen für die Bestands-WEA nicht vorgeschrieben. 
 
 
2. Fledermäuse 
 
Historische Beurteilung zur Beeinträchtigung von Arten der Artgruppe Fledermäuse im rechts-
�Á�]�Œ�l�•���u���v�� ���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�µ�v�P�� �c�t�]�v���‰���Œ�l�� �•�}�����o�^�� �~�]�v�� �<�Œ���(�š�� �P���š�Œ���š���v�� ���u�� �í�ï�X�í�ì�X�î�ì�ì�ò�•�� ���Ì�Á�X�� �]�u��
Genehmigungsverfahren zur Errichtung der Windenergieanlagen nach dem BImSchG 
 
�cVon den im Untersuchungsgebiet fünf Arten wurden bislang vier Arten als Schlagopfer bekannt. Das eng 

strukturgebunden fliegende und jagende Braune Langohr gehört nicht dazu. Da sich die Zwerg- und 

Rauhhautfledermaus sowie das Große Mausohr nur vereinzelt oder sehr selten im Untersuchungsgebiet 

aufhielten, betreffen potentielle Gefährdungen durch die WEA vor allem Abendsegler und Breitflügel-

fledermäuse. Beide Arten sind in hoher Dichte in der Region vertreten und überqueren im freien Luftraum 

offene Flächen, so dass eine Gefährdung durch Rotorschlag besteht. 

Da Abendsegler hauptsächlich im freien Luftraum in einer Höhe von 10 bis mehr als 100 m jagen und kein 

Meideverhalten gegenüber den Rotoren zeigen, sind sie besonders durch Rotorschlag gefährdet. Die 

deutschlandweite Fundkartei weist sie als die zahlreichsten Schlagopfer aus, wobei die Funde unter WEA 

mit einer maximalen Entfernung von 600 m (durchschnittlich 200 m) zu den nächsten Gehölzen statt-

fanden. Von den geplanten Standorten befindet sich nur WEA 1 innerhalb dieser kritischen Distanz zum 

Waldrand. Die meisten Schlagopfer werden während des Herbstzuges gefunden, da sich ziehende 

Fledermäuse möglicherweise stärker visuell und weniger mittels Ultraschall orientieren. Im Untersuch-

ungsgebiet wurden jedoch keine starken Zugbewegungen oder die während des Zuges häufigen 

Balzaktivitäten festgestellt. Somit ergibt sich für Abendsegler insgesamt eine geringe Gefährdung durch 

den geplanten Eingriff. 

In der bundesweiten Fundkartei (DÜRR & BACH 2004) ist die Breitflügelfledermaus mit sechs Schlagopfern 

aufgeführt. Sie gehört folglich zu den weniger durch Rotorschlag gefährdeten Arten. Dies entspricht ihrer 

bevorzugten Flughöhe unterhalb der Rotoren und einem wenig ausgeprägtem Zugverhalten. Auch in 

Anbetracht einer kleinen Anzahl von Durchflügen sind für die Breitflügelfledermaus im Untersuchungs-

gebiet nur geringe Gefährdungen durch Rotorschlag zu erwarten. 

Große Mausohren wurden bislang nur von einem WEA �t Standort in Thüringen als Schlagopfer bekannt 

(DÜRR & BACH 2004). Sie jagen vorwiegend in Wäldern mit guter Verfügbarkeit auf dem Boden lebender 

Nahrungstiere, insbesondere Laufkäfer. Demzufolge dominiert bei den meisten Beobachtungen die 

Bodenjagd, wobei die Beute aufgenommen und in ca. 5 �t 15 m Höhe verzehrt wird. Somit gehen von den 

laufenden Rotoren kaum Gefährdungen für jagende Mausohren aus. Gefährdungen für gelegentlich höher 

fliegende Tiere sind jedoch nicht auszuschließen. 

Nach den Vorschlägen von BRINKMANN (2004) sollte an Standorten mit den folgenden Eigenschaften auf 

WEA verzichtet werden: 

�� hohe Aktivität von ziehenden Fledermäusen 

�� hohe Dichte von Balzquartieren der beiden Abendseglerarten und der Rauhautfledermaus 
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�� wertvolle Jagd- und Quartiersgebiete 

Diese Kriterien treffen auf das Untersuchungsgebiet nicht zu. Durch den Bau der geplanten Anlagen 

werden weder Quartiersstandorte noch wertvolle Jagdhabitate zerstört. Balzaktivitäten oder eine hohe 

Anzahl ziehender Abendsegler oder Rauhautfledermäuse waren nicht feststellbar. 

Allerdings sind durch den Betrieb der geplanten WEA Beeinträchtigungen für Nyctalus noctula und 

Eptesicus serotinus durch Rotorschlag möglich bzw. für Myotis myotis nicht auszuschließen. Diese sind 

jedoch im Untersuchungsjahr 2005 nicht durch Schlagopfer unter den bestehenden Anlagen belegbar.�  ̂

 
 
Aktuelle Beurteilung zur potentiellen Beeinträchtigung von Arten der Artgruppe Fledermäuse innerhalb 
�����Œ���í�X���	�v�����Œ�µ�v�P�������•�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�µ�v�P���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^ 
 
Entsprechend den Ergebnissen des Kurzberichtes Fledermäuse ist generell ist anzunehmen, dass durch 
das Repowering die Schlaggefährdung sinken könnte, weil sich die Durchschlagshöhe der WEA vergrößert. 
Das kommt bodennah jagenden Arten zusätzlich zu Gute. Allerdings bleibt die generelle 
Schlaggefährdung, besonders für die Arten Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus und 
Zwergfledermaus bestehen. Der Betrieb der WEA mit fledermausfreundlichen Betriebszeiten würde 
helfen, das Gefährdungspotenzial zu minimieren. Das wären laut Arbeitshilfe aus Thüringen vom 15.03.- 
�ï�í�X�í�ì�X�� �À�}�v�� �í�Z�� �À�}�Œ�� �^�}�v�v���v�µ�v�š���Œ�P���v�P�� ���]�•�� �í�Z�� �v�����Z�� �^�}�v�v���v���µ�(�P���v�P�� �µ�v���� �����]�� �t�]�v���P���•���Z�Á�]�v���]�P�l���]�š���v�� �G�� �ò��
m/sec. Eine Optimierung über ein Gondelmonitoring ist empfehlenswert. Weil sich durch das geplante 
Repowering die Anlagenstandorte weiterhin in einem für Fledermäuse sehr unattraktiven Gelände 
befinden und nicht näher an den Waldrand rücken, ist nicht davon auszugehen, dass sich das 
Gefährdungspotenzial zusätzlich erhöht. Somit sollten sich die neuen Anlagen nicht negativ auf die lokale 
Fledermausfauna auswirken, im Gegenteil, denn die Anwendung von Abschaltparameter, kommt der 
Fledermausfauna zugute, die es derzeit bei den Bestandsanlagen nicht gibt. 

 
Hinweis: 
Die abschließende Bewertung sowie die ausführliche Bezugnahme zu Ortschaften, Quartieren oder 
Schutzgebieten erfolgt im Fledermausgutachten, welches Bestandteil des Genehmigungsverfahrens zum 
Repowering der 3 Windenergieanlagen gemäß BImSchG ist. 
 
 

2bc) Geologie, Boden & Altlasten 

Geologie & Boden 
Im Vergleich zur Bestandssituation innerhalb des Bebauungsplangebietes kann konstatiert werden, dass 
sich der Versieglungsgrad (wasserdurchlässige Versieglungsfläche) um ca. 2.009 m² erhöht. Voraus-
setzung hierfür ist, dass die versiegelten Flächen (Zuwegungen, Kranstellplätze, Fundamente der 
Bestands-windenergieanlagen), welche nicht mehr benötigt werden, zurückgebaut und einer 
landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden.   

Altlasten 
- ohne Betrachtung, da nach aktuellem Kenntnisstand der Vorhabenstandort nicht als Altlast erfasst ist - 
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2bd) Wasser 

Grundwasser 

Aufgrund der geringfügigen Erhöhung des Versieglungsgrades innerhalb des Bebauungsplangebietes (ca. 
2.009 m², hierbei im Wesentlichen wasserdurchlässige Versieglungsfläche durch die erforderliche 
Errichtung einer neuen Zuwegung) kann keine Verschlechterung des Grundwasserhaushaltes pro-
gnostiziert werden, da anfallendes Niederschlagswasser analog der Bestandssituation innerhalb des 
Vorhabenstandortes zur Versickerung gebracht wird. 
 
Oberflächengewässer 

- ohne Betrachtung, da nach aktuellem Kenntnisstand keine Oberflächengewässer durch das Vorhaben 
betroffen sind bzw. beeinträchtigt werden - 
 

Schutzgebiete 

- ohne Betrachtung, da durch das Vorhaben keine Schutzgebiete / Schutzobjekte betroffen sind bzw. 
beeinträchtigt werden - 
 

2be) Klima 

Das Vorhaben hat aufgrund der geringfügigen Erhöhung des Versieglungsgrades um ca. 363 m² keine 

Auswirkungen auf das lokale Kleinklima. 

 

2bf) Archäologie und Denkmalschutz 

Archäologie 

Aufgrund der Lage des Vorhabenstandortes in einem archäologischen Relevanzbereich sind die 

Vermeidungsmaßnahmen, welche in Pkt. 2cf) benannt sind, bei Umsetzung des Planvorhabens zu berück-

sichtigen. 

 
Denkmalschutz  

Eine Erhöhung der Beeinträchtigung bestehender Denkmale (bauliche Anlagen) im Umfeld des 
Vorhabenstandortes lässt sich nicht prognostizieren. 
 

 

2bg) Schutzgut Mensch 

Schall und Schattenwurf 
In den ersten Prognosen zum zukünftigen Schattenwurf der repowerten Windenergieanlagen an den 
nächstliegenden Immissionsorten (schutzbedürftige Bebauung) sowie zu den zukünftigen 
Geräuschpegeln an den nächstliegenden Immissionsorten (schutzbedürftige Bebauung) wurde 
festgehalten, dass die Richtwerte bezüglich des Schattenwurfes bzw. die Richtwerte der TA-Lärm teilweise 
überschritten werden.  
Um immissionsschutzrechtliche Konflikte sowie negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu 
vermeiden, müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte für Schall (hier 45 dB(A) in der Nachtzeit) 
und Schattenwurf (maximale Beschattungsdauer von 30 Std. pro Jahr und 30 min. pro Tag) an den 
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betroffenen Immissionsorten eingehalten werden. Dies erfolgt durch die Ausstattung der 
Windenergieanlagen mit einer Abschaltautomatik. 

�o  Genauere Festlegungen werden innerhalb des Genehmigungsverfahrens nach dem BImSchG 

festgelegt. Vorsorglich werden innerhalb der Bebauungsplanung die einzuhaltenden Grenzwerte 

für Schall und Schattenwurf festgesetzt. 

 

Strahlenschutz 
Derzeit ist nicht mit Sicherheit auszuschließen, dass auf Grund lokaler Gegebenheiten erhöhte Werte der 
Radonkonzentration in der Raumluft von Gebäuden auftreten können. Da keine Errichtung von Gebäuden 
innerhalb des Vorhabenstandortes beabsichtigt ist, zeigt dieser Aspekt für das Planvorhaben keine 
Relevanz. 
 

2bh) Schutzgut Landschaftsbild 

Mit dem Repowering der 3 Windenergieanlagen �]�u�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�P�����]���š���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^ kommt es zu 
Standortverschiebungen der Anlagen um ca. 30 �t 50 m in westliche Richtung. Die Anlagenhöhen 
(Gesamthöhen) ändern sich von derzeit 149,5 m auf zukünftig 261 m. Aufgrund der Höhenveränderung 
wird die visuelle Wahrnehmung der Anlagen nochmals verstärkt.  
Unter Anwendung der Bewertung des Eingriffs in das Landschaftsbild nach NOHL können für die 
zukünftigen visuellen Wirkzonen I �t III3  aller im Vorhabenbereich zu betrachtenden Windenergieanlagen 
folgende Flächenbeeinträchtigungen, ohne Berücksichtigung sichtverschattender Bereiche wie Wälder 
oder Siedlungsbereiche, ermittelt werden:  
 
Wirkzone I: - beeinträchtigte Fläche (F) ... 130,1 ha 
 
Wirkzone II: - beeinträchtigte Fläche (F) ... 1223,6 ha 
 
Wirkzone III: - beeinträchtigte Fläche (F) ... 8458,9 ha 
 
Für die 3 Windenergieanlagen, welche innerhalb des Bebauungsplangebietes �c�t�]�v���‰���Œ�l�� �•�}�����o�^��liegen, 
können unter Berücksichtigung der Überschneidung mit den Wirkzonen der 8 bestehenden 
Windenergieanlagen folgende Beeinträchtigungsflächen (siehe Abb. 12, grau schaffiert) für die jeweiligen 
Wirkzonen I �t III, ohne Berücksichtigung sichtverschattender Bereiche wie Wälder oder 
Siedlungsbereiche, ermittelt werden, welche betrachtungsrelevant sind: 
 
Wirkzone I: - beeinträchtigte Fläche (F) ... 37,7 ha 
 
Wirkzone II: - beeinträchtigte Fläche (F) ... 191,1 ha 
 
Wirkzone III: - beeinträchtigte Fläche (F) ... 528,1 ha 
 

 
3 Wirkzone I umfasst nach NOHL (1998) den 200 m-Umkreis der Einzelanlagen, die visuelle Wirkzone II einen Radius von 1.500 m 
sowie die Wirkzone III einen Radius von 5.000 m 
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Abb. 12: Darstellung der zukünftigen Beeinträchtigungsflächen für die Wirkzonen I �t III nach NOHL, grau schraffierte Flächen werden ausschließlich 
den zukünftigen �t�]�v�����v���Œ�P�]�����v�o���P���v���]�u�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�P�����]���š���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^ zugeordnet 
 
Werden die Bestandssituation (siehe Pkt. 2ah)) sowie die Planungssituation (Repowering der 3 
Windenergieanlagen mit Standortverschiebung) verglichen, so lässt sich folgende Erhöhung der 
Landschaftsbildbeeinträchtigung für die jeweilige Wirkzone I �t III ermitteln: 
 
Wirkzone I: - zusätzlich beeinträchtigte Fläche (F) ... 0,0 ha 
 
Wirkzone II: - zusätzlich beeinträchtigte Fläche (F) ... 10,0 ha 
 
Wirkzone III: - zusätzlich beeinträchtigte Fläche (F) ... 30,0 ha 
 
In Bezug zum ermittelten Kompensationsbedarf aus der Bewertung der Landschaftsbildbeeinträchtigung 
im Jahr 2005 ist festzuhalten, dass dieser unter Verwendung höherer Beeinträchtigungsflächen (siehe 
folgender Berechnungsansatz zur Kompensation im Jahr 2005) ermittelt wurde.  
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Folgender Berechnungsansatz wurde für die Kompensation im Jahr 2005 zugrunde gelegt: 
 
In Anlehnung an das von NOHL (1998) beschriebene Modell lässt sich danach die mindestens erforderliche 
Kompensationsfläche (K) mittels Multiplikation entsprechend gewichteter Faktoren wie folgt ermitteln: 
 

 

K = F . e . w . b 

 

 

F: entspricht der tatsächlich beeinträchtigten Fläche, abzüglich der sichtverschatteten und nicht relevanten 
Bereiche 

e: Erheblichkeitsfaktor der Raumeinheit in einer Skalierung von 0 bis 1 als landschaftsästhetische 
Gesamtbewertung 

w: Wahrnehmungskoeffizient für mastenartige Eingriffsobjekte in Abhängigkeit von Größe des Objektes  

b: Kompensationsflächenfaktor 0,1 (Eingriff ausgleichbar) bzw. 0,2 (Eingriff nicht ausgleichbar) 

 
Kompensationsfläche für Wirkzone I: 

*  tatsächlich beeinträchtigte Fläche (F) ... 42 ha 
*  ���Œ�Z�����o�]���Z�l���]�š�•�(���l�š�}�Œ�������Œ���Z���µ�u���]�v�Z���]�š���~���•���Y���ì�U�ï 
*  Wahrnehmungskoeffizient für mastenartige Eingriffsobjekte über 60 m Höhe (w)...0,6 
*  Kompensationsflächenfaktor (b) ... 0,1 (Eingriff ausgleichbar) 

 
K1 = 42 ha . 0,3 . 0,6 . 0,1 
K1 = 0,75 ha 
 
Kompensationsfläche für Wirkzone II: 

*  tatsächlich beeinträchtigte Fläche (F) ... 313 ha 
*  ���Œ�Z�����o�]���Z�l���]�š�•�(���l�š�}�Œ�������Œ���Z���µ�u���]�v�Z���]�š���~���•���Y���ì�U�ð�� 
*  Wahrnehmungskoeffizient für mastenartige Eingriffsobjekte über 60 �u���,�‚�Z�����~�Á�•�Y�ì�U�ï 
*  Kompensationsflächenfaktor (b) ... 0,1 (Eingriff ausgleichbar) 

 
K2 = 313 ha . 0,4 . 0,3 . 0,1 
K2 = 3,75 ha 
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Kompensationsfläche für Wirkzone III: 
*  tatsächlich beeinträchtigte Fläche (F) ... 792 ha 
*  ���Œ�Z�����o�]���Z�l���]�š�•�(���l�š�}�Œ�������Œ���Z���µ�u���]�v�Z���]�š���~���•���Y���ì�U�ñ�� 
*  Wahrnehmungskoeffizient für mastenartige Eingriffsobjekte über 60 �u���,�‚�Z�����~�Á�•�Y�ì�U�í�ò 
*  Kompensationsflächenfaktor (b) ... 0,1 (Eingriff ausgleichbar) 

 
K2 = 792 ha . 0,5 . 0,16 . 0,1 
K2 = 6,33 ha 
 
 

GESAMTKOMPENSATIONSFLÄCHE FÜR DAS LANDSCHAFTSBILD NACH NOHL:   CA. 11 HA 

 
 
Fazit: 
Die Berechnung zur Ermittlung der Vergrößerung der Beeinträchtigungsbereiche der Wirkzonen I �t III, 
�Á���o���Z�������µ�Œ���Z�������•���P���‰�o���v�š�����Z���‰�}�Á���Œ�]�v�P�������Œ���ï���t�]�v�����v���Œ�P�]�����v�o���P���v���]�u�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�P�����]���š���c�t�]�v���‰���Œ�l��
�•�}�����o�^��hervorgerufen werden, ergab, dass sich der Beeinträchtigungsbereich der Wirkzone II um 10, 0 ha 
und der Beeinträchtigungsbereich der Wirkzone III um 30,0 erhöht.  
Werden die Beeinträchtigungsbereiche aller Windenergieanlagen im Bereich des Vorhabenstandortes für 
alle Wirkzonen (Planungssituation) miteinander verschnitten, so resultieren aus den 3 zu repowernden 
Windenergieanlagen Beeinträchtigungsflächen für die Wirkzone I von 37,7 ha, für die Wirkzone II von 
191,1 ha und für die Wirkzone III von 528,1 ha. 
Zusätzliche Kompensationsmaßnahmen für das Landschaftsbild sind gegenüber dem ermittelten Bedarf 
�����•�� �Œ�����Z�š�•�Á�]�Œ�l�•���u���v�� ���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���•�� �c�t�]�v���‰���Œ�l�� �•�}�����o�^�� �v�]���Z�š��erforderlich, da im historischen 
Genehmigungsverfahren größere, visuell beeinträchtige Flächen der Wirkzonen I �t III im Berechnungs-
ansatz verwendet wurden. 
 
2bi)  Kumulierung von Vorhaben benachbarter Plangebiete  
In einem Abstand von ca. 2.000 m (westlich gelegen) befindet sich der rechtswirksame vorhabenbezogene 
���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�� �c�W�Z�}�š�}�À�}�o�š���]�l���v�o���P���� �'�Œ�}�˜�� �<�Œ���µ�•���Z���l�<���o�š�Á���•�•���Œ�^�X�� �/�v�v���Œ�Z���o���� �����•�� ���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�À���Œ-
fahrens wurden die hervorgebrachten Hinweise und Anregungen der Fachbehörden zur Minimierung 
bzw. Reduzierung von Eingriffen in die berührten Schutzgüter berücksichtigt. Eine kumulierende Wirkung 
mit dem Planvorhaben (�í�X���	�v�����Œ�µ�v�P�������•�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���•���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^�•���o���•�•�š sich nicht herleiten.  
 

2c) Geplante Ausgleichs-, Vermeidungs- und Minderungsmaßahmen 

Die Darstellung geplanter Ausgleichs-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen erfolgt abweichend 
der Anlage 1 Nr. 2c) zum Baugesetzbuch. Die geplanten Maßnahmen werden in den Kapiteln �c���]�}�š�}�‰���U��
�^���Z�µ�š�Ì�P�����]���š���� �˜�� �‰�}�š���v�š�]���o�o�� �v���š�º�Œ�o�]���Z���� �s���P���š���š�]�}�v�^�U�� �c�&���µ�v���^�U�� �c���}�����v�� �˜�� ���o�š�o���•�š���v�^�U�� �c�t���•�•���Œ�^�U�� �c�<�o�]�u���^�U��
�c���Œ���Z���}�o�}�P�]�����˜�������v�l�u���o�•���Z�µ�š�Ì�^�U���c�^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š���D���v�•���Z�^���•�}�Á�]�����c�^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š���>���v���•���Z���(�š�•���]�o���^��beschrieben.  
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2ca) Biotope, Schutzgebiete & potentiell natürliche Vegetation 

2caa) Biotope 

Die im �Œ�����Z�š�•�Á�]�Œ�l�•���u���v�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^ getroffene Festsetzung (Pflanzgebot 1), dass 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zur grünordnerischen Einbindung des Mastfußes in die 
Landschaft auf einer Fläche von 20 x 20 m (Länge x Breite) Gehölze zu pflanzen sind, entfällt, da die 
Maßnahme nach Erkenntnissen zum Artenschutz (hier in Bezug zu Fledermausarten) nicht sinnvoll ist.  
 

�o  Unter Berücksichtigung der Umsetzung der Maßnahme MB (siehe Pkt. 2ch), welche die 

zusätzliche Anpflanzung von Sträuchern im Bereich der geplanten Baumreihe auf einer Länge von 

2.600 m (Entwicklungsziel ist eine Baumhecke) beinhaltet, werden die weggefallenen Gehölz-

anpflanzungen um die Mastfüße entsprechend der historischen Festsetzung (Pflanzgebot 1) 

kompensiert. 

 

Im Änderungsverfahren des Bebauungsplanes wird folgendes zusätzlich festgelegt: 
Anlage eines Blühstreifens (Länge ca. 680 m, Breit 3 m) entlang der geplanten Zuwegung (in der 
Planzeichnung mit M2 dargestellt) zur Kompensation des zusätzlichen Eingriffs. Für die Herstellung und 
Entwicklung des Blühstreifens sind ein- und mehrjährige Kräuter und Leguminosen einzusäen.  
 

�¾ Hintergrund der Festlegung der Maßnahme ist die Neuerrichtung einer Zuwegung in 

wassergebundener Bauweise, welche aufgrund der gesicherten verkehrlichen Erschließung des 

Bebauungsplangebiets erforderlich wird. Die Nutzung bestehender Wege (vollversiegelt) zur 

verkehrstechnischen Erschließung des Windparks wurde von einigen privaten Grundstücks-

eigentümern verwehrt.  

 

2cab) Schutzgebiete / Schutzobjekte 

Es sind keine Maßnahmen erforderlich, da die Schutzgüter von der Planung unberührt bleiben. 
 

2cac) Wald im Sinne des SächsWaldG 

Es sind keine Maßnahmen erforderlich, da forstwirtschaftliche Belange von der Planung unberührt 
bleiben. 
 

2cad) potentiell natürliche Vegetation 

- ohne Betrachtung - 
 

2cb) Fauna 

Innerhalb des historischen Genehmigungsverfahrens zur Errichtung der 3 Windenergieanlagen nach dem 

BImSchG wurde die Maßnahme MD mit folgendem Ziel festgelegt:  

�cIn räumlicher Nähe zum Bebauungsplangebiet, Mindestabstand 500 m zu den geplanten Standorten der 

Windenergieanlagen, sind auf 20 ha Rotationsbrachen zu pflegen. Die Mahd bzw. das Mulchen von 10 ha 
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Rotationsbrache ist bis zum 30.06. durchzuführen, die anderen 10 ha Rotationsbrache ist ab dem 15.07. 

zu mähen bzw. zu mulchen. Die Mahd hat streifenförmig zu erfolgen, so dass einzelne Partien Grün-/ 

Brachland der Avifauna als Nahrungshabitat zur Verfügung stehen.�  ̂

 

Die Realisierung der Maßnahme wurde nicht umgesetzt.  

Unter Einbeziehung der aktuellen artenschutzrechtlichen Prüfung hinsichtlich vorkommender Vogelarten 
�]�u�� �•�}�Á�]���� �]�v�� �����Œ�� �h�u�P�����µ�v�P�� �����•�� �c�t�]�v���‰���Œ�ls �•�}�����o�^��kann die Maßnahme MD in Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Görlitz entfallen, da keine Notwendigkeit für die seinerzeit 
festgesetzte Maßnahme besteht. Zum Schutz des Rotmilans wurden im beantragten Genehmigungs-
verfahrens nach BImSchG Vermeidungsmaßnahmen vorgeschlagen, welche bei Umsetzung des 
Vorhabens zu berücksichtigen sind. 

Neben der Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen zum Artenschutz ist bei Errichtung der 

Windenergieanlagen und deren erforderlichen Nebenanlagen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

der Avifauna (hier bodenbrütende Vogelarten) die Umsetzung der Maßnahme M1 zu beachten: 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Avifauna sind die im Plangebiet erforderlichen Gelände-

modellierungsarbeiten im Zeitraum vom 1.10. bis 28.2./29.2. des jeweiligen Jahres zulässig.  

 

�o  Abweichungen vom Zeitraum sind nur zulässig, wenn die untere Naturschutzbehörde des 

Landkreises Görlitz dem zustimmt und die Maßnahme durch qualifiziertes Personal im 

Rahmen der ökologischen Baubegleitung begleitet wird. 

 

Empfohlene Vermeidungsmaßnahmen zum Artenschutz entsprechend den aktuellen Untersuchungs-

ergebnissen der Anlagen 5 bis 7 des Umweltberichtes 

Entsprechend den aktuell vorliegenden faunistischen Untersuchungen (Fledermäuse & Avifauna), werden 

folgende Vermeidungsmaßnahmen empfohlen: 

Avifauna 

Zur Reduzierung des Kollisionsrisikos des Rotmilans �]�u�� �c�t�]�v���‰���Œ�l�� �•�}�����o�^��gegenüber der aktuellen 
Situation wird eine kurzfristige Betriebszeitenbeschränkung in einem Zeitraum vom 1. April bis 31. August 
bei der Bodenbearbeitung für mindestens 24 Stunden für die WEA 1 empfohlen.  

Fledermäuse 

Entsprechend der aktuell vorliegenden Einschätzung würde der Betrieb der WEA mit fledermaus-
freundlichen Betriebszeiten helfen, das Gefährdungspotenzial (Schlaggefährdung) zu minimieren. Laut 
Arbeitshilfe aus Thüringen wäre dies vom 15.03.- 31.10. von 1h vor Sonnenuntergang bis 1h nach 
�^�}�v�v���v���µ�(�P���v�P���µ�v���������]���t�]�v���P���•���Z�Á�]�v���]�P�l���]�š���v���G���ò���u�l�•�����X�����]�v�����K�‰�š�]�u�]���Œ�µ�v�P���º�����Œ�����]�v���'�}�v�����o�u�}�v�]�š�}�Œ�]�v�P��
ist empfehlenswert.  

�o  Die Festlegung der empfohlenen Vermeidungsmaßnahmen, hierbei Abschaltzeiten der Wind-

energieanlagen über Abschaltautomatiken, erfolgt im Genehmigungsverfahren nach BImSchG 

in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Görlitz. 

 



RICHTER + KAUP 
INGENIEURE �~ PLANER 

UMWELTBERICHT ZUR 1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES �cWINDPARK ZODEL�  ̂ Seite 48 

2cc) Boden & Altlasten 

Boden 
Um die Versieglung innerhalb des Baugebietes (festgesetztes sonstiges Sondergebiet) einzuschränken, 
wird die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) auf 0,2 begrenzt. Entsprechend der Größe des Baugebietes 
(519.963 m²) wäre hierbei eine versiegelte Fläche von 103.993 m² zulässig. Die Festsetzung resultiert aus 
dem Sachverhalt, dass die rotorüberstrichende Fläche der Windenergieanlage der überbaubaren 
Grundstücksfläche zugerechnet wird. Die tatsächlich versiegelte Fläche (hierbei hauptsächlich in 
wassergebundener Bauweise) beträgt jedoch ca. 8.766 m², was 1,7 % der Gesamtfläche entspricht.  
Daneben wird bestimmt (siehe textl. Festsetzungen Pkt. 4.3), dass der Oberboden im Bereich der 
geplanten Baumaßnahmen im Vorfeld zu sichern und anschließend einer Wiederverwertung zuzuführen 
ist. 

Altlasten 
Direkte Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich, da sich innerhalb des Vorhabenstandortes nach 
aktuellem Kenntnisstand keine Altlasten bzw. altlastenverdächtige Flächen befinden.  
Vorsorglich wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei der Umsetzung der Planung folgende Hinweise zu 
berücksichtigen sind: 
 

1. Werden während der Bautätigkeit nicht unerhebliche Bodenbelastungen bekannt oder verur-
sacht, ist das Umweltamt des Landkreises Görlitz - Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde un-
verzüglich davon in Kenntnis zu setzen. 

2. Alle im Zuge der Baumaßnahme anfallenden Abfälle sind getrennt zu erfassen und einer ord-
nungsgemäßen und schadlosen Entsorgung zuzuführen.  
 

2cd) Wasser 

Grundwasser 

Die Vermeidungsmaßnahmen �Ì�µ�u�� �^���Z�µ�š�Ì�� �����•�� �'�Œ�µ�v���Á���•�•���Œ�•���}�Œ�]���v�š�]���Œ���v�� �•�]���Z�� ���v�� �����v���W�l�š�X�� �î�����•�� �c���}�����v�^��
und �W�l�š�X���î�����•���cAltlasten �t �E�Œ�X���í�^. 
 

Oberflächengewässer 

Direkte Vermeidungsmaßnahmen werden nicht festgelegt. 
 
Schutzgebiete 

Es sind keine direkten Maßnahmen erforderlich. 
 

2ce) Klima 

Direkte Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz des Klimas werden nicht festgelegt, da die von der Planung 
unberührten Flächen weiterhin ihre Funktionalität erfüllen. 
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2cf) Archäologie und Denkmalschutz 

Archäologie 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen ist das Landesamt für Archäologie (LfA) vom exakten Baubeginn 

(Erschließungs-, Abbruch-, Ausschachtungs- oder Planierarbeiten) frühzeitig vorher zu informieren. Die 

Erdarbeiten werden archäologisch begleitet, woraus sich archäologische Untersuchungen ergeben 

können. Werden bei Bau- und Erschließungsarbeiten Sachen, Sachgesamtheiten, Teile oder Spuren von 

Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass es sich um Kulturdenkmale handelt, ist dies unver-

züglich der Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 

vierten Tages nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und vor weiterer Zerstörung zu 

sichern, sofern nicht das zuständige LfA mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Archäologische 

Funde (das sind auffällige Bodenfärbungen, Gefäßscherben, Gräber, Knochen, Geräte aus Stein und Me-

tall, bearbeitete Hölzer, Steinsetzungen aller Art, v.u.a.) sind sofort dem LfA zu melden. 

 
Denkmalschutz (Baudenkmale) 

Es sind keine Maßnahmen erforderlich, da das Schutzgut von der Planung unberührt bleibt. 
 
 

2cg) Schutzgut Mensch 

Immissionsschutz (Schall und Schatten) 

Zur Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte, hier: 

�o  Schlagschatten an schutzbedürftigen Anlagen der Wohnnutzung max. 30 Std. pro Jahr 

und max. 30 min pro Tag,  

�o  45 dB(A) für Dorf- und Mischgebiete an schutzbedürftigen Anlagen der Wohnnutzung 

(Bezugsgröße sind die nächtlichen Immissionsrichtwerte),  

sind die Windenergieanlagen nach Erfordernis mit Abschaltautomatiken zu versehen. Die konkrete 
Festlegung erfolgt durch die zuständige Genehmigungsbehörde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
nach BImSchG.  

 

2ch) Schutzgut Landschaftsbild 

�/�v�v���Œ�Z���o���������•���s���Œ�(���Z�Œ���v�•���Ì�µ�u���Œ�����Z�š�•�Á�]�Œ�l�•���u���v�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^���•�}�Á�]�����]�u���Z���Z�u���v�������•��
Genehmigungsverfahrens zur Errichtung der 3 Windenergieanlagen nach dem BImSchG wurden die 
Maßnahmen MA, MB und MC zur Kompensation des Eingriffs in das Schutzgut Landschaftsbild festgelegt. 

MA 
Die Maßnahme MA beinhaltete folgendes: 
Im Bereich des Flurstückes 16/4 der Gemarkung Deschka Flur 5 sind auf einer Fläche von 3.200 m² 
bestehende Gebäude (2 Stück), versiegelte Betonflächen sowie unbefestigte Nebenflächen abzubrechen 
und zu entsiegeln. Das anfallende Material ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu 
entsorgen. Die entsiegelten Flächen sind mit Oberboden abzudecken. Anschließend ist die Fläche als 
Streuobstwiese anzulegen und zu entwickeln. Es sind Gehölze der Pflanzliste 2 (siehe textliche 
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Festsetzungen des Bebauungsplanes) mit der Pflanzqualität Hochstamm 2xv, Stammumfang von 10 - 12 
cm (gemessen in 1 m Höhe) anzupflanzen. 
 

�o  Die Maßnahme wurde vollumfänglich umgesetzt. 

 

Hinweis: 
Innerhalb der in Abb. 10 und Abb. 11 dargestellten Fläche befindet sich neben der Maßnahmenfläche MA 
zusätzlich eine Ausgleichsmaßnahme der LTV. Der konkrete Abgrenzungsbereich der Entsieglungsfläche, 
welche der Bebauungsplanung zuzuordnen ist, ist der Darstellung in den textlicher Festsetzung Pkt. 3.3 
MA zu entnehmen. 

 
Abb. 10: Darstellung der Maßnahmenfläche MA im Jahr 2005 vor Entsieglung und Bepflanzung, Quelle Luftbild: https://geoportal.sachsen.de 
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Abb. 11: Darstellung der Maßnahmenfläche MA nach Entsieglung und Bepflanzung, Quelle Luftbild: https://geoportal.sachsen.de 
 
MB 
Die Maßnahme MB beinhaltete folgendes: 
Südlich, entlang einer bestehenden Betonstraße, welche im Bereich der Flurstücke 175, 176, 177, 228, 
229, 230, 231, 232, 253, 254, 256/1, 258, 260, 261, 262 und 263 Gemarkung Groß Krauscha Flur 3; 21/1, 
41, 42/2, 43, 52 und 56 der Gemarkung Zodel Flur 11 sowie 2/2 der Gemarkung Zodel Flur 6 verläuft, sind 
auf einer Länge von ca. 2.600 m einseitig Bäume der Pflanzliste 1 mit der Pflanzqualität 3xv, o.B., 
Stammumfang 10-12 cm (gemessen in 1 m Höhe) anzupflanzen. Entwicklungsziel ist eine Baumreihe. 

�o  Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt. Die Realisierung erfolgt im Rahmen des Repowerings der 

3 Windenergieanlagen. Ergänzend hierzu sind zwischen den Bäumen Sträucher der Pflanzliste 3 

(Pflanzqualität min. 2 xv., Höhe 100 - 150 cm, min. 3 Triebe, ohne Ballen) anzupflanzen, damit das 

Entwicklungsziel einer Baumhecke erreicht wird. Hintergrund der Festlegung ist der Schutz der 

angrenzenden Ackerflächen vor Bodenerosionen durch Wind.  
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Abb. 12: Darstellung der Maßnahmenfläche MB, Quelle Luftbild: https://geoportal.sachsen.de 

MC 
Die Maßnahme MC beinhaltete folgendes: 
Im Bereich des Flurstückes 4 der Gemarkung Groß Krauscha Flur 3 sind bestehende Gebäude, versiegelte 
Betonflächen sowie unbefestigte Nebenflächen abzubrechen und zu entsiegeln. Das anfallende Material 
ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Die entsiegelten Flächen sind mit 
Oberboden abzudecken. Anschließend ist die Fläche als Streuobstwiese anzulegen und zu entwickeln. Es 
sind Gehölze der Pflanzliste 2 (siehe textliche Festsetzungen des Bebauungsplanes) mit der Pflanzqualität 
Hochstamm 2xv, Stammumfang von 10 - 12 cm (gemessen in 1 m Höhe) anzupflanzen. 
 

�o  Die Maßnahme wurde vollumfänglich umgesetzt. 
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Abb. 13: Darstellung der Maßnahmenfläche MC im Jahr 2005 vor Entsieglung und Bepflanzung, Quelle Luftbild: https://geoportal.sachsen.de 
 
 

 
Abb. 14: Darstellung der Maßnahmenfläche MC nach Entsieglung und Bepflanzung, Quelle Luftbild: https://geoportal.sachsen.de 
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2d) In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplanes wurden keine alternativen Standorte geprüft. Gründe 
hierfür sind: 

1. Bei dem Standort des Baugebietes des Bebauungsplanes handelt es sich um eine Teilfläche des 
im rechtswirksamen Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien festgelegten Vorrang- und 
Eignungsgebiet Windenergienutzung EW20 -Deschka. 

2. �&�º�Œ�������v���s�}�Œ�Z�������v�•�š���v���}�Œ�š�����Æ�]�•�š�]���Œ�š�������Œ���Œ�����Z�š�•�Á�]�Œ�l�•���u�������������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^�X 
3. Durch die Planung bleibt die größtmögliche Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung erhalten 

und der Eingriff in die Schutzgüter wird so gering wie möglich gehalten.  
 

2e) Beschreibung der erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 

Die Darstellung der erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen erfolgt abweichend der Anlage 1 Nr. 
�î���•�� �Ì�µ�u�� �����µ�P���•���š�Ì���µ���Z�� �µ�v���� �Á�]�Œ���� �]�v�� �����v�� �<���‰�]�š���o�v�� �c���]�}�š�}�‰���U�� �^���Z�µ�š�Ì�P�����]���š���� �˜�� �‰�}�š���v�š�]���o�o�� �v���š�º�Œ�o�]���Z����
�s���P���š���š�]�}�v�^�U�� �c�&���µ�v���^�U�� �c���}�����v�� �˜�� ���o�š�o���•�š���v�^�U�� �c�t���•�•���Œ�^�U�� �c�<�o�]�u���^�U �c���Œ���Z���}�o�}�P�]���� �˜�� �����v�l�u���o�•���Z�µ�š�Ì�^�U��
�c�^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š���D���v�•���Z�^���•�}�Á�]�����c�^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š���>���v���•���Z���(�š�•���]�o���^��beschrieben. Die Maßnahmen zur Verhinderung 
und Vermeidung nachteiliger Auswirkungen, welche durch die Umsetzung des Planvorhabens verursacht 
werden, sind dem Pkt. 2c) zu entnehmen. 
 

2ea) Biotope, Schutzgebiete & potentiell natürliche Vegetation 

2eaa) Biotope 

Durch das Repowering der 3 Windenergieanlagen kommt es zu Standortverschiebungen bis 50 m in 
westliche Richtung. Verbunden hiermit ist zudem die Umgestaltung bzw. Neuanordnung der Zuwegungen 
und Kranstellplätze. Unter Berücksichtigung des Rückbaus der nicht mehr versiegelten Flächen 
(Kranstellplätze, Weg, Fundamente der Windenergieanlagen) erhöht sich der Versieglungsgrad um ca. 
2.009 m². Berührt vom Verlust sind ausschließlich intensiv genutzte Ackerflächen.  
 

2eab) Schutzgebiete / Schutzobjekte 

Aus der Planung resultieren keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut 
�c�^���Z�µ�š�Ì�P�����]���š�����l���^���Z�µ�š�Ì�}���i���l�š���^�X 
 

2eac) Wald im Sinne des SächsWaldG 

Aus der Planung resultieren keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut 
�c�t���o���^�X 
 

2ead) potentiell natürliche Vegetation 

- ohne Betrachtung �t 
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2eb) Fauna 

Innerhalb des Bauzeitraumes (Bodenarbeiten) muss von einer Störung der Fauna durch Lärm im Umfeld 
der Baumaßnahme bzw. durch direkten Habitatverlust ausgegangen werden. Betroffen hierbei sind Arten 
der Avifauna. Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände auszuschließen, sind artspezifische 
Vermeidungsmaßnahmen (siehe Pkt. 2cb) umzusetzen.  
Betriebsbedingt können durch das Vorhaben Beeinträchtigungen auf Fledermaus- und Vogelarten 
auftreten. Die gutachterlichen Einschätzungen ergaben jedoch, dass die Beeinträchtigungen durch das 
Repowering der Windenergieanlagen nicht erhöht werden. Im Genehmigungsverfahren nach BImSchG 
können entsprechend den gutachterlichen Empfehlungen Abschaltzeiten der Windenergieanlagen über 
Abschaltautomatiken festgelegt werden, welche zur Reduzierung möglicher Konfliktpotentiale beitragen.  
 

2ec) Boden & Altlasten 

Boden 
Bei fachgerechter Ausführung der geplanten Baumaßnahmen sowie unter Einhaltung der planungs-
relevanten Hinweise lassen sich keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut 
�c���}�����v�^�������o���]�š���v�X 
 
Altlasten 
- ohne Betrachtung, da der Vorhabenstandort nicht als Altlast erfasst ist - 
 

2ed) Wasser 

Grundwasser 

Bei fachgerechter Ausführung der geplanten Baumaßnahmen sowie unter Einhaltung der planungs-
relevanten Hinweise lassen sich keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut 
�c�'�Œ�µ�v���Á���•�•���Œ�^�������o���]�š���v�X 
 

Oberflächengewässer 

- ohne Betrachtung, da sich innerhalb des Vorhabenstandortes keine Gewässer befinden �t 
 
Schutzgebiete 

- ohne Betrachtung, da sich der Vorhabenstandort außerhalb festgesetzter Schutzgebiete befindet �t 
 

2ee) Klima 

Schutzgebiete 

- ohne Betrachtung, da durch das Vorhaben keine klimatischen Veränderungen eintreten �t 

 

2ef) Archäologie und Denkmalschutz 

Archäologie 

Aus der Planung resultieren keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut 
�c���Œ���Z���}�o�}�P�]���^�U�� �Á���v�v�� ���]����zu berücksichtigenden Vermeidungsmaßnahmen (siehe Pkt. 2cf) umgesetzt 
werden. 
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Denkmalschutz (Baudenkmale) 

- ohne Betrachtung, da sich innerhalb Vorhabenstandortes keine baulichen Denkmale befinden - 
 

2eg) Schutzgut Mensch 

Die Höhe der möglichen Beeinträchtigungen durch Schall und Schattenwurf auf die angrenzende, 
schutzbedürftige Wohnbebauung wird innerhalb der anzufertigen Gutachten, welche Bestandteil des 
Genehmigungsverfahrens nach dem BImSchG sind, erörtert. Die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte 
erfolgt über Abschaltautomatiken. Hiermit wird gewährleistet, dass keine erheblichen nachteiligen 
�h�u�Á���o�š���µ�•�Á�]�Œ�l�µ�v�P���v�����µ�(�������•���^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š���c�D���v�•���Z�^��auftreten. 
 

2eh) Schutzgut Landschaftsbild 

Bei Einhaltung der in Pkt. 2ch) genannten Festsetzungen lassen sich keine erheblichen nachteiligen 
�h�u�Á���o�š���µ�•�Á�]�Œ�l�µ�v�P���v�����µ�(�������•���^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š���c�>���v���•���Z���(�š�•���]�o���^�������o���]�š���v�X 

 
3. Zusätzliche Angaben 
 

3a) Merkmale der verwendeten technischer Verfahren / Schwierigkeiten 

Für die Umweltprüfung wurden folgende technische Verfahren angewandt: 
 

1. ���]���� ���Œ�u�]�š�š�o�µ�v�P�� �����Œ���������]�v�š�Œ�����Z�š�]�P�µ�v�P�•�‰�}�š���v�š�]���o���� ���µ�(�� �����•�� �^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š�� �c���]�}�š�}�‰���^��erfolgte durch die 
Gegenüberstellung des Ist- und Planzustandes. Hierbei wurde die Handlungsempfehlung zur 
Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaates Sachsen verwendet. 

2. �&�º�Œ�� ���]���� ���Œ�u�]�š�š�o�µ�v�P�� �����Œ�� �������]�v�š�Œ�����Z�š�]�P�µ�v�P�•�‰�}�š���v�š�]���o���� ���µ�(�� �����•���^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š�� �c�&���µ�v���^��(Avifauna, 
Fledermäuse) wurden die Angaben aus dem rechts�Á�]�Œ�l�•���u���v�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^, 
aus dem Genehmigungsverfahren zur Errichtung der Windenergieanlagen nach dem BImSchG 
sowie die aktuellen faunistischen  Erfassungen mit fachgutachterlicher Bewertung verwendet.  

3. In Anlehnung an der Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im 
�&�Œ���]�•�š�����š���•�� �^�����Z�•���v�� �Á�µ�Œ�����v�� ���]���� �������]�v�š�Œ�����Z�š�]�P�µ�v�P�•�‰�}�š���v�š�]���o���� ���µ�(�� ���]���� �^���Z�µ�š�Ì�P�º�š���Œ�� �c���}�����v�^ und 
�c�t���•�•��r�^�����Œ�u�]�š�š���o�š�X�����]���������š�Œ�����Z�š�µ�v�P���Ì�]���o�š���]�u�u���Œ�������Œ���µ�(�������U�������•�•�������µ�o�]���Z�����D���˜�v���Z�u���v���v�����Z�������u��
Stand der Technik sowie unter Berücksichtigung der Festsetzungen des Bebauungsplanes 
ausgeführt werden. Die Ermittlung der Veränderung des Versieglungsgrades erfolgte anhand der 
Gegenüberstand des Bestandes der baulichen Anlagen und der Planung. 

4. Die ���Œ�u�]�š�š�o�µ�v�P�������Œ���������]�v�š�Œ�����Z�š�]�P�µ�v�P�•�‰�}�š���v�š�]���o�������µ�(�������•���^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š���c�>���v���•���Z���(�š�•���]�o���^��erfolgte nach 
NOHL (Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch mastenartige Eingriffe �t Materialien für 
die naturschutzfachliche Bewertung und Kompensationsermittlung). Im Rahmen der Prüfung 
wurden die ermittelten Beeinträchtigungen mit den Angaben, welche im rechtswirksamen 
���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^���P���u�����Z�š���Á�µ�Œ�����v�U��abgeglichen.  

5. Für die Ermittlung der �������]�v�š�Œ�����Z�š�]�P�µ�v�P�•�‰�}�š���v�š�]���o�������µ�(�������•���^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š���cArchäologie / �����v�l�u���o���^��
�Á�µ�Œ�����v�� ���]���� ���v�P�������v�U�� �Á���o���Z���� �]�u�� �Œ�����Z�š�•�Á�]�Œ�l�•���u���v�� ���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�� �c�t�]�v���‰���Œ�l�� �•�}�����o�^�� �•�}�Á�]���� �]�u��
Genehmigungsverfahren zur Errichtung der Windenergieanlagen nach dem BImSchG gemacht 
wurden, verwendet.  
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6. ���]���� ���Œ�u�]�š�š�o�µ�v�P�� �����Œ�� �������]�v�š�Œ�����Z�š�]�P�µ�v�P�•�‰�}�š���v�š�]���o���� ���µ�(�� �����•�� �^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š�� �c�D���v�•���Z�^�� ���Œ�(�}�o�P�š���� �µ�v�š���Œ 
Verwendung der ersten Prognosen zum zukünftigen Schattenwurf der zu repowernden 
Windenergieanlagen an den nächstliegenden Immissionsorten (schutzbedürftige Bebauung) 
sowie zu den zukünftigen Geräuschpegeln an den nächstliegenden Immissionsorten 
(schutzbedürftige Bebauung). Da die Richtwerte bezüglich des Schattenwurfes bzw. die 
Richtwerte der TA-Lärm teilweise an den nächstliegenden Immissionsorten überschritten 
werden, sind die Windenergieanlagen bei Überschreitung der Richtwerte mit Automatiken zu 
versehen. Die abschließende Bewertung der Beeinträchtigungen erfolgt im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens nach BImSchG. 

 

3b) geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 

Zur Vermeidung erheblicher Umweltauswirkungen, hierbei in Bezug zur Fauna, sind: 
 

�o  erforderliche Geländemodellierungs-/regulierungsarbeiten im Bereich des Vorhaben-
standortes sind im Rahmen der ökologischen Bauüberwachung zu begleiten  

 

3c) allgemein verständliche Zusammenfassung 

Im Bereich des Flurstückes 29 Gemarkung Zodel Flur 1, welches sich im Geltungsbereich des 

���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�P�����]���š���•���c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^�������(�]�v�����š�U���]�•�š�������•���Z���‰�}�Á���Œ�]�v�P�������Œ���ï�������•�š���Z���v�����v���t�]�v�����v���Œ�P�]��-

anlagen beabsichtigt. Verbunden hiermit sind die Standortverschiebung der Anlagen um ca. 50 m in 

westliche Richtung sowie die Neuanordnung der Infrastruktur (u.a. die Errichtung einer neuen Zuwegung 

zur verkehrstechnischen Erschließung des Bebauungsplangebietes). Um die Beeinträchtigungspotentiale 

auf die Schutzgüter �c���]�}�š�}�‰���U�� �^���Z�µ�š�Ì�P�����]���š���� �˜�� �‰�}�š���v�š�]���o�o�� �v���š�º�Œ�o�]���Z���� �s���P���š���š�]�}�v�^�U�� �c�&���µ�v���^�U�� �c���}�����v�� �˜��

���o�š�o���•�š���v�^�U�� �c�t���•�•���Œ�^�U�� �c�<�o�]�u���^�U�� �c���Œ���Z���}�o�}�P�]���� �˜�� �����v�l�u���o�•���Z�µ�š�Ì�^�U�� �c�^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š�� �D���v�•���Z�^�� �•�}�Á�]���� �c�^���Z�µ�š�Ì�P�µ�š��

Landschaf�š�•���]�o���^��zu ermitteln, wurden die in Pkt. 1b) genannten Fachgesetze / Fachplanungen sowie die 

zur Verfügung stehenden Daten (siehe Pkt. 3d)) herangezogen. Im Ergebnis ist festzuhalten, das für eine 

umweltverträgliche Umsetzung der Planung u.a. Belange des Denkmalschutzes, des Artenschutzes, des 

Immissionsschutzes sowie des Schutzes des Landschaftsbildes zu berücksichtigen sind. Da es sich um eine 

�	�v�����Œ�µ�v�P�� �����•�� �Œ�����Z�š�•�Á�]�Œ�l�•���u���v�� ���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���•�� �c�t�]�v���‰���Œ�l�� �•�}�����o�  ̂ handelt, orientieren sich die 

Festlegungen hinsichtlich der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen an dem abgeschlossenen 

Bauleitplanverfahren. Zusätzlich werden die Auflagen und Ergebnisse aus dem Genehmigungsverfahren 

zur Errichtung der 3 Windenergieanlagen nach dem BImSchG berücksichtigt.  
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3d) Quellen schutzgutbezogener Informationen 

1. Kurzbericht �t Fledermäuse, GLU GmbH Jena (Stand: 18.11.2022) 
2. Raumnutzungsanalyse Rotmilan Windpark Deschka (Zodel), GLU GmbH Jena (Stand: 08.11.2022) 
3. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Avifauna Repowering im Windpark Deschka (Zodel), (Stand: 

08.11.2022) 
4. digitale Daten des Landkreises Görlitz (Quelle: https://gis-lkgr.de) 
5. digitale Daten des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Quelle: 

https://www.umwelt.sachsen.de) 
6. digitale Daten des Sächsischen Staatsministeriums für Engie, Klimaschutz, Umwelt und 

Landwirtschaft (Quelle: https://www.wasser.sachsen.de) 
7. digitale Daten des Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung Sachsens (Quelle: 

https://geoportal.sachsen.de) 
8. Flächenbegehung im Rahmen der Überprüfung der vorhandenen Biotopstrukturen durch das 

Planungsbüro Richter+Kaup (Stand: 05/2022) 
9. Genehmigungsverfahren zur Errichtung der 3 Windenergieanlagen nach dem Bundesimmissions-

schutzgesetz (BImSchG)  

10. Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaates Sachsen (in 
der Fassung vom Mai 2009) �t BRUNS  

11. Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien (Erste und Zweite Gesamtfortschreibung) 
12. rechtswirksamer Bebauungsplan �c�t�]�v���‰���Œ�l���•�}�����o�^���~�]�v���<�Œ���(�š���P���š�Œ���š���v�����u 13.10.2006) 

13. FFH-Verträglichkeitsvoruntersuchung, GLU GmbH Jena (Stand: 13.12.2022) 



Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 1. Änderung Bebauungsplan "Windpark Zodel" - Stand: 19.09.2025
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vor dem Eingriff

1 Intensiv genutzter Acker 10.01.200 5 5 515.217 2.576.085,0

2 Versorgungsanlage 11.02.500 1 1 2.930 2.930,0

3
Parkplatz, unversiegelt 

(Kranstellplätze)
- 3 3 3.144 9.432,0

4
befestigter (versiegelter) 

Wirtschaftsweg
11.04.130 0 0 2.111 0,0

5 Feldhecke 02.02.100 23 23 47 1.081,0

6
Weg, wassergebundene 

Befestigung
- 3 3 3.763 11.289,0

Zwischensumme Bestand                       527.212 2.600.817,0

nach dem Eingriff

1 10.01.200 Intensiv genutzter Acker
Biotop, Bestand und 

Planung
sonstiges Sondergebiet 

"Windkraftnutzung"
5 5 511.195 2.555.975,0

2 11.02.500
Versorgungsanlage 

(ausschließlich Fundament 
WEA)*

Biotop, Planung 
sonstiges Sondergebiet 

"Windkraftnutzung"
0 0 1.532 0,0

3 -
Parkplatz, unversiegelt 

(Kranstellplätze)
Biotop, Bestand und 

Planung
sonstiges Sondergebiet 

"Windkraftnutzung"
3 3 3.197 9.591,0

4 11.04.130 
befestigter (versiegelter) 

Wirtschaftsweg
Biotop, Bestand und 

Planung

Verkehrsfläche mit besonderer 
Zweckbestimmung "private 

Verkehrsfläche"
0 0 2.111 0,0

5 02.02.100 Feldhecke Biotop, Bestand öffentliche Grünfläche 23 23 19 437,0

6 10.01.400 Ackerbrache (Blühstreifen) Biotop, Planung private Grünfläche 8 8 2.041 16.328,0

7 -
Weg, wassergebundene 

Befestigung
Biotop, Bestand und 

Planung
sonstiges Sondergebiet 

"Windkraftnutzung"
3 3 7.117 21.351,0

Zwischensumme Eingriff                        527.212 2.603.682,0

Differenz Eingriff / Bestand                      2.865,0*Bewertung mit 0 WE, da nur das Fundament der jeweiligen Windenergieanlage (WEA) dem Biotoptyp zugeordnet wird

Funktionsbeeinträchtigungen bei Veränderung 
des Biotoptyps

Funktionsaufwertung bei Veränderung des 
Biotoptyps
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Einleitung 
Die GLU GmbH Jena wurde von der Q-Energy Service GmbH  mit Sitz in der Münzstr. 19 

in 10178 Berlin damit beauftragt, bei Deschka (Neißeaue) für ein Repowering-Vorhaben 

faunistische Untersuchungen bzgl. der Fledermausfauna anzustellen. Die Erfassung 

erstreckte sich über eine Jahressaison der Fledermäuse für das Jahr 2021. Für die 

bodengebundene Erfassung wurde eine Dauerhorchbox (DB) ausgebracht sowie 

Transektfahrten mit Kurzzeitboxen durchgeführt, bei denen die Fledermausaktivität im 

Untersuchungsraum (UR) von 1 km um die derzeit bekannten Anlagenstandorte erfasst 

wurde. Die verwendete Technik umfasste Erfassungsgeräte der Fa. ecoobs (Batcorder 3.1 

mit Stabmikrofon (Transektbegehung & Kurzzeitboxen), mit Scheibenmikrofon 

(Dauerboxerfassung)). Durch die erhobenen Daten ist es möglich, die lokale 

Fledermausaktivität einzuschätzen sowie das Gefahrenpotenzial zu bestimmen. Der 

Vorliegende Bericht geht in seiner Kürze lediglich auf die Hauptarten ein, die ermittelt werden 

konnten. Eine ausführliche Bezugnahme zu Ortschaften, Quartieren oder Schutzgebieten 

entfällt an dieser Stell und wird Teil des Gutachtens. 

 

 

Fledermauserfassung und Bewertung 
Die Erfassung der Fledermäuse mittels DB erfolgte an der westlichsten Bestandsanlage in 

direkter Nähe zum Turmfuß. Grund dafür ist, dass dieser Standort für eine Neuanlage 

gewählt werden soll und außerdem die geringste Entfernung zur nächstgelegenen Struktur 

besitzt, dem in nordwestlicher Richtung befindlichen, überwiegend aus Kiefern bestehenden, 

Wald. Das Transekt verlief innerhalb des 1 km UG um die Bestandsanlagen. Dabei wurden 

freie Bereiche, Waldkanten sowie Waldbereiche untersucht. Die Kurzzeitboxen (einfacher 

Batcorder mit Stabantenne) sind im Gelände je Transekt-Nacht verteilt worden. Bis auf das 

genannte Waldgebiet gibt es im UG keine für Fledermäuse attraktiven Strukturen 

(Baumreihen, Heckenreihen, Gebüsche, Feuchtbiotope, Höhlen, etc.) die eine erhöhte 

Lockwirkung auf die Tiere ausüben würden. Lediglich die Bestandsanlagen als Bauwerke 

könnten, wie es aus der Literatur bekannt ist, eine gewisse Neugier/Erforscherdrang bei 

vorüberfliegenden Tieren auslösen. Da, wie angesprochen, keine Lenkstrukturen, in den 

Windpark hinein, vorhanden sind, ist das Schlagpotenzial als sehr gering zu bewerten. 
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Abbildung 1: Übersicht über die gemachten Aufnahmen während der Transektbegehungen während der Saison 2021. Zur Vereinfachung sind vorerst alle Kontakte dargestellt, 
auch die, die über das Untersuchungsgebiet hinaus gehen. Der Standort der stationären Dauererfassung in Nähre zu ZOD 01 ist ebenfalls aufgetragen. 
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Aus der Abbildung 1 wird deutlich, dass die Nutzung des Offenlandes gegenüber der Wald- 

und Waldrandbereiche weitaus weniger ausgeprägt war. Die Orientierung anhand von 

Leitlinien im Gesamten UR ist erkennbar. Bei den Ortungen im Freiland wird es sich 

überwiegend um Transitflüge aus den Ortschaften oder Wäldern in die Nahrungsgebiete 

(Waldbereiche, Neißeaue) gehandelt haben. 

Um das Gebiet in seiner Gänze charakterisieren zu können, wurde über die 1 km hinaus ein 

Stück mit kartiert. Würde man die Erfassung hart am UR beenden, würde eine Bewertung 

des Gesamtbildes weniger gut gelingen. 

 

Durch die angestellten Untersuchungsmethoden konnten folgende Arten erkannt werden: 

 

Tabelle 1: Vorläufige Artenliste zum Stand 18.11.2022 . Gesamtartenliste der im Untersuchungsgebiet sicher, 
wahrscheinlich und möglicherweise nachgewiesenen Arten. Zu jeder Art ist die Rote-Liste-Einstufung in Sachsen 
(LfULuG Sachsen. 2015) und in Deutschland (HAUPT et al. 2009, V = Vorwarnliste, G = Gefährdung 
unbekannten Ausmaßes, R = extrem selten, D = Daten defizitär) und die Einstufung in die Anhänge der FFH-
Richtlinie angegeben. 

�$�U�W���G�H�X�W�V�F�K �$�U�W���Z�L�V�V�H�Q�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K 
�5�R�W�H���/�L�V�W�H �)�)�+-

�$�Q�K�D�Q�J �6�1 �'  
�6�L�F�K�H�U���Y�R�U�N�R�P�P�H�Q�G 

�0�R�S�V�I�O�H�G�H�U�P�D�X�V Barbastella barbastellus �� �� �,�,�����,�9 

�%�U�H�L�W�I�O�•�J�H�O�I�O�H�G�H�U�P�D�X�V Eptesicus serotinus �� �*  �,�9 

�*�U�R�‰�H�V���0�D�X�V�R�K�U Myotis myotis �� �9 �,�,�����,�9 

�)�U�D�Q�V�H�Q�I�O�H�G�H�U�P�D�X�V Myotis nattereri �9 �
 �,�9 

�*�U�R�‰�H�U���$�E�H�Q�G�V�H�J�O�H�U Nyctalus noctula �9 �9 �,�9 

�5�D�X�K�D�X�W�I�O�H�G�H�U�P�D�X�V Pipistrellus nathusii �� �
 �,�9 

�=�Z�H�U�J�I�O�H�G�H�U�P�D�X�V Pipistrellus pipistrellus �9 �
 �,�9 

�0�•�F�N�H�Q�I�O�H�G�H�U�P�D�X�V Pipistrellus pygmaeus �� �'  �,�9 

�:�D�K�U�V�F�K�H�L�Q�O�L�F�K���Y�R�U�N�R�P�P�H�Q�G 

�.�O�H�L�Q�H���%�D�U�W�I�O�H�G�H�U�P�D�X�V Myotis mystacinus �� �9 �,�9 

�*�U�R�‰�H���%�D�U�W�I�O�H�G�H�U�P�D�X�V Myotis brandtii �� �9 �,�9 

�%�U�D�X�Q�H�V���/�D�Q�J�R�K�U Plecotus auritus �9 �9 �,�9 

�0�|�J�O�L�F�K�H�U�Z�H�L�V�H���Y�R�U�N�R�P�P�H�Q�G 

�*�U�D�X�H�V���/�D�Q�J�R�K�U Plecotus austriacus �� �� �,�9 
 

Die Zusammensetzung der Arten je Boxstandort etc. erfolgt ausführlicher im Gutachten. 

Ausgehend von den in Tabelle 1 genannten sicher vorkommenden acht Arten , kann man 

von einer guten Artendiversität sprechen. Allerdings wird schon jetzt deutlich, dass es Arten 

im UG gibt, die sich eher in Bodennähe aufhalten und damit weniger schlaggefährdet sind 

als die Arten, die auch im höheren Luftraum jagen. Zu der zuletzt genannten Gruppe 
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gehören insbesondere der Große Abendsegler , die Rauhautfledermaus  und die 

Zwergfledermaus . Mit einem gewissen Abstand in der Gefährdungsbeurteilung anhand von 

Totfunden (Dürr Schlagopferkartei Stand 17.06.2022) folgt die Mückenfledermaus. 

Generell ist anzunehmen, dass durch das Repowering die Schlaggefährdung sinken könnte, 

weil sich die Durchschlagshöhe der WEA vergrößert. Das kommt bodennah jagenden Arten 

zusätzlich zu Gute. Allerdings bleibt die generelle Schlaggefährdung, besonders für die drei 

genannten Arten bestehen (Langstreckenzieher: Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus). 

Hierbei würde der Betrieb der WEA mit fledermausfreundlichen Betriebszeiten helfen, das 

Gefährdungspotenzial zu minimieren. Das wären laut Arbeitshilfe aus Thüringen vom 15.03.-

31.10. von 1h vor Sonnenuntergang bis 1h nach Sonnenaufgang und bei 

�:�L�Q�G�J�H�V�F�K�Z�L�Q�G�L�J�N�H�L�W�H�Q�� �”�� �� m/sec. Eine Optimierung über ein Gondelmonitoring ist 

empfehlenswert. 

Weil sich durch das geplante Repowering die Anlagenstandorte weiterhin in einem für 

Fledermäuse sehr unattraktiven Gelände befinden und nicht näher an den Waldrand rücken, 

ist nicht davon auszugehen, dass sich das Gefährdungspotenzial zusätzlich erhöht. Somit 

sollten sich die neuen Anlagen nicht negativ auf die lokale Fledermausfauna auswirken, im 

Gegenteil, denn die Anwendung von Abschaltparameter, kommt der Fledermausfauna 

zugute, die es derzeit bei den Bestandsanlagen nicht gibt. 

 

 

 

 

 

 

Jena, den 18.11.2022 

 

Dipl.-Biol. Sebastian König (GLU Jena GmbH �± ÖBB) 
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Abkürzungsverzeichnis 

Die folgen Abkürzungen werden durch den Artikel hinweg regelmäßig verwendet: 

BP:  Brutpaar(e) 

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz 

h:  Stunde 

HPA:  Habitatpotentialanalyse 

Ind.:  Individuum/Individuen 

km:  Kilometer (Maßeinheit) 

m:  Meter (Maßeinheit) 

RNA:  Raumnutzungsanalyse 

UG:   Untersuchungsgebiet 

UNB:  Untere Naturschutz Behörde des Landkreis Görlitz 

UR:  Untersuchungsraum 

WEA:   Windenergieanlage 

WP:   Windpark 

WVG:  Windvorranggebiet  

Artnamen werden mit den gängigen Kürzeln abgekürzt: laut Dachverband Deutscher Avifaunisten 
(DDA) e.V. – https://www.dda-web.de/downloads/surveyplaners/mhb_artkuerzel.pdf    
 

Rm   Rotmilan (Milvus milvus) 
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1 Einführung 
 

Die Q-Energy Zodel GmbH plant in der Gemarkung Zodel (Gemeinde Neißeaue, Landkreis Görlitz) ein 
„Repowering“ von drei Windenergieanlagen (kurz: WEA).  

Die drei Anlagen des Typs AN BONUS 93 mit einer Nennleistung von 2,3 MW sollen abgebaut und - 
annähernd lagegleich - durch drei leistungsstärkerer Anlagen des Typs V172 mit einer Nennleistung 
von 7,2 MW ersetzt werden.  

Das Vorhaben betrifft die südlichen, in Reihe stehenden WEA des Vorrang- und Eignungsgebietes 
(VRG/EG) EW20 „Deschka“. Derzeit sind im Windpark insgesamt elf WEA in Betrieb. Die Parameter der 
abzubauenden und neu geplanten WEA sind Tabelle 1 zu entnehmen.  

 

Tabelle 1: Anlagenparameter der Planungs- und Rückbauanlagen 

 

Typ 
Nenn-
leistung  

Naben-
höhe  

Rotordurch-
messer  

Rotorunter-
kante  

Gesamt-
höhe  

Neubau  Vestas V172 7,2 MW 175 m 172 m 89 m 261 m 

Vestas V172 7,2 MW 175 m 172 m 89 m 261 m 

Vestas V172 7,2 MW 175 m 172 m 89 m 261 m 

Rückbau  AN BONUS 93 2,3 MW 103 m 93 m 56,5 m 149,5 m 

AN BONUS 93 2,3 MW 103 m 93 m 56,5 m 149,5 m 

AN BONUS 93 2,3 MW 103 m 93 m 56,5 m 149,5 m 

 

 

Das Vorkommen des Rotmilans (Milvus milvus) im Gebiet ist aus Datenabfragen bekannt 
(Informationen des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, kurz: LfULG). Eine 
Horstsuche im Frühjahr 2021 ergab zwei besetzte Rotmilan Horste im 3.000 m Umkreis der geplanten 
WEA-Standorte. In einem Fall ist der nächstgelegene Planungsstandort 1.240 m von der Brutstätte 
entfernt und im anderen Fall 2.703 m (Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Lage der zwei Rotmilan Horste innerhalb von 3.000 m um die Vorhabenstandorte 

 

Der sächsische Länderleitfaden (SMEKUL, 2021) definiert für den Rotmilan einen Regelabstand von 
1.500 m, das BNatSchG (Anlage 1 zu § 45b 1 bis 5) definiert einen zentralen Prüfbereich von 1.200 m. 
Gemäß der geltenden Übergangs- und Überleitungsregelungen (§ 74 BNatSchG) soll als 
Bewertungsgrundlage das BNatSchG herangezogen werden. 

Um das Gefährdungspotenzial an den geplanten WEA bezüglich der Schlaggefährdung und 
Meidungswirkung genauer einschätzen zu können, wurde die GLU GmbH Jena durch die Firma Q-
Energy Zodel GmbH damit beauftragt, eine Raumnutzungsanalysen für die betroffenen Rotmilanhorste 
durchzuführen. Eine Absprache hierzu erfolgte am 09.09.2020 und am 25.03.2021 mit der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreis Görlitz. Es sollte aufgrund der zwei Brutstätten eine 
standortbezogene Raumnutzungsanalyse angewandt und das Fluggeschehen an den 
Vorhabenstandorten bewertet werden. 

Der vorliegende Bericht umfasst die Auswertung der Raumnutzungsanalyse, eine 
Habitatpotenzialanalyse für den innerhalb des Prüfbereichs (1.500 m) liegenden westlichen Horst 
(„Rotmilan West“) sowie die Bewertung der Ergebnisse hinsichtlich der vorliegenden Repowering-
Planung. 
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2 Habitatpotenzialanalyse - Methodik 
 
Für das Brutvorkommen des Rotmilans innerhalb des Zentralen Prüfbereiches (1.500 m um die 
geplanten WEA) wird eine Habitatpotenzialanalyse (HPA) vorgelegt. Ausgehend vom Horststandort 
wurde dazu die Habitateignung innerhalb von 4.000 m analysiert. Diese Analyse hat zum Ziel, die 
Raumnutzung dieser WEA-sensiblen Vogelart auf Basis von Habitatstrukturen (unter Berücksichtigung 
der aktuellen Landnutzung), der Lage von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie 
landschaftsmorphologischen Merkmalen und der vorhandenen Siedlungs- und Verkehrsinfrastruktur 
fachgutachterlich einzuschätzen. Es sollen dabei häufig überflogene und eher gemiedene Flächen 
herausgearbeitet werden, um eine eventuelle Gefährdung des lokalen Brutpaares des Rotmilans durch 
die geplanten Windenergieanlagen abzuschätzen. 
 
Die Flächen wurden anhand von digitalen Luftbildern und topographischen Karten bewertet und im 
Gelände verifiziert.  
 
Als Nahrungsrevier kommt offenes Land in Betracht. Grünland ist dabei für Rotmilane besonders 
attraktiv. Aber auch Ackerflächen, Brachflächen, Hecken- und Baumreihen sowie Streuobstgebiete. 
Rotmilane jagen nicht selten auch entlang von Bach- und Flussläufen sowie an natürlichen und 
künstlichen Seen, Teichen und Weihern. Großflächige Äcker sind nur zu bestimmten Zeiten für die 
Rotmilane attraktiv, wenn die Ackerkultur niedrig ist und die Vögel ihre Beute gut sehen können. Dies 
ist im Frühjahr der Fall, außerdem wenn geerntet oder gemäht wird (siehe dazu u.a. (Karthäuser, et 
al., 2018a) (Katzenberger, 2019) (Deutsche Wildtierstiftung (Hrsg.), 2020)). 
 
Die Bewertung der Attraktivität der verschiedenen Flächen für den Rotmilan wurde, wie in Tabelle 2 
ersichtlich, vorgenommen. Für die Analyse wurde jeder der genannten Strukturen ein numerischer 
Wert von 1 bis 5 zugewiesen, der die Attraktivität des Habitattyps für den Rotmilan zur Brutzeit 
widerspiegelt.  
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Tabelle 2: Vorkommende Gebietsmerkmale mit Attraktivitätswert bezogen auf den Rotmilan 

Habitattyp Attraktivitätswert Rotmilan 
Grünland 5 
Gewässer 5 
Streuobstwiese 5 
Verkehrsstraßen, Eisenbahnschienen, Feldwege 4 
Sonstige Freiflächen 4 
Siedlungsränder, Kleingärten 3 
Dorf 3 
Ackerland 3 
Kleingehölze, Baumreihen 3 
Wald 1 
Industrie 2 

 
 

Eine kartographische Darstellung der Flächen im und um den WP befindet sich im Anhang (Anlage 2). 

Obwohl im Länderleitfaden zur Habitatpotenzialanalyse nicht vorgesehen, wurde in den folgenden 
zwei Schritten für jede Habitattypfläche ein konkreter Wert berechnet, der die Attraktivität dieser 
Fläche noch besser widerspiegeln soll.  

Zunächst wird dazu der allgemeine Attraktivitätswert eines Schlages/Fläche aus Tabelle 2 mit dem 
Flächeninhalt multipliziert, denn große attraktive Nahrungsflächen wirken anziehender als kleine. Im 
zweiten Schritt wird noch die Entfernung zum Horst mit eingerechnet, denn weiter vom Horst entfernt 
liegende Flächen werden bei gleicher Eignung naturgemäß weniger frequentiert werden als solche in 
geringer Entfernung. Insgesamt wurde also folgende Formel angewendet: 

�9 = �#×
�=

�@+ 1
 

mit W: Wertigkeit einer bestimmten Habitatfläche für das betrachtete Brutpaar 

A = Flächeninhalt der Habitatfläche 

a = allgemeine Attraktivität des Habitattyps entsprechend Tabelle 2 

d = Entfernung des Flächenmittelpunktes zum Horst in Kilometer (es erfolgt eine Korrektur um + 1, da 
sonst sehr nahe liegende Flächen stark übergewichtet werden) 
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3 Raumnutzungsanalyse – Methodik 
 

Im Winter und zeitigen Frühjahr 2021 wurden Horstsuchen durchgeführt, denen Besatzkontrollen 
folgten. Auf diese Weise konnten zwei aktive Rotmilanhorste im 3.000 m-Radius um die 
Vorhabenstandorte ausfindig gemacht werden.  

Auf dieser Grundlage wurde für diese zwei Brutpaare eine standortbezogene Raumnutzungsanalyse 
veranlasst und in der Gesamtphase der Brutrevierbesetzung durchgeführt. Der 
Untersuchungszeitraum umfasste die Monate März bis August 2021.  

Ein Kartierer erfasste an 26 Erfassungstagen zu günstigen Tageszeiten alle Flugbewegungen von 
Rotmilanen in einem Umkreis von mindestens 1.000 m um die Vorhabenstandorte (Tageszeiten laut 
(Südbeck, et al., 2005). Der Beobachtungspunkt war die mittlere der drei Bestands-WEA, die durch das 
Vorhaben fast lagegleich ersetzt werden sollen. Die Einsehbarkeit der Landschaft ist durch die 
Strukturarmut im WP vollständig gegeben. 

Die Erfassungstage mit Angaben zur Tageszeit und zum Wetter sind dem Anhang zu entnehmen 
(Anlange 1). 

Die Auswertung erfolgte entsprechend der Vorgaben des sächsischen Leitfadens als 
Rasterauswertung. Dabei wurde ein Gitterfeld mit einer Rasterzellgröße von 250 x 250 m definiert. 
Ausgewertet wurde die Flugstrecke, die Dauer des Fluges und die Anzahl der Individuen. Die 
Rasterauswertung berücksichtigt alle Rotmilanflüge. Sichtungen, die bei An- oder Abfahrt ins 
Projektgebiet erfolgten, wurden einbezogen. Jede Fluglinie, die eine Rasterzelle passiert, wird als 
Flugereignis für diese Zelle gewertet, multipliziert mit der Dauer des Fluges. Durch Summation der 
Ereignisse je Rasterzelle erhält man die Gesamtsumme der Ereignisse in einer Rasterzelle. Diese 
Ereigniswerte ermöglichen die Darstellung von Aufenthaltsbereichen.  

Durch Aufsummierung vom höchsten Ereigniswert ausgehend bis zu einem Schwellenwert von 75 % 
der Flugereignisse können Bereiche mit erhöhter Flugaktivität dargestellt werden. Durch 
Aufsummierung vom niedrigsten Ereigniswert ausgehend bis zu einem Schwellenwert von 50 % der 
Flugereignisse, kann zudem eine durchschnittliche von einer geringen Flugaktivität abgegrenzt 
werden.  
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4 Ergebnisse 
 

Die Ergebnisse der Habitatpotenzialanalyse des Horstes „Rotmilan West“ und der standortbezogenen 
Raumnutzungsanalyse werden im Folgenden dargestellt. 

Da es sich bei dem Repowering Vorhaben um eine Planung aus Rück- und Neubau handelt, wird 
anschließend die derzeitige Situation mit der voraussichtlichen Veränderung verglichen und in Hinblick 
auf den Rotmilan analysiert. 

 
4.1 Habitatpotenzialanalyse „Rotmilan West“ 
 

Landschaftlich und artspezifisch relevanten Strukturen sind im Untersuchungsraum von 4.000 m um 
den Horst zahlreich vorhanden. Im Nahbereich des Horstes (500 m) befindet sich ca. 70 % Ackerland 
und 30 % Wald. Besonders relevantes Grünland und dörfliche Strukturen kommen ab 1.000 m, 
besonders aber ab 1.500 m in Betracht. Vor allem in einem westlichen Halbkreis von Nordnordwest 
bis Südsüdost finden sich die attraktivsten Nahrungsflächen. Baumreihen oder Gehölze sowie kleinere 
Waldbestände finden sich ebenfalls in diesem Bereich. Großflächiger, eher unattraktiver Waldbestand 
dehnt sich nach Norden aus. Der Windpark, in dem das Repowering-Vorhaben realisiert werden soll, 
befindet sich vollständig auf intensiv genutzten Ackerflächen. Hecken oder Baumreihen fehlen. 
Abhängig von den Feldfrüchten und der Bodenbearbeitung stehen Rotmilanen solche Flächen dennoch 
ebenso zur Nahrungssuche zur Verfügung. Die vielfältige, landwirtschaftlich geprägte Umgebung 
bietet dem Rotmilan geeignete Bedingungen für eine erfolgreiche Brut und Jungenaufzucht. 

Die rechnerisch ermittelte Attraktivität des Horstumfeldes ist in Abbildung 2 dargestellt. 
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Abbildung 2: Heatmap der gewichteten Attraktivität der Flächen für das Rotmilan Brutpaar („Rotmilan West“) 
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4.2 Raumnutzungsanalyse (standortbezogen) 
 

Insgesamt gingen 134 Flugereignisse in die Raster-Auswertung ein. Darin enthalten sind auch Flüge 
mit mehreren Individuen gleichzeitig (4 x 2 Ind., 1 x 3 Ind.). 

Eine Karte mit allen Fluglinien, die in die Bewertung eingegangen sind, finden sich im Anhang 
(Anlage 2). 

Nachfolgend sind die beiden Möglichkeiten der rechnerischen Ausweitung dargestellt. 

1. Bereiche mit erhöhter Nutzungshäufigkeit (bis 75 %) werden von Flächen mit niedriger 
Nutzungshäufigkeit farblich unterschieden (Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Rasterauswertung der standortbezogenen Raumnutzungsanalyse – Bereiche mit erhöhter Nutzungshäufigkeit 
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2. Bereiche durchschnittlicher Nutzungshäufigkeit werden von Bereichen geringer 
Nutzungshäufigkeit farblich abgegrenzt (Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Rasterauswertung der standortbezogenen Raumnutzungsanalyse – Bereiche mit durchschnittlicher und 
geringer Nutzungshäufigkeit 

Raumnutzung: 

Die Daten zeigen, dass der Hauptanteil der Flüge in Horst- sowie Siedlungsnähe stattfindet. Attraktives 
Grünland befindet sich größtenteils auch am Rande der Ortschaften. Auch das Ackerland im Windpark 
wird regelmäßig überflogen, wobei der südöstliche Teil des Windparks und damit auch zwei der 
Planungsanlagen (ZOD 02 und ZOD 03) nicht im erhöhten Aufenthaltsbereich liegen.  

Die westliche der geplanten WEA (ZOD 01) liegt im erhöhten Aufenthaltsbereich. Durch die 
rechnerische Abgrenzung der durchschnittlichen von der geringen Nutzungshäufigkeit liegt allerdings 
diese WEA ZOD 01 auch im gering genutzten Bereich. Grund hierfür ist die Einteilung der 
Ereignisklassen. 

Die WEA ZOD 01 befindet sich in erhöhtem, also regelmäßig genutzten Aufenthaltsbereich von 
Rotmilanen – vermutlich des Brutpaares vom westlichen Horst. Dennoch wird zusätzlich deutlich, dass 
besonders die Siedlungsbereiche und Grünlandflächen genutzt werden. 

Aufgrund der Brutplatznähe soll in Anlehnung an § 45b Absatz (4) BNatSchG die Situation 
weitergehend analysiert werden. Befindet sich demnach ein Brutplatz in einem Bereich von 1.200 m 
bis 3.500 m, so ist ein signifikantes Tötungsrisiko gegeben, sobald eine erhöhte 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit nachgewiesen ist. 
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Anlagenparameter: 

Ein entscheidender Punkt für die Kollisionsgefährdung von Vögeln ist unter anderem die vom Rotor 
überstrichene Fläche. Bei gleichbleibenden anderen Standortfaktoren steigt das Kollisionsrisiko mit der 
Rotorfläche an, da ein höherer Anteil der Flüge durch den Rotorbereich führt. Durch das Repowering 
steigt die Rotorfläche aller Anlagen im UR um den Faktor 3,42. (Anlagenparameter siehe Tabelle 3).  

Tabelle 3: Relevante Anlagenparameter der zum Rückbau und zum Neubau geplanten WEA 

 Rückbau-WEA Neue WEA 

Anzahl 3 3 

Nabenhöhe 103 m 175 m 

Rotordurchmesser 93 m 172 m 

Rotorunterkante 56,5 m 89 m 

Rotorfläche/Anlage 6.793 m2 23.235 m2 

Rotorfläche kumuliert 20.379 m2 69.705 m2 

 

Flugverhalten des Rotmilans: 

Die Rotorfläche allein ist noch nicht maßgeblich für das Kollisionsrisiko. Entscheidend ist, in welcher 
Höhe diese Rotorfläche liegt. Wenngleich der Rotmilan auf seinen Flügen bei guten 
Thermikbedingungen auch in große Höhen vorstößt, so haben neue Studien, in denen die Flughöhe 
analysiert wurde, doch gezeigt, dass die Mehrzahl der Flüge in niedrigeren Flughöhen stattfindet. So 
fanden Heuck et al. (Heuck, et al., 2019) heraus, dass etwa 75 % aller Fluganteile unterhalb von 80 m 
Höhe stattfanden. Auch andere Studien kamen zu dem Schluss, dass zwischen 75 % und über 90 % der 
Fluganteile unterhalb von 80 m stattfinden (Dürr, 2009), (Loske, 2016) (Loske & Loske, 2020), SWISS 

BIRDRADAR, 2020, Zusammenfassung in (HMUKLV & HMWEVW, 2020). In diesen besonders gefährdeten 
Höhenbereich unter 80 m ragen die Rotoren der neu geplanten WEA nicht herein. Der Rotor beginnt 
bei 89 m. Eine erhöhte Kollisionsgefahr wird dadurch vermieden. Bei den drei abzubauenden 
Bestandsanlagen mit einem freien Luftraum von unter 56,5 m, liegen dagegen bereits 2.114 m2 vom 
Rotor überstrichene Fläche - pro WEA - unterhalb der 89 m Höhe, in der die neuen Rotoren erst 
beginnen (siehe Abbildung 5). 

Erst ab 103 m Höhe übersteigt die Querschnittsbreite der neuen Rotoren die der alten (Schnittpunkt 
der Kurven in Abbildung 5). Ab einer Höhe von 146 m übersteigt die Rotorfläche der neuen WEA die 
der abzubauenden Bestands-WEA (Schnittpunkt der Flächen in Abbildung 5).  

 



Raumnutzungsanalysen Rotmilan WP Watzerath  

14 

 

 

Abbildung 5: Summierte Breite der Rotoren und der unterhalb liegenden Rotorfläche in Abhängigkeit von der Höhe über 
Grund für vier Rückbau-WEA und zwei Neu-WEA 

 

Betrachtet man die Ergebnisse aus der Studie von Heuck et al ( (Heuck, et al., 2019), Abbildung 6), 
fanden über den gesamten Sommer 32,4, % der Flüge zwischen 50 m und 150 m Höhe statt, was in 
etwa der Rotorausdehnung der Bestands-WEA entspricht. Demgegenüber lag der Fluganteil zwischen 
75 m und 250 m, was in etwa der Rotorausdehnung der neuen WEA entspricht, bei 23,6, %. In der 
Balzzeit, wenn besonders viele hohe Flüge auftreten, betrugen diese Werte jeweils 41,4 % bzw. 37,6 %. 
Das heißt: obwohl die neuen WEA einen größeren Höhenbereich überspannen, finden dort weniger 
Flüge statt. Zwischen 125 m und 250 m, also in etwa dem Höhenbereich, in dem die Rotorbreite der 
neuen WEA die der alten übersteigt, fanden über die ganze Saison und in der Balz 10,2 % bzw. 20,5 % 
aller Flüge statt. Demgegenüber stehen 28,9 % bzw. 34,9 % im Höhenbereich von 50 – 125 m, wo die 
Rotorbreite der Altanlagen höher ist. 
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Abbildung 6: Histogramm der von Heuck et al. (2019) ermittelten Flughöhen in 25 m-Klassen mit Angabe des 
jeweiligen prozentualen Anteils der Häufigkeit im Zeitraum ab Besenderung bis 31.07.2018. Abbildung aus 

Heuck et al (2019) (Heuck, et al., 2019) 

 

Insgesamt lässt sich folglich feststellen, dass, obwohl mit dem Repowering die Rotorfläche insgesamt 
steigt, das Kollisionsrisiko für den Rotmilan sänke, denn: 

- die Höhe der Rotorunterkante und damit der rotorfreie Raum steigt, 
- die überstrichene Rotorfläche unterhalb von 146 m sinkt, 
- über den gesamten Höhenbereich der neuen Rotoren sind weniger Rotmilanflüge zu erwarten 

als über den Höhenbereich der alten Rotoren sowie 
- im Höhenbereich unter 103 m, wo die Rotorbreite durch das Repowering sinkt, werden viel 

mehr Flüge stattfinden als oberhalb, wo die Rotorbreite steigt. 

Ein zügiges Repowering wäre in diesem Fall für die betreffenden Rotmilane von Vorteil, da das 
Kollisionsrisiko im Vergleich zu den bestehenden WEA verringert werden würde. 
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Vermeidungsmaßnahmen 

Da die Kenntnisse und Ansprüche an den Naturschutz steigen und der Rotmilan bestmöglich bei der 
Umsetzung des Vorhabens geschützt werden soll, werden dennoch Vermeidungsmaßnahmen 
vorgeschlagen. 

Besonders während der Mahd und anderer Bodenbearbeitung kommt es auf Feldern zur Anlockung 
von Greifvögeln. Die Rasterauswertung der Raumnutzungsanalyse ergab eine erhöhte 
Nutzungshäufigkeit für die Offenlandflächen (Acker) unter der geplanten WEA ZOD 01.  

Es werden daher in Anlehnung an §45b BNatSchG (Anlage 1, Abschnitt 2) kurzfristige 
Betriebszeitenbeschränkungen für die WEA WAT ZOD 01 empfohlen. Die Vermeidungsmaßnahme 
wird konkret in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung beschrieben (GLU GmbH Jena, 2022d). 
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5 Diskussion der Ergebnisse 
 

Die Raumnutzungsanalyse wurde mit dem Ziel durchgeführt, eine Einschätzung hinsichtlich der 
potenziellen Gefährdung der lokalen Rotmilanpopulation durch das geplante Repowering im WP 
Deschka vornehmen zu können. Zwei Bruten innerhalb von 3.000 m um die Planungsstandorte wurden 
im Jahr 2021 bestätigt.   

Die Planungs-WEA ZOD 01 befindet sich im Bereich erhöhter Aufenthaltswahrscheinlichkeit (rot). Ein 
erhöhtes Tötungsrisiko ist daher alleine auf Grundlage der Raumnutzungsanalyse nicht 
auszuschließen, auch wenn eine nähere Betrachtung dieses Risiko noch einmal stark minimiert. WEA 
ZOD 02 und ZOD 03 liegen laut RNA-Ergebnissen nicht im Bereich erhöhter 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Rotmilanen, womit kein erhöhtes Kollisionsrisiko für diese 
erwächst. 

Es ist zu beachten, dass eine RNA immer nur eine Momentaufnahme ist. Je nach innerartlicher 
Konkurrenz, saisonalem Nahrungsangebot, Brutverlauf und Witterungsverlauf können sich die 
Ergebnisse von RNA’s von Jahr zu Jahr unterscheiden. Die Frage, ob der Betrieb der geplanten WEA zu 
Beeinträchtigungen der lokalen Rotmilanpopulation führen kann, ist deshalb nicht allein aus den 
Ergebnissen einer RNA heraus zu beurteilen, sondern bezieht andere Faktoren mit ein (Rückbau, 
Anlagenparameter, artspezifische Gefahrenabschätzung). 

Gefahren: 

Rotmilane können an Windenergieanlagen verunglücken. Sie zeigen wohl zumeist kein 
Meideverhalten gegenüber WEA und die Jagd erfolgt fliegend. Man geht davon aus, dass lokal 
brütende Vögel, die auf Rotorhöhe jagen, ein mögliches erhöhtes Tötungsrisiko haben (Dietzen, 2016). 
Der Rotmilan gehört absolut und auf den Bestand bezogen zu den häufigsten Kollisionsopfern an WEA 
(Langgemach, et al., Stand 10. Mai 2021). Kollisionen im Windpark Deschka sind nicht bekannt. 

Während der Brutzeit findet ein Großteil der Nahrungsflüge im Horstumfeld bis 1.000 m statt. Dies 
bestätige auch die durchgeführte Raumnutzungsanalyse. Je größer deshalb der Abstand des Horstes 
zu den WEA ist, umso geringer ist die Überlappung von häufig genutzten Nahrungsflächen mit dem 
Windpark. 

Durch Mahd, Ernte oder Bodenbearbeitung erhöht sich die Attraktivität von betroffenen Flächen für 
den Rotmilan kurzzeitig auch in größeren Distanzen zum Horst. Auch werden durch solche Ereignisse 
Tiere aus einer größeren Distanz angelockt. Die Abschaltung bei Bewirtschaftungsereignissen trägt 
regelmäßig zur Senkung des Kollisionsrisikos bei (gemäß §45b BNatSchG, Anlage 1, Abschnitt 2).  

Gefährdungsursachen für den Rotmilan sind vielfältig. Auch der überregional zunehmende Verlust an 
strukturiertem Lebensraum, Nahrungsressourcen sowie lokale Störungen durch Holzeinschlag oder 
carnivore Raubsäuger (z. B. Waschbär) sind neben einem Kollisionsrisiko für den Rotmilan als 
Bedrohung bedeutsam.  

Nahrungsangebot/Habitatpotenzial: 

Der Windpark besteht seit bereits seit 2003 (acht WEA) und 2006 (drei WEA) in flachem Offenland in 
der Nähe des Flusses Neiße in einem Windvorranggebiet. Das geplante Repowering findet in einem für 
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den Rotmilan geeigneten und strukturiertem Lebensraum statt. Zwei besetzte Horste im Umkreis von 
3.000 m um die geplanten WEA im Jahr 2021 bestätigen das.  

Repowering: 

Der Austausch leistungsschwächerer WEA gegen neuere leistungsstärkere WEA im Windpark 
Watzerath ist essentieller Bestandteil der politischen Forderung nach effizientem Ausbau der 
Windenergienutzung in dafür ausgewiesenen Flächen. Das geplante Repowering beinhaltet den 
Rückbau von drei Alt-WEA und die Errichtung von ebenso drei Neu-WEA im Windpark.  

Durch die zusätzliche, rechnerische Betrachtung der Rotorflächen, Rotorunterkante- und 
Anlagenhöhen in Verbindung mit Fachstudien kann besonders für den das am nächsten lokalisierte 
Brutpaar „Rotmilan West“ davon ausgegangen werden, dass sich das Kollisionsrisiko durch das 
geplante Repowering im Vergleich zum Bestands-WP verringern wird. Die Rotorunterkante der neuen 
WEA ist mit 89 m höher, als der bisherige Bestand mit 56,5 m. Die rotorfreie Zone für Flüge des 
Rotmilans erhöht sich durch den geplanten Austausch. Ein Ergebnis der sogenannten „Vogelsberger 
Studie“ beinhaltet die Auswertung von Telemetriedaten am Rotmilan, die zeigen, dass 81 % der 
aufgenommenen Flüge eine Flughöhe von weniger als 100 m aufweisen, 72 % eine Flughöhe von 
weniger als 75 m (Heuck, et al., 2019). Es werden somit weniger Flüge im gefährlichen Rotorbereich 
stattfinden. Die Kollisionsgefahr sinkt. 

Wir gehen deshalb in dem untersuchten Kontext von keinem, durch das Repowering hervorgerufenem, 
vergrößerten Kollisionsrisiko für den Rotmilan aus. Zu beachten bleibt, dass eine 
Raumnutzungsanalyse eine Momentaufnahme darstellt. In den kommenden Jahren können sich 
Rotmilane auch für andere Brutplätze entscheiden. An Tagen der Bodenbearbeitung steigt das 
Kollisionsrisiko kurzfristig an, wenn sich Rotmilane, davon angezogen, zur Nahrungssuche auf den 
bearbeiteten Flächen konzentrieren. Für diesen Fall sollte eine geeignete Vermeidungsmaßnahme für 
die neue WEA ZOD 01 erwogen werden, da diese im erhöhten Aufenthaltsbereich liegt. Maßnahmen 
zur Reduktion des betriebsbedingte Kollisionsrisikos sind bei den derzeitig laufenden WEA nicht 
implementiert.  
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6 Fazit 
 

Die Ergebnisse der Raumnutzungsanalysen zeigte, dass die WEA ZOD 01 im roten Bereich (erhöhte 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit) für den Rotmilan liegt. Durch die Einbeziehung eines Vergleichs von 
Rotorunterkante und Rotorflächen zwischen Alt-WEA gegen Neu-WEA kann davon ausgegangen 
werden, dass sich die Situation für die betrachteten Rotmilane bezüglich des Kollisionsrisikos im 
Windpark nicht erhöhen und durchaus artspezifisch verbessern wird. Dennoch sollte eine kurzfristige 
Betriebszeitenbeschränkung in einem Zeitraum vom 1. April bis 31. August bei Bodenbearbeitung für 
mindestens 24 Stunden für die WEA ZOD 01 erwogen werden (gem. §45b BNatSchG, Anlage 1, 
Abschnitt 2). In Verbindung mit dieser Vermeidungsmaßnahme ergäbe sich eine erhebliche Reduktion 
des Kollisionsrisikos gegenüber der aktuellen Situation, denn derzeit sind solche Maßnahmen für die 
Bestands-WEA nicht vorgeschrieben.  

 

 

 

 

 

Jena, den 08. November 2022 

  

Nora Thiess       

M. Sc. Biologie   
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Tabelle A 1: RNA Rotmilan, Terminübersicht + Wetter
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Tabelle A 1: RNA Rotmilan, Terminübersicht + Wetter 

Datum ID 
Begehungstage 

Beginn Ende Einsätze an 
aufeinanderfolgenden 

Tagen 

Dauer    (h) Bewölkung Temperatur Sicht Windstärke 
und -richtung 

Niederschlag 

22.03.2021 1 14:00 16:00 1 2 4/8 7 °C > 5 km 1-2/3 W - 

08.04.2021 2 07:30 11:30 2 4 8/8 2 °C 1-5 km 2/3 NW - 

12.04.2021 3 16:00 20:15 
3 7,5 

2/8 8 °C > 5 km 1/3 W - 

13.04.2021 4 07:00 10:30 7/8 10 °C > 5 km 1/3 W - 

26.04.2021 5 16:30 20:00 
4 5,5 

4/8 11 °C > 5 km 1/3 W - 

27.04.2021 6 08:00 10:00 0/8 9 °C > 5 km 1/3 NO - 

03.05.2021 7 16:30 20:30 5 4 5/8 11 °C > 5 km 1/3 SW - 

10.05.2021 8 16:30 20:00 6 3,5 0/8 28 °C > 5 km 2/3 S - 

17.05.2021 9 16:00 20:00 
7 6,75 

6/8 19 °C 1-5 km 1/3 W - 

18.05.2021 10 07:45 10:30 7/8 13 °C 1-5 km 2/3 W - 

25.05.2021 11 15:30 20:15 8 4,75 6/8 15 °C 1-5 km 2/3 S - 

31.05.2021 12 15:30 19:30 
9 6,75 

0/8 21 °C > 5 km 1/3 N - 

01.06.2021 13 07:30 10:15 6/8 19 °C > 5 km 1/3 SW - 

07.06.2021 14 16:15 20:30 10 4,25 1/8 28 °C > 5 km 1/3 NW - 

15.06.2021 15 07:45 11:05 11 3,25 1/8 23 °C 1-5 km 1/3 S - 

21.06.2021 16 17:15 19:30 
12 5,25 

1/8 33 °C 1-5 km 1/3 SW - 

22.06.2021 17 07:30 10:30 8/8 16 °C > 5 km 1/3 W - 

28.06.2021 18 16:30 20:30 
13 6,75 

0/8 30 °C > 5 km 0/3 - - 

29.06.2021 19 07:30 10:15 2/8 23 °C > 5 km 1/3 S - 

19.07.2021 20 17:30 20:15 14 5,5 4/8 21 °C 1-5 km 1/3 NW - 
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Datum ID 
Begehungstage 

Beginn Ende Einsätze an 
aufeinanderfolgenden 

Tagen 

Dauer    (h) Bewölkung Temperatur Sicht Windstärke 
und -richtung 

Niederschlag 

20.07.2021 21 07:30 10:15 6/8 17 °C > 5 km 1/3 NW - 

27.07.2021 22 18:45 20:45 
15 4 

1/8 26 °C > 5 km 0/3 - - 

28.07.2021 23 08:45 10:50 1/8 24 °C > 5 km 1/3 W - 

11.08.2021 24 08:00 12:00 16 4 1/8 18 °C > 5 km 1/3 W - 

24.08.2021 25 18:00 19:00 
17 3,5 

4/8 18,5 °C > 5 km 2/3 N - 

25.08.2021 26 08:00 10:30 0/8 12 °C > 5 km 1/3 W - 

 Summe: 
81,25 h 
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Abbildung 7: Habitatausstattung Umkreis von 4.000 m um den Horst „Rotmilan West“ 
 
Abbildung 8: Raumnutzungsanalyse Rotmilan. Alle Fluglinien zwischen März und August 2021 
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Abbildung 8: Raumnutzungsanalyse Rotmilan. Alle Fluglinien zwischen März und August 2021 
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Abkürzungsverzeichnis 

Die folgen Abkürzungen werden durch den Artikel hinweg regelmäßig verwendet: 

BP: Brutpaar 

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz 

FFH: Flora-Fauna-Habitat 

Ind.: Individuum/Individuen 

LBP: Landschaftspflegerischer Begleitplan 

LSG: Landschaftsschutzgebiet 

NSG: Naturschutzgebiet 

SPA: Specially Protected Area = Vogelschutzgebiet 

UG: Untersuchungsgebiet 

UR: Untersuchungsraum 

VRG: Vorranggebiet 

WEA: Windenergieanlage 

WP: Windpark 

Artnamen werden mit den gängigen Kürzeln abgekürzt: laut Dachverband Deutscher Avifaunisten 
(DDA) e.V. – https://www.dda-web.de/downloads/surveyplaners/mhb_artkuerzel.pdf    
 

Bf   Baumfalke (Falco subbuteo) 

Mb   Mäusebussard (Buteo buteo) 

Rm   Rotmilan (Milvus milvus) 

Ws   Weißstorch (Ciconia ciconia) 
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1 Einleitung 

Die Q-Energy Zodel GmbH plant in der Gemarkung Zodel (Gemeinde Neißeaue, Landkreis Görlitz) ein 
„Repowering“ von drei Windenergieanlagen (kurz: WEA).  

Die drei Anlagen des Typs AN BONUS 93 mit einer Nennleistung von 2,3 MW sollen abgebaut und - 
annähernd lagegleich - durch drei leistungsstärkerer Anlagen des Typs V172 mit einer Nennleistung 
von 7,2 MW ersetzt werden (Abbildung 1).  

Das Vorhaben betrifft die südlichen, in Reihe stehenden WEA des Vorrang- und Eignungsgebietes 
(VRG/EG) EW20 „Deschka“. Derzeit sind im Windpark insgesamt elf WEA in Betrieb (Abbildung 1). Die 
Parameter der abzubauenden und neu geplanten WEA sind Tabelle 1 zu entnehmen.  

 

 

Abbildung 1: Lage der Planungs- und Rückbauanlagen im Windpark Deschka (lila: Landes-
grenze Deutschland-Polen) 

 

Das Planvorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar und ist nach BImSchG zu genehmi-
gen. Für eine Genehmigung des Planvorhabens ist zur artenschutzrechtlichen Beurteilung unter ande-
rem eine Begutachtung der lokalen Avifauna nötig. Die GLU GmbH wurde 2020 beauftragt die lokale 
Avifauna zu erfassen und eine gutachterliche Bewertung vorzunehmen. 
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Tabelle 1: Anlagenparameter der Planungs- und Rückbauanlagen 

 

Typ 
Nenn-

leistung  

Naben-

höhe  

Rotordurch-

messer 

Rotorunter-

kante  

Gesamt-

höhe  

Neubau  Vestas V172 7,2 MW 175 m 172 m 89 m 261 m 

Vestas V172 7,2 MW 175 m 172 m 89 m 261 m 

Vestas V172 7,2 MW 175 m 172 m 89 m 261 m 

Rückbau  AN BONUS 93 2,3 MW 103 m 93 m 56,5 m 149,5 m 

AN BONUS 93 2,3 MW 103 m 93 m 56,5 m 149,5 m 

AN BONUS 93 2,3 MW 103 m 93 m 56,5 m 149,5 m 
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2 Untersuchungsgebiet 

Durch den Umstand, dass für Sachsen zu Beginn der Kartierungen kein avifaunistischer Leitfaden vor-
lag, orientierte sich der Untersuchungsrahmen an verschiedenen Grundlangen. Das sind zum einen der 
Thüringer Leitfaden (TLUG, 2017) und die Rahmenvorgaben der UNB Görlitz (Untere 
Naturschutzbehörde Görlitz, 2017) und zum anderen das Gespräch zur Sache mit der UNB am 
09.09.2020. 

Die Untersuchungen erfolgten daraufhin in folgenden unterschiedlichen Radien um die Planungsanla-
gen (Abbildung 2): 

- 500 m: alle Brutvogelarten  
- 1.500 m: Gast- und Rastvögel 
- 500 m: Zugvögel 
- 3.000 m: windkraftsensible Brutvögel 

Eine vergleichende Gegenüberstellung der Untersuchungsanforderungen der durchgeführten Kartie-
rungen und der Anforderungen aus dem neuen Sächsischen Leitfaden (SMEKUL, 2021) ist dem Anhang 
zu entnehmen. Bezüglich der Abweichungen bestehen seitens der Landesdirektion sowie der UNB 
keine Bedenken (Mitteilung vom 13.10.2022). 
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Abbildung 2: Ausdehnung der Untersuchungsradien: 500 m, 1500 m und 3000 m 

 

 

2.1 Naturräumliche Gegebenheiten 

Der Windpark (kurz: WP) liegt eben auf ca. 185 m ü. NHN in einer Entfernung von ca. 1,5 km westlich 
des Grenzflusses Neiße, der die Landesgrenze zum Nachbarland Polen markiert (Abbildung 3). Er be-
findet sich innerhalb des „Oberlausitzer Heide- und Teichgebiets“ im „Rothenburger Auen- und Heide-
land“.  

Die Flächen im WP werden landwirtschaftlich genutzt. Im Umkreis von 3.000 m um die Planungsstan-
dorte tritt zudem Grünland auf - vorrangig in Siedlungsnähe und an der Neiße. Nordwestlich befindet 
sich ein größerer Nadelwald mit überwiegend Kiefernbestand. Laub- und Mischwald findet sich östlich 
des WP an einer in Nord-Süd Richtung verlaufender Geländekante sowie als kleiner Waldbestand bei 
Klein-Krauscha und ausgedehnter Richtung Kodersdorf. Innerhalb von 1.500 m befinden sich die Ort-
schaften Deschka und Zodel sowie Neu- und Groß-Krauscha. Dazwischen verlaufen befestigte Straßen, 
die stärker befahrene Landstraße S127 sowie Land- und Forstwirtschaftliche Wege. Baumreihen und 
Gehölze kommen ebenfalls vor: An der besagten Geländekante, an der Neiße, an Ortschaftsrändern 
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und teils auch an Feldwegen, jedoch nicht im unmittelbaren WP und somit auch nicht an den von der 
Planung betroffenen WEA. 

Im WP gibt es keine Gewässer. Die Neiße verläuft östlich der Planungsstandorte ca. 1,5 km entfernt 
(Süd-Nord-Verlauf). Ca. 1,3 km entfernt fließt der „Große Graben“ bei Groß-Krauscha Richtung Nord-
westen sowie ca. 1,7 km entfernt der „Dorfbach Zodel“ in nordöstliche Richtung zur Neiße hin. In Nord-
westlicher Richtung (ca. 3 km) verdichtet sich das Netz aus Gräben und Bächen und in 4,5 km befinden 
sich die größeren Standgewässer Biehainer Seen und Inselsee sowie 5 km westlich die Kodersdorfer 
Teiche. 

 

 

Abbildung 3: Übersicht naturräumliche Gegebenheiten um den WP Deschka 

 

 

2.2 Angrenzende Schutzgebiete 

Es folgt eine Übersicht über alle Schutzgebiete mit potenziell faunistischen Schutzzwecken im 5 km 
Umkreis um die geplanten WEA. Da in diesem Umkreis keine Naturschutzgebiete vorkommen, be-
schränkt sich die Ausführung auf die Kategorien Vogelschutzgebiete (SPA = Special Protection Area) 
und FFH-Gebiete (Abbildung 4). Für die Schutzgebietskategorien, die vorrangig Erholungs- und Land-
schaftsbildzwecken dienen (z.B. LSG), sei auf den Landschaftspflegerischen Begleitplan verwiesen. 

Die Informationen sind den Standarddatenbögen und Gebietsverordnungen der jeweiligen Schutzge-
biete entnommen. Auf eine ausführliche FFH-Verträglichkeitsvoruntersuchung wird verwiesen (GLU 
GmbH Jena, 2022e).  
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Abbildung 4: Ausdehnung des 5 km-Radius um die geplanten WEA und Lage der Schutzgebiete 
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2.2.1 Vogelschutzgebiete (SPA) 

Im 5 km-Umkreis befinden sich zwei Vogelschutzgebiete auf deutscher Seite der Neiße und ein Vogel-
schutzgebiet auf polnischer Seite: 

Das nächst gelegene Vogelschutzgebiet ist das „Neißetal“ (Gebietsnummer: 4454-451) und liegt etwa 
985 m in der geringsten Entfernung zum Planungsstandort. Es ist ein lineares Gebiet, welches über 
mehrere Kilometer dem Lauf der Neiße in Süd-Nord-Richtung entlang der Landesgrenze zwischen 
Deutschland und Polen folgt. Hauptmerkmale sind ein strukturreicher, weitgehend naturnaher Fluss-
lauf, Steilhänge mit naturnahen Laubmischwäldern, überwiegend unverbaute Auen mit Altwässern 
und Auenwald-Resten mit verschiedenen Grünlandausprägungen und Uferstaudenfluren. Das Gebiet 
übernimmt eine herausragende Funktion als Wasservogellebensraum. Es beherbergt zahlreiche wert-
gebende Vogelarten nach Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie bzw. Anhang II der FFH-Richtlinie. 

Ca. 4,7 km vom nächstgelegenen Planungsstandort entfernt befindet sich das Vogelschutzgebiet „Tei-
che und Wälder um Mückenhain“ (Gebietsnummer: 4655-451). Es handelt sich um ein Wald- und 
Teichgebiet mit Teichgruppen mit Schwimmblatt- und Verlandungsvegetation, ehemaligen Tongruben 
und Torfstichen, mit einem Schwingrasen-Zwischenmoor, Birken-Moorwald sowie Nadelholzforsten. 
Es beherbergt zahlreiche wertgebende Vogelarten nach Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie bzw. An-
hang II der FFH-Richtlinie. 

Das Vogelschutzgebiet �c���}�Œ�Ç�� ���}�o�v�}�‘�o���•�l�]���^/Niederschlesien (Gebietsnummer: PLB020005) befindet 
sich ca. 4,2 km nordöstlich des WP auf polnischer Seite. Das Vogelschutzgebiet besteht hauptsächlich 
aus Nadelwald und Mischwald sowie zu geringen Anteilen aus Acker und Trockenrasen. Es beherbergt 
zahlreiche wertgebende Vogelarten nach Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie bzw. Anhang II der FFH-
Richtlinie.  

Details siehe in der separaten FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (GLU GmbH Jena, 2022e). 

 

2.2.2 FFH-Gebiete 

Im 5 km-Umkreis befinden sich zwei FFH-Gebiete auf deutscher Seite der Neiße und ein FFH-Gebiet 
auf polnischer Seite: 

Das nächstgelegene FFH-Gebiet ist das „Neißegebiet“ (Gebietsnummer: 4454-302), das im 5 km Um-
kreis des Vorhabens deckungsgleich ist mit dem Vogelschutzgebiet „Neißetal“ (siehe oben). 

Ca. 3,4 km nordwestlich der geplanten WEA ist die östliche Teilfläche des FFH-Gebietes „Teiche und 
Feuchtgebiete nordöstlich Kodersdorf“ (Gebietsnummer: 4755-301). Die zwei Teilgebiete zeichnen 
sich durch reichstrukturierte Bereiche mit Teichgruppen, teils mit Schwimmblatt- und Verlandungsve-
getation, ehemalige Tongruben und Torfstiche mit Zwischenmoor und Birken-Moorwald aus. Sie sind 
ein wichtiger Amphibien- und Fischotterlebensraum und beherbergen Vorkommen zahlreicher gefähr-
deter Pflanzenarten. 

Das FFH-Gebiet �c�W�]���w�•�l�������}�o�]�v���� �E�Ç�•�Ç���B�µ�Ï�Ç���l�]���i�^ / Peñska-Tal der Lausitzer Neiße (Gebietsnummer: 
PLH020086) befindet sich ca. 1,5 km östlich des WP auf polnischer Seite. Das Gebiet setzt sich über-
wiegend aus Wald und Grünland sowie Ackerflächen zusammen.  

Details siehe in der separaten FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (GLU GmbH Jena, 2022e). 



Avifaunauntersuchungen im Windpark Deschka (Zodel) - Repowering 

11 
 

2.3 Sonstige Vorkenntnisse zur Avifauna des Untersuchungsgebietes 

An dieser Stelle sollen bekannte Vogelvorkommen, die noch nicht im vorhergehenden Kapitel ge-
nannt wurden, dargestellt werden. 

 

2.3.1 Öffentliche Meldeplattform – www.ornitho.de 

Die Meldedaten bei der Online-Datenbank des Dachverband Deutscher Avifaunisten www.ornitho.de 
wurden für den Zeitraum eines Jahres zwischen November 2019 und November 2020 gesichtet 
(Ornitho.de, 2021). Es wurde ein Polygon um den Windpark in einem Puffer von 3.000 m betrachtet. 
Die Auswertung solcher Meldungen eignet sich als Hinweis auf mögliche Vorkommen. Fehlende Ein-
träge beweisen nicht das Fehlen einer Art. Die Meldungen um den Windpark erfolgten dennoch recht 
regelmäßig meist durch dieselben Beobachter. Die Sichtung beschränkt sich auf die nach Sächsischem 
Leitfaden gelisteten windkraftsensiblen Vögel (vgl. Anhang I, Tabelle I in SMEKUL, 2021). 

Es liegen für den Zeitraum eines Jahres folgende Meldungen vor:  

Zwei Meldungen eines Baumfalken. 

Eine Meldung von 59 Kiebitzen. 

Sieben Meldungen einer Kornweihe und 1 Meldung zweier Kornweihen. 

Zehn Meldungen von Kranichen (7 x 2 Ind., 1 x 3 Ind., 1 x 15 Ind., 1 x 48 Ind.). 

Eine Meldung von ca. 80 Lachmöwen. 

Eine Meldung einer Rohrweihe. 

17 Meldungen des Rotmilans (14 x 1 Ind., 1 x 2 Ind., 1 x 3 Ind., 1 x 15 Ind.). 

Zwei Meldungen des Schwarzmilans (1 x 1 Ind., 1 x 9 Ind.). 

Drei Meldungen des Seeadlers (2 x 1 Ind., 1 x 2 Ind.) 

Eine Meldung eines Wachtelkönigs (nachts überfliegend). 

Dreizehn Meldungen eines Weißstorchs. 

Zwei Meldungen eines Wiedehopfes. 

Eine Meldung eines Ziegenmelkers. 

Zwei Meldungen einer Zwergdommel (nachts überfliegend). 
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2.3.2 Datenabfragen 

Es wurden im Frühjahr 2020 Daten zu windenergiesensiblen Vogelarte beim Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie (LfULG) eingeholt. Der Abfrageraum deckt den jeweiligen artspezifischen 
Betrachtungsraum nach Leitfaden (SMEKUL, 2021) ab. Das Alter der Daten reicht bis 11 Jahre (also 
2009) zurück. In den Daten finden sich Nachweise der Arten Seeadler, Schwarzstorch, Weißstorch, 
Rohrweihe, Kornweihe, Schwarzmilan, Rotmilan und Kranich (Tabelle 2). 

Tabelle 2: Daten des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (ab 2009) 

Art Entfernung WP Monat/Jahr Anzahl Verhalten Verortung 

Seeadler 2,3 km 01.01.2009 3 durchziehend/rastend 4, östl. Zodel 

Seeadler 2,3 km 17.01.2010 1 durchziehend/rastend 4, östl. Zodel 
Seeadler 2,3 km 16.01.2011 1 durchziehend/rastend 4, östl. Zodel 

Seeadler 3,0 km 03.02.2011 1 Nahrungssuche 2, nordwestl. Zentendorf 

Seeadler 4,6 km 18.01.2009 9 durchziehend/rastend 3, nördl. Kulturinsel Einsiedel 

Seeadler 4,6 km 15.03.2009 2 durchziehend/rastend 3, nördl. Kulturinsel Einsiedel 

Seeadler 4,6 km 17.01.2010 1 durchziehend/rastend 3, nördl. Kulturinsel Einsiedel 

Seeadler 4,6 km 16.01.2011 1 durchziehend/rastend 3, nördl. Kulturinsel Einsiedel 

Seeadler 6,2 km 01.03.2019 1 Totfund Alttier 1, Mückenhain 

Seeadler 8,5 km 2014 1 Territorialverhalten nordwestl. Mückenhain 
      

Schwarzstorch 10,5 km 20.08.2016 2 Nahrungssuche südl. Ödernitz 
      

Weißstorch 1,8 km 2009 BP + Junge erfolgreiche Brut Niederzodel 

Weißstorch 1,8 km 2010 BP + Junge erfolgreiche Brut Niederzodel 

Weißstorch 1,8 km 2011 BP + Junge erfolgreiche Brut Niederzodel 

Weißstorch 1,8 km 2012 BP + Junge erfolgreiche Brut Niederzodel 

Weißstorch 1,8 km 2013 BP Reproduktion nicht erfolgreich Niederzodel 

Weißstorch 1,8 km 2014 BP + Junge erfolgreiche Brut Niederzodel 

Weißstorch 1,8 km 2015 BP + Junge erfolgreiche Brut Niederzodel 
      

Weißstorch 1,8 km 2009 BP + Junge erfolgreiche Brut Niederzodel 

Weißstorch 1,8 km 2010 BP + Junge erfolgreiche Brut Niederzodel 

Weißstorch 1,8 km 2011 BP + Junge erfolgreiche Brut Niederzodel 

Weißstorch 1,8 km 2012 BP + Junge erfolgreiche Brut Niederzodel 

Weißstorch 1,8 km 2013 BP + Junge erfolgreiche Brut Niederzodel 

Weißstorch 2,5 km 2009 1 Sichtbeobachtung am Nest Ober Zodel 

Weißstorch 2,5 km 2010 BP Reproduktion nicht erfolgreich Ober Zodel 

Weißstorch 2,5 km 2011 BP + Junge erfolgreiche Brut Ober Zodel 

Weißstorch 2,5 km 2012 BP + Junge erfolgreiche Brut Ober Zodel 

Weißstorch 2,5 km 2013 BP Reproduktion nicht erfolgreich Ober Zodel 

Weißstorch 2,5 km 2014 BP + Junge erfolgreiche Brut Ober Zodel 

Weißstorch 2,5 km 2015 BP Reproduktion nicht erfolgreich Ober Zodel 

Weißstorch 1,5 km 2009 1 Sichtbeobachtungen am Nest Deschka 

Weißstorch 4,2 km 2009 1 Sichtbeobachtungen am Nest Emmerichswalde 

Weißstorch 4,8 Km 2009 1 Sichtbeobachtungen am Nest Charlottenhof 
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Art Entfernung WP Monat/Jahr Anzahl Verhalten Verortung 

Weißstorch 1,5 km 2012 BP + Junge erfolgreiche Brut Groß-Krauscha 

Weißstorch 1,5 km 2010 BP Reproduktion nicht erfolgreich Groß-Krauscha 

Weißstorch 1,5 km 2009 BP + Junge erfolgreiche Brut Groß-Krauscha 

Weißstorch 1,5 km 2014 BP + Junge erfolgreiche Brut Groß-Krauscha 

Weißstorch 1,5 km 2015 BP + Junge erfolgreiche Brut Groß-Krauscha 

Weißstorch 1,5 km 2013 BP Reproduktion nicht erfolgreich Groß-Krauscha 

Weißstorch 1,7 km 2009 BP + Junge erfolgreiche Brut Groß-Krauscha 

Weißstorch 1,7 km 2010 BP + Junge erfolgreiche Brut Groß-Krauscha 

Weißstorch 1,7 km 2011 BP + Junge erfolgreiche Brut Groß-Krauscha 

Weißstorch 1,7 km 2012 BP + Junge erfolgreiche Brut Groß-Krauscha 

Weißstorch 1,7 km 2013 BP + Junge erfolgreiche Brut Groß-Krauscha 

Weißstorch 3,6 km 2009 BP + Junge erfolgreiche Brut Ober Neundorf 

Weißstorch 3,6 km 2010 BP Reproduktion nicht erfolgreich Ober Neundorf 

Weißstorch 3,6 km 2011 BP Reproduktion nicht erfolgreich Ober Neundorf 

Weißstorch 3,6 km 2012 BP + Junge erfolgreiche Brut Ober Neundorf 

Weißstorch 3,6 km 2013 BP Reproduktion nicht erfolgreich Ober Neundorf 

Weißstorch 3,6 km 2014 BP Reproduktion nicht erfolgreich Ober Neundorf 

Weißstorch 3,6 km 2015 BP Reproduktion nicht erfolgreich Ober Neundorf 

Weißstorch 3,6 km 2009 BP + Junge erfolgreiche Brut Ober Neundorf 

Weißstorch 3,6 km 2010 BP + Junge erfolgreiche Brut Ober Neundorf 

Weißstorch 3,6 km 2011 BP + Junge erfolgreiche Brut Ober Neundorf 

Weißstorch 3,6 km 2012 BP + Junge erfolgreiche Brut Ober Neundorf 

Weißstorch 3,6 km 2013 BP + Junge erfolgreiche Brut Ober Neundorf 
      

Rohrweihe 3,7 km 06/2009 
 

Nahrungssuche Kodersdorf 
      

Kornweihe 1,7 km 10/2015 
 

Nahrungssuche Groß-Krauscha 
      

Schwarzmilan 1,9 km 2018 
 

Territorialverhalten nordöstl. Zodel 

Schwarzmilan 3,5 km 05/2009 
 

Sichtbeobachtung Kodersdorf 
      

Rotmilan 1,2 km 2018 BP + Junge erfolgreiche Brut südl. Deschka 

Rotmilan 2,8 km 04/2010 1 Sichtbeobachtung Zentendorf 
      

Kranich 1,8 km 02/2015 14 Nahrungssuche westl. Zodel 

 

Nachfolgend eine Beschreibung der Daten. 

Innerhalb von 10 km liegen 10 Nachweise zum Seeadler vor (Abbildung 5). Es handelt sich dabei um 
acht Sichtbeobachtungen durchziehender und rastender Tiere, einen Totfund in ca. 6,2 km Entwerfung 
westlich des WP und um eine durch das LfULG gerasterter Verortung eines Brutplatzes in mindestens 
8 km Entfernung westlich des WP. 

Es liegt ein Nachweis eines Schwarzstorches bei der Nahrungssuche in über 10 km Entfernung westlich 
des WP aus dem Jahr 2016 vor. 
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Die meisten Nachweise existieren vom Weißstorch. Von ihm sind im 4 km-Betrachtungsraum 45 Nach-
weise hinterlegt, davon 30 Nachweise einer erfolgreichen Brut in der Zeitspanne 2009 bis 2015 Abbil-
dung 6). Dokumentierte Bruten erfolgten innerhalb der Ortschaften Niederzodel, Oberzodel, Groß-
Krauscha und Ober Neundorf. Sichtbeobachtungen auf einem Nest erfolgten zudem in den Ortschaften 
Deschka, Emmerichswalde und Charlottenhof. 

Es liegt jeweils ein Nachweis einer Rohrweihe bei Kodersdorf (2009) und einer Kornweihe bei Groß-
Krauscha (2015) vor. In beiden Fällen als Nahrungsgast (Abbildung 7). 

Es liegen zwei Nachweise für den Schwarzmilan vor. Einmal eine Sichtbeobachtung aus dem Jahr 2009 
bei Kodersdorf (3,5 km) und ein Nachweis von Territorialverhalten aus dem Jahr 2018 nordöstlich von 
Zodel in ca. 1,9 km Entfernung zum WP (Abbildung 7). 

Für den Rotmilan liegt ein Nachweis einer erfolgreichen Brut im Jahr 2018 in ca. 1,2 km Entfernung 
östlich des WP vor sowie eine Sichtbeobachtung bei Zentendorf (Abbildung 7). Für den Brutplatz konn-
ten 2021 und 2022 keine Bruten bestätigt werden, sondern ein abgestürzter Horst ohne Nutzung.  

Für den Kranich liegt eine Sichtbeobachtung aus dem Februar des Jahres 2015 vor. Es handelt sich um 
14 Individuen bei der Nahrungssuche westlich von Zodel in einer Entfernung von 1,8, km zum WP (Ab-
bildung 7). 

 

 

 

Abbildung 5: Daten zum Seeadler des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
(Details zu Verortung 1 bis 4 in  Tabelle 2) 
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Abbildung 6: Daten zum Weißstorch des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

 

 

Abbildung 7: Daten zu weiteren windkraftempfindlichen Arten des Landesamtes für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie 
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2.3.3 Zusätzliche Literatur 

Im Buch „Vögel beobachten in Ostdeutschland“ (Wagner & Moning, 2009) ist der Windpark Deschka 
in räumlicher Nähe zur Talsperre Quitzdorf erwähnt. Die Autoren verweisen auf überwinternde Arten 
(Kornweihe, Raufußbussard, Merlin und Wanderfalke) sowie Ohrenlerche, Berghänfling und Schnee-
ammer. 
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3 Methoden 

Die Kartiermethodik ist zwischen planungsrelevanten Brutvogelarten, windkraftsensiblen Brutvogel-
arten und Zug- und Rastvögeln unterschieden und nachfolgend erläutert. 

 

3.1 Brutvögel 

3.1.1 Planungsrelevante Brutvogelarten 

Die planungsrelevanten Vogelarten umfassen praktisch alle einheimischen Vogelarten. Sie sind nach 
Sächsischem Leitfaden (SMEKUL, 2021) im 300 m-Radius zu kartieren. Die Abstimmung 2020 legte eine 
Kartierung im 500 m-Radius fest. Die Zuwegungen und Baufelder liegen innerhalb von diesem Radius. 

Die planungsrelevanten Vogelarten wurden an zwölf Tag- und drei Nachtterminen im Jahr 2021 kar-
tiert (Termine siehe Tabelle 3). Die Methodik erfolgte dabei als Revierkartierung nach Vorgaben der 
Methodenstandards (Südbeck, et al., 2005). Die offene Landschaft charakterisiert das UG als Lebens-
raumtyp Agrarlandschaft in SÜDBECK et al. und dementsprechend wurden die Kartiertermine gelegt. 
Gab es an den verschiedenen Kartierterminen ausreichend Nachweise einer Art im selben Bereich, 
wurde dies als sicheres Revier gewertet, wenn nicht als Revierverdacht.  

Tabelle 3: Übersicht über die Termine zur Brutvogelkartierung inkl. Wetterbedingungen 

 Datum Kartierung Temperatur Windrichtung Windstärke Bedeckung 

1 22.03.21 Brutvögel 7 °C W Schwach - mäßig Leicht bewölkt 

2 08.04.21 Brutvögel 2 °C NW Mäßig Stark bewölkt 

3 13.04.21 Brutvögel 3 °C NW Schwach Stark bewölkt 

4 03.05.21 Brutvögel 11 °C SW Schwach Leicht bewölkt 

5 10.05.21 Brutvögel 28 °C S Mäßig Sonnig 

6 17.05.21 Brutvögel 19 °C W Schwach Mäßig bewölkt 

7 31.05.21 Brutvögel 21 °C N Schwach Sonnig 

8 07.06.21 Brutvögel 28 °C NW Schwach Sonnig 

9 14.06.21 Brutvögel 23 °C S Schwach Sonnig 

10 21.06.21 Brutvögel 33 °C SW Schwach Sonnig 

11 29.06.21 Brutvögel 23 °C S Schwach Leicht bewölkt 

12 19.07.21 Brutvögel 21 °C NW Schwach Mäßig bewölkt 

 

3.1.2 Windkraftsensible Brutvogelarten 

Zur Kartierung baumbrütender Großvögel wie dem Rotmilan erfolgte eine Horstsuche mit nachfolgen-
der Besatzkontrolle im 3.000 m-Radius. Die Horstsuchen fanden jeweils vor Laubaustrieb im Februar 
und März des Jahres 2021 statt. Für die Besatzkontrollen wurde jeder aus den Suchen bekannte Horst 
aufgesucht und auf Anzeichen einer Nutzung (z.B. brütender Altvogel, Junge im Horst, Kot oder Federn 
am Horst) kontrolliert. Es erfolgten zwei Kontrollen pro Horst, um den Besatzstatus abzuklären.  

Aufgrund zweier Rotmilan Bruten innerhalb der 3.000 m wurde zudem in Absprache mit der UNB eine 
standortbezogene Raumnutzungsanalyse durchgeführt und ausführlich ausgewertet (GLU GmbH Jena, 
2022a). 
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Bodenbrütende Arten wie Weihen oder Uhu, die durch Horstsuchen und -kontrollen kaum erfasst wer-
den können, wurden im Rahmen der Revierkartierungen 2021 im 3.000 m-Radius kartiert. 

Im Jahr 2022 erfolgte eine erneute Horstkontrolle aller im 1.500 m-Radius bekannten Horste. 

 

3.2 Nahrungsgäste 

Arten, die im Rahmen der Brutvogelkartierungen oder der Raumnutzungsanalyse (GLU GmbH Jena, 
2022a) im 500 m-Radius um die geplanten WEA gesichtet wurden, aber keine Zugvögel waren und 
nicht im Gebiet brüteten und es aufgrund ihrer Brutbiologie und der Habitatbeschaffenheit des UG 
höchstwahrscheinlich auch in Zukunft nicht tun werden, fallen in diese Kategorie. Sie ist im Leitfaden 
nicht explizit vorgesehen, allerdings würden sonst einige Arten, die das Gebiet nur zur Nahrungssuche 
nutzen, nicht ausreichend gewürdigt werden.  

 

3.3 Zug und Rastvögel 

Die Erfassung der Zugvögel erfolgte Mitte September bis Mitte November 2020 im 500 m-Radius. Die 
Erfassung der überfliegenden Zugvögel erfolgte an acht Tagen ab Sonnenaufgang für mindestens vier 
Stunden (Termine siehe Tabelle 4). Dafür wurde ein Beobachter eingesetzt, der das Untersuchungsge-
biet und den Anflugbereich (Nordwesten bis Südosten) komplett einsehen konnte. 

Für die Rastvogelkartierung wurde das Untersuchungsgebiet (1.500 m-Radius) vollständig abgefahren 
und per Fernglas nach Rastvögeln Ausschau gehalten. Dabei wurden auch überfliegende Zugvögel mit 
protokolliert. An Tagen mit Zugvogelkartierung erfolgte die Rastvogelkartierung im Anschluss daran. 
Die Rastvogelkartierung wurde ab August 2020 über ein Jahr bis August 2021 durchgeführt (Termine 
siehe Tabelle 4). 
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Tabelle 4: Übersicht über die Termine zur Zug- und Rastvogelkartierung inkl. Wetterbedingungen 

 Datum Kartierung Temperatur Wind-
richtung 

Windstärke Bedeckung 

1 20.08.2020 Rast 23 °C – 27 °C S Schwach Leicht bewölkt 

2 25.08.2020 Rast 16 °C SW Schwach Leicht bewölkt 

3 01.09.2020 Rast 15 °C NW Schwach Stark bewölkt 

4 18.09.2020 Zug + Rast 20 °C W Schwach Sonnig 

5 23.09.2020 Zug + Rast 23 °C SSW Schwach Leicht bewölkt 

6 30.09.2020 Zug + Rast 16 °C NW Schwach Stark bewölkt 

7 09.10.2020 Zug + Rast 13 °C SW Schwach Stark bewölkt 

8 13.10.2020 Zug + Rast 6 °C NW Schwach Stark bewölkt 

9 23.10.2020 Zug + Rast 12 °C SSW Schwach – 
Mäßig 

Stark bewölkt 

10 26.10.2020 Zug + Rast 12 °C - 14 °C S Schwach Bewölkt 

11 09.11.2020 Zug + Rast 2 °C SO Schwach Stark bewölkt 

12 26.11.2020 Rast 2 °C SSW Schwach Sonnig 

13 07.12.2020 Rast 7 °C – 10 °C S Mäßig Bewölkt 

14 15.02.2021 Rast -2 °C S Schwach Sonnig 

15 03.03.2021 Rast 2 °C – 16 °C SSW Schwach Sonnig 

16 22.03.2021 Rast 7 °C W Schwach – 
Mäßig 

Bewölkt 

17 08.04.2021 Rast 2 °C NW Mäßig Stark bewölkt 

18 13.04.2021 Rast 8 °C W Schwach Leicht bewölkt 

19 26.04.2021 Rast 11 °C W Schwach Leicht bewölkt 

20 03.05.2021 Rast 11 °C SW Schwach Bewölkt 

21 10.05.2021 Rast 28 °C S Mäßig Sonnig 

22 17.05.2021 Rast 19 °C W Schwach Bewölkt 

23 18.05.2021 Rast 13 °C W Mäßig Bewölkt 

24 25.05.2021 Rast 15 °C S Mäßig Bewölkt 

25 31.05.2021 Rast 21 °C N Schwach Sonnig 

26 07.06.2021 Rast 28 °C NW Schwach Sonnig 

27 15.06.2021 Rast 23 °C S Schwach Sonnig 

28 21.06.2021 Rast 33 °C SW Schwach Sonnig 

29 28.06.2021 Rast 30 °C - Windstill Sonnig 

30 19.07.2021 Rast 21 °C NW Schwach Leicht bewölkt 

31 27.07.2021 Rast 26 °C - Windstill Sonnig 

32 11.08.2021 Rast 18 °C W Schwach Sonnig 

33 24.08.2021 Rast 18 °C N Mäßig Leicht bewölkt 
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4 Ergebnisse 

4.1 Brutvögel 

4.1.1 Planungsrelevante Brutvogelarten 

Im Bereich von 500 m um die geplanten WEA-Standorte wurden sechs Arten mit sicherem Revier fest-
gestellt (Tabelle 5 und Abbildung 8). Diese geringe Diversität überrascht aufgrund der der sehr offenen 
Landschaft nicht. Lediglich der kleine Waldzipfel (Kiefern) im Nordwesten des Untersuchungsraumes 
ist für Gehölzbrüter geeignet. Gebüsche- oder Heckenstrukturen entlang der Feldwege und Zuwegun-
gen fehlen. Somit bieten im Offenland nur die Agrarflächen und die Zuwegung, bzw. Wirtschaftsflä-
chen vor den WEA die einzigen nutzbaren Strukturen. 

Tabelle 5: Liste der Brutvögel im Untersuchungsgebiet mit Angaben zur Rote-Liste-Einstufung (LfULG, 2015), (Ryslavy, et al., 
2020), Schutzstatus nach BNatSchG (§ = besonders geschützt, §§ = streng geschützt), Einstufung im Anh. I der Eur. Vogel-

schutzrichtlinie (VS-RL) und Art des Reviernachweises (sicher oder Verdacht). 

Art deutsch Art wissenschaftlich Rote Liste Schutzstatus Revier-
nachweis SN 

(2015) 
D   

(2020) 
BNat-
SchG 

VS-RL 

Amsel Turdus merula * * §  sicher 

Bachstelze Motacilla alba * * §  sicher 

Blaumeise Parus caeruleus * * §  sicher 

Buchfink Fringilla coelebs * * §  sicher 

Feldlerche Alauda arvensis V 3 §  sicher 

Schafstelze Motacilla flava V * §  sicher 
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Abbildung 8: Brutvögel im 500 m-Radius um die Planungsstandorte
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Nachfolgend zu jeder Art eine kurze Beschreibung ihres Vorkommens. 

Amsel: Von ihr gab es zwei sichere Reviere im Waldrandbereich im Nordwesten des UR. 

Bachstelze: Hier gab es ein Revier im Mastfußbereich der mittleren der drei Bestands-WEA. Ebenso ein 
Revier im Norden des UR an einer weiteren WEA. 

Blaumeise: Zwei sichere Reviere im Waldrandbereich im Nordwesten des UR. 

Buchfink: Ein sicheres Revier im Waldrandbereich im Nordwesten des UR. 

Feldlerche: Der häufigste Brutvogel mit 26 sicheren Revieren. Alle Feldbereiche waren flächendeckend 
besiedelt.  

Schafstelze: Fünf sichere Reviere in den Agrarflächen um die WEA. 

 

4.1.2 Potenzielle Brutvogelarten 

Neben den oben genannten Brutvogelarten gibt es noch einige, von denen es Reviernachweise oder 
zumindest einen Revierverdacht außerhalb des Kartiergebietes für planungsrelevante Brutvögel gab 
(Tabelle 6). Bei ihnen ist es denkbar, dass sie in anderen Jahren auch innerhalb des Kartiergebietes 
brüten. Daher sollen sie hier als potenzielle Brutvögel genannt werden. Dies betrifft zwölf Arten. Die 
meisten davon hatten Reviere in den Heckenbereichen östlich des Windparks und im Waldbereich im 
Nordwesten. 

Tabelle 6: Liste der potenziellen Brutvögel im Untersuchungsgebiet mit Angaben zur Rote-Liste-Einstufung (LfULG, 2015), 
(Ryslavy, et al., 2020), Schutzstatus nach BNatSchG (§ = besonders geschützt, §§ = streng geschützt), Einstufung im Anh. I 

der Eur. Vogelschutzrichtlinie (VS-RL). 

Art deutsch Art wissenschaftlich Rote Liste Schutzstatus 

SN (2015) D (2020) BNatSchG VS-RL 

Buntspecht Dendrocopus major * * §  

Elster Pica pica * * §  

Gartengrasmücke Sylvia borin V * §  

Gimpel Pyrrhula pyrrhula * * §  

Goldammer Emberiza citrinella * * §  

Grünfink Carduelis chloris * * §  

Haussperling Passer domesticus V * §  

Kohlmeise Parus major * * §  

Kolkrabe Corvus corax * * §  

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * * §  

Neuntöter Lanius collurio * * § X 

Singdrossel Turdus philomelos * * §  
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Nachfolgend eine Beschreibung des Vorkommens der potenziellen Brutvogelarten: 

Buntspecht: Eine Sichtung erfolgte im Waldrandbereich im Nordwesten des UR. 

Elster: Eine Sichtung erfolgte im Waldrandbereich im Nordwesten des UR. 

Gartengrasmücke: Ein Revier gab es östlich des WP in einem Heckenbereich neben dem Feldweg. 

Gimpel: Eine Sichtung erfolgte entlang einer Baumreihe östlich des WP. 

Goldammer: Ein Revierverdacht gab es östlich des WP in einem Heckenbereich neben dem Feldweg. 
Zusätzlich noch zwei Nachweise. Einer im Waldrandbereich im Nordwesten des UR und einen in einem 
Grünlandstreifen südlich des UR. 

Grünfink: Ein Revierverdacht liegt für ein kleines Gehölz südlich des UR vor. Weiterhin 2 Nachweise. 
Einmal innerhalb des UR und einmal östlich des WP in einem Heckenbereich neben dem Feldweg. 

Haussperling: Es gab 2 Nachweise. Einmal östlich des WP in einem Heckenbereich neben dem Feldweg 
und einmal entlang des Feldweges am Waldrandbereich im Nordwesten des UR. 

Kohlmeise: Es hab 3 Nachweise. Einmal im Waldrandbereich im Nordwesten des UR, und zweimal ent-
lang einer Baumreihe östlich des WP. 

Kolkrabe: Es liegt eine Sichtbeobachtung im Waldrandbereich nordwestlich des UR vor. 

Mönchsgrasmücke: Ein Revier gab es östlich des WP in einem Heckenbereich neben dem Feldweg. 

Neuntöter: Ein Revier gab es östlich des WP in einem Heckenbereich neben dem Feldweg.  

Singdrossel: Ein Nachweis erfolgte im Waldrandbereich nordwestlich des UR. 
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4.1.3 Windkraftsensible Brutvogelarten und Großvögel 

Im 3.000 m-Untersuchungsgebiet wurden drei windkraftsensible Brutvogelarten (nach Sächsischem 
Leitfaden und BNatSchG) festgestellt: der Baumfalke, der Rotmilan und der Weißstorch. Die Horststan-
dorte sind in Abbildung 9 ersichtlich. Auch die erneuten Besatzkontrollen in den Jahren 2022 erbrach-
ten keine Brutnachweise anderer windkraftsensibler Arten. Eine weitere im 3 km-Radius nachgewie-
sene Großvogelarte war Mäusebussard. Dieser ist allerdings nicht windkraftsensibel. 

Tabelle 7: Liste der windkraftsensiblen Brutvögel und anderer Großvögel im 3 km-Radius mit Angaben zur Rote-Liste-Einstu-
fung (LfULG, 2015), (Ryslavy, et al., 2020), Schutzstatus nach BNatSchG (§ = besonders geschützt, §§ = streng geschützt), 
Einstufung im Anh. I der Eur. Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) und Kollisionsgefahr nach (SMEKUL, 2021) und §45b BNatSchG 

Art deutsch Art wissenschaftlich Rote Liste Schutzstatus Kollisionsgefährdet 

SN 
(2015) 

DE  
(2020) 

BNatSchG VS-RL Leitfaden SN 
(2021) 

§ 45b 
BNatSchG 

Baumfalke Falco subbuteo 3 3 §§  x x 

Mäusebussard Buteo buteo * * §§    

Rotmilan Milvus milvus * * §§ x x x 

Weißstorch Ciconia ciconia V V §§ x x x 

 

 

Abbildung 9: Ergebnisse der Horstkartierung 
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Nachfolgend eine Beschreibung zum Vorkommen der jeweiligen Arten sowie eine Übersicht über die 
Abstände der Planungsstandorte zu den Brutstätten der windkraftsensiblen Großvögel (Tabelle 8). 

Tabelle 8: Abstände der Brutstätten windkraftsensibler Großvögel zu den Planungsanlagen 

 Nachweis Regelabstand Prüfbereich Abstand 
WEA ZOD 01 

Abstand 
WEA ZOD 02 

Abstand 
WEA ZOD 03 

Baumfalke Brutver-
dacht 2021 

200 m 3.000 m 3.189 m 3.088 m 2.941 m 

Rotmilan 
West 

Brut 2021 + 
2022 

1.500 m 4.000 m 1.240 m 1.657 m 2.061 m 

Rotmilan 
Nordost 

Brut 2021 1.500 m 4.000 m 3.223 m 2.965 m 
 

2.703 m 

Weißstorch Brut 2021 500 m 2.000 m 3.384 m 3.123 m 3.011 m 

 

Baumfalke: Der Verdacht einer Brut ergab sich in einem alten Horst eines Mäusebussards. Dieser be-
findet sich in einer Kiefer in einem Waldstück nördlich von Deschka. Darauffolgende Kontrollen konn-
ten die Brut nicht eindeutig bestätigen. Drei Nahrungsflüge wurden während der Rotmilan RNA aufge-
nommen (Abbildung 10). Weitere Balz- oder Nahrungsflüge oder Bettelrufe konnten nicht ausgemacht 
werden.  

 

Abbildung 10: Fluglinien Baumfalke 
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Mäusebussard: Jagende, kreisende, ruhende und überfliegende Exemplare konnten über den gesam-
ten Jahresverlauf im und um den WP regelmäßig gesichtet werden (Abbildung 11). In den Sommermo-
naten konzentrierten sich die Flugbewegungen auf die Wiesen zwischen Deschka und Zodel östlich des 
WP. 

 

 

Abbildung 11: Fluglinien Mäusebussard 

 

 

Rotmilan: Ein aus der Datenabfrage vorher bekannter Horst war abgestürzt und folglich nicht besetzt. 
Innerhalb des UR befanden sich im Jahr 2021 dennoch zwei aktive Brutplätze (Abbildung 9). Der eine 
(„Rotmilan West“) befindet sich in einer Kiefer am Waldrand bei Groß-Krauscha. Für diesen Brutplatz 
konnte auch 2022 eine Brut nachgewiesen werden. Der andere („Rotmilan Nordost“) befindet sich 
ebenfalls in einer Kiefer an der Geländekante nördlich von Deschka.  

Es wurde eine standortbezogene Raumnutzungsanalyse durchgeführt um Kenntnisse über die Flugak-
tivitäten im Windpark und besonders an den Vorhabenstandorten zu erlangen. Die Rotmilanflüge im 
Bereich des Windparks wurden im Rahmen der Raumnutzungsanalyse detailliert analysiert (GLU GmbH 
Jena, 2022a). Die Ergebnisse zeigten, dass die WEA ZOD 01 im roten Bereich (erhöhte Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit) für den Rotmilan liegt.  

Zur Zugzeit gab es nur zwei Sichtungen im Untersuchungsgebiet (siehe Kapitel 4.3.3). 
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Weißstorch: Eine Brut ist 2021 bei den Stallanlagen in Ober-Zodel nachgewiesen. Einzelne Überflüge 
zwischen April und Juni 2021 über den Windpark sind dokumentiert (insgesamt 10 Sichtungen, siehe 
dazu Abbildung 12). 

 

Abbildung 12: Fluglinien Weißstorch 
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4.2 Nahrungsgäste 

In dieser Kategorie sind Arten aufgeführt, die zur Brutzeit im 500 m-Radius um die geplanten WEA 
nahrungsssuchend beobachtet wurden, aber weder unter die (potenziellen) Brutvögel noch unter die 
Zug-/Rastvögel fallen. Sie brüten demzufolge vermutlich außerhalb des Gebietes oder waren revierlos 
und suchten das Gebiet nur zur Nahrungssuche auf.  

Hierein fallen insgesamt neun zusätzliche Arten (Tabelle 9) 

Tabelle 9: Liste der Nahrungsgäste im Untersuchungsgebiet mit Angaben zur Rote-Liste-Einstufung (LfULG, 2015), (Ryslavy, 
et al., 2020), Schutzstatus nach BNatSchG (§ = besonders geschützt, §§ = streng geschützt), Einstufung im Anh. I der Eur. 

Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) und Windkraftsensibilität nach (SMEKUL, 2021) 

Art deutsch Art wissenschaftlich Rote Liste Schutzstatus Windkraft-
sensibel 

SN 
(2021) 

D   (2020) BNatSchG VS-RL 

Kolkrabe Corvus corax * * §   

Nebelkrähe Corvus corone cornix * * §   

Rabenkrähe Corvus corone * * §   

Raubwürger Lanius excubitor 2 1 §§   

Ringeltaube Columba palumbus * * §   

Rohrweihe Circus cyaneus * * §§ x (x) 

Schwarzmilan Milvus migrans * * §§ x x 

Seeadler Haliaeetus albicilla V * §§ x x 

Straßentaube Columba livia f. domestica Nicht 
bewer-

tet 

Nicht be-
wertet 

§   

Turmfalke Falco tinnunculus * * §§   

 

Auch Baumfalke, Mäusebussard, Rotmilan und Weißstorch waren Nahrungsgäste im 500 m-Gebiet, 
sind aber gleichzeitig auch Brutvogel im 3000 m-Radius und werden deshalb unter Kapitel 3.1.2 bzw. 
im Bericht zur Raumnutzungsanalyse (GLU GmbH Jena, 2022a) behandelt.  

Es folgt eine Beschreibung zum Auftreten der genannten Arten. 

Kolkrabe: Es gab etliche Sichtungen im Windpark. Zum einen einmal zwei Exemplare auf dem Feld im 
September und zum anderen einige Überflüge durch den WP zwischen Mai und November (Abbildung 
13). 

Nebelkrähe: Sichtungen erfolgten über das ganze Jahr hinweg. Oft in kleineren Trupps (2-6 Ind.), aber 
auch alleine. Einmal 50 Individuen, einmal 26 Individuen und einmal 16 Individuen (Abbildung 13). 

Rabenkrähe: Sichtungen erfolgten zwischen April und Dezember. Oft in kleineren Trupps von durch-
schnittlich 5 Individuen (Abbildung 13). 

Raubwürger: Zweimal eine Sichtung eines Individuums, einmal im September über Ackerfläche und 
einmal im November an Heckenstrukturen östlich des WP (Abbildung 13). 
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Ringeltaube: Sichtungen im WP liegen für August bis November vor (Truppstärken: 1 – 17 Ind., siehe 
Abbildung 13). 

Rohrweihe: Regelmäßige Sichtungen erfolgten zwischen Mai und August (Abbildung 14). Es handelt 
sich um Sichtungen an sechs Terminen (25.05., 31.05., 01.06., 07.06., 27.07., 11.08.2021). Ein Brutplatz 
konnte nicht ausgemacht werden. Ein dauerhafter Brutplatz ist innerhalb von 500 m (Regelab-
stand/Zentraler Prüfbereich) um die Vorhabenstandorte nicht wahrscheinlich, da es sich um Ackerland 
mit jährlich wechselnden Früchten handelt. 

Schwarzmilan: Drei Sichtungen jeweils eines Individuums (Juni, Juli, September), (Abbildung 14). 

Seeadler: Es erfolgte eine Sichtung am 25.08.2020 eines kreisenden Exemplars. Von Deschka aus und 
nördlich des WP über den Wald nach Norden weg. Eine zweite Sichtung erfolgte am 10.05.2021. Dies 
war ein Streckenflug eines Exemplars südlich des WP von Westen kommend über Groß-Kreischa nach 
Zodel und dann in südliche Richtung abbiegend (Abbildung 14). 

Straßentaube: Etliche Sichtungen in kleinen Trupps zwischen vier und acht Exemplaren (Abbildung 13).  

Turmfalke: Regelmäßige Jagdflüge über den Agrarflächen im WP über das ganze Untersuchungsjahr 
(Abbildung 14). 

 

 

Abbildung 13: Nahrungsgäste im WP (Karte 1/2) 
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Abbildung 14: Nahrungsgäste im WP (Karte 2/2) 
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4.3 Zug- und Rastvögel 

Bei den Kartierungen wurden insgesamt 37 Vogelarten als Zugvogel, Rastvogel oder Wintergast fest-
gestellt (Tabelle 10). Manche Arten davon sind Standvögel, die auch im Sommer im Gebiet anwesend 
sind, bei denen es im Winter aber zu Einflügen aus anderen Regionen kommen kann.  

Bei Kleinvögeln wurden keine genaue Zählung nach Art vorgenommen, sondern die Individuen gezählt. 
Die erhaltenen Zahlen werden in Kapitel 4.3.2 abgehandelt. Bei Großvögeln ist eine detailliertere Ana-
lyse möglich und wird in Kapitel 4.3.3 dargestellt.
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Tabelle 10: Liste der Zugvögel, Rastvögel und Wintergäste im Untersuchungsgebiet mit Angaben zur Rote-Liste-Einstufung in Sachsen und Deutschland (LfULG, 2015) (Ryslavy, et al., 2020), Schutz-
status nach BNatSchG (§ = besonders geschützt, §§ = streng geschützt), Einstufung im Anh. I der Eur. Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) und Windkraftempfindlichkeit (x) = Empfindlichkeit bei Rotoren 
unter 30-50 m bzw. 80 m in hügeligen Gelände). Angegeben ist außerdem die Art des Auftretens bei den Kartierungen (nur Überflug oder Rast im 1.500 m-Radius oder knapp außerhalb). 

Art deutsch Art wissenschaftlich Rote Liste Schutzstatus Windkraft-
empfind-

lich 

Überflug/Zug Rast 

SN (2015) D (2020) BNatSchG VS-RL  

Bachstelze Motacilla alba *  *  §   x x 

Brachvogel Numenius arquata 0 1 §§   x  

Buchfink Fringilla coelebs *  *  §    x 

Dohle Corvus monedula 3 *  §   x x 

Eichelhäher Garrulus gladarius *  *  §   x  

Elster Pica pica  *  *  §   x  

Gänse spec. Anser spec. u. Branta 
spec. 

- - §   x  

Goldammer Emberiza citrinella *  *  §    x 

Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria - 1 §§ x  x  

Graugans Anser anser *  *  §   x  

Graureiher Ardea cinerea *  *  §   x  

Grünspecht Picus viridis *  *  §§   x x 

Höckerschwan Cygnus olor *  *  §   x (außerhalb UR)  

Kanadagans Branta canadensis Nicht bewertet Nicht bewertet §   x  

Kiebitz Vanellus vanellus 1 2 §§  störemp-
findlich 

x x 
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Art deutsch Art wissenschaftlich Rote Liste Schutzstatus Windkraft-
empfind-

lich 

Überflug/Zug Rast 

SN (2015) D (2020) BNatSchG VS-RL  

Kolkrabe Corvus corax *  *  §   x x 

Kormoran Phalcocorax carbo V *  §   x  

Kornweihe Circus cyaneus 1 1 §§ x (x) x  

Kranich Grus grus *  *  §§ x störemp-
findlich 

x  

Lachmöwe Larus ridibundus V *  §  x x  

Mäusebussard Buteo buteo *  *  §§   x x 

Mehlschwalbe Delichon urbica 3 3 §   x  

Nebelkrähe Corvus corone cornix *  *  §   x x 

Rabenkrähe Corvus corone *  *  §   x x 

Raubwürger Lanius excubitor 2 1 §§   x x 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 V §   x x 

Ringeltaube Columba palumbus  *  *  §   x x 

Rotmilan Milvus milvus *  *  §§ x x x  

Saatkrähe Corvus frugilegus 2 *  §    x 

Schwarzmilan Milvus migrans *  *  §§ x x x  

Silberreiher Casmerodius albus - R §§ x   x 

Star Sturnus vulgaris *  3 §   x x 
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Art deutsch Art wissenschaftlich Rote Liste Schutzstatus Windkraft-
empfind-

lich 

Überflug/Zug Rast 

SN (2015) D (2020) BNatSchG VS-RL  

Straßentaube Columba livia f. domes-
tica 

Nicht bewertet Nicht bewertet -   x x 

Türkentaube Streptopelia decaocto *  *  §    x 

Turmfalke Falco tinnunculus *  *  §§   x x 

Wacholderdrossel Turdus pilaris *  *  §   x x 

Wiesenweihe Circus pygargus 2 2 §§ x (x) x  
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4.3.1 Rastvögel 

Es folgt eine Beschreibung zum Auftreten der im UR rastenden Arten. 

Bachstelze: Es liegen folgende Sichtungen vor: 25.08.2020, einmal ein Individuum und einmal acht In-
dividuen. Am 23.09.2020 noch einmal vier Individuen und die letzte Sichtung war ein Exemplar am 
30.09.2020. Da sich die Brutperiode der Bachstelzen bis in den August ziehen kann, handelte es sich 
möglicherweise noch um im Gebiet brütenden Exemplare und deren Jungvögel, bzw. umherstreifende 
Exemplare. 

Buchfink: Einmal 10 Individuen am 08.04.2021. Wohl Exemplare auf dem Heimzug, noch ohne Revier. 

Dohle: Am 20.08.20 und am 25.08.2020 hielten sich einmal 80 und einmal 33 Individuen bei Groß-
Krauscha auf. 

Goldammer: Am 13.04.2021 wurden zwölf Individuen auf den Agrarflächen im Windpark gesichtet. 

Grünspecht: Am 01.09.2020 erfolgte eine Sichtung südlich von Deschka im Mischwald an der Gelän-
dekante und am 08.04.2021 westlich des Windparks bei Groß-Krauscha. 

Kiebitz: am 03.03.2021 wurden insgesamt 80 Kiebitze auf den Agrarflächen im WP gesichtet. 

Kolkrabe: am 01.09.2020 wurden einmal ein Exemplar im WP und einmal zwei Exemplare westlich des 
WP gesichtet. 

Mäusebussard: Im September, Oktober, November 2020 und Februar 2021 wurden jeweils einzelne 
Exemplare auf den Agrarflächen im WP gesichtet. 

Nebelkrähen: Hierzu liegen zahlreiche Sichtungen über das gesamte Untersuchungsjahr vor (insge-
samt 21). Die meisten Sichtungen erfolgten im Winterhalbjahr. Das Maximum war am 20.08.2020 mit 
60 Individuen und am 25.08.2020 und 01.09.2020 mit jeweils 16 Individuen. Ansonsten kamen kleinere 
Trupps oder einzelne Tiere vor. 

Rabenkrähen: Es gab Sichtungen am 30.09.2020, am 08.04.2021 und am 03.05.2021 mit einem Indivi-
duum und am 14.06.2021 mit zwei Individuen, jeweils nördlich von Groß-Krauscha. 

Raubwürger: Am 26.11.2020 erfolgte eine Sichtung eines Exemplars in der Baumreihe entlang des 
nördlichen Randes des WP. 

Rauchschwalbe: Am Rand der Ortschaft Deschka wurden am 01.09.2020 fünf Rauchschwalben gesich-
tet. 

Ringeltaube: Am 01.09.2020 wurden Ringeltauben kartiert. Einmal drei Individuen bei Groß-Krauscha 
und einmal ein Individuum westlich von Deschka. 

Saatkrähe: Es erfolgte eine Sichtung von fünf Tieren am 23.10.2020. 

Silberreiher: Ein Exemplar stand am 01.09.2020 südlich von Neu-Krauscha auf einer Ackerfläche. Am 
25.08.21 standen fünf Individuen auf Acker südlich des WP. 

Star: 25 Individuen am 25.08.2020 nordöstlich des WP. Am 08.04.2021 fanden sich vier Individuen 
westlich des WP und 12 Individuen am südlichen Rand des WP sowie am 13.04.2021 ebenso nahe der 
Planungsanlagen. 
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Straßentaube: Ein Exemplar an der östlichen Planungsanlage am 23.09.2020. 

Türkentaube: Vier Individuen am Ortsgebiet Deschka am 07.12.2020. 

Turmfalke: Jeweils eine Sichtung am 18.09.2020, 30.09.2020 und 07.12.2020 auf Agrarflächen im WP, 
bzw. nahe Groß-Krauscha. 

Wacholderdrossel: Eine Sichtung am 01.09.2020 mit sechs Exemplaren nördlich des WP auf Ackerflä-
che sowie am 15.02.2021 mit zwölf Exemplaren zwischen Groß-Krauscha und WP auch Ackerfläche. 
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4.3.2 Singvogelzug 

Aus den Ergebnissen der Zugvogelkartierung wurden die Zahlen für die Kleinvögel zusammengefasst. 
Aus den Zählungen ergeben Tages- sowie Stundenzahlen.  

Insgesamt wurden an acht Tagen insgesamt 9.280 Individuen registriert.  

Durchschnittlich flogen 1.160 Individuen pro Zähltag (4 h) bzw. 290 Individuen pro Kartierstunde. 

Allerdings ist ein einzelner Tag mit besonders hohem Zugaufkommen hervorzuheben: Der 09.10.2020 
war mit 5.750 Kleinvögeln in 4 Stunden, bzw. durchschnittlich 1.437,5 Vögel in der Stunde, der mit 
Abstand stärkste Zugtag während der Untersuchungen. Der zweitstärkste Zugtag war der 13.09.2020 
mit 2.255 ziehenden Individuen (durchschnittlich 563,75 Ind./h). An diesen beiden zugstarken Tagen 
traten auch größere Trupps an Staren auf (Tabelle 11). 

Die übrigen sechs zugschwachen Tage hatten demnach durchschnittlich nur 212,5 Individuen pro Zähl-
tag (4 h), bzw. durchschnittlich 53,13 Individuen in der Stunde. 

Im Windpark liegen keine Leitlinien vor, sodass der Zug relativ flächig durch den UR auftritt. Die Haupt-
zugrichtungen sind NO-SW und O-W (Abbildung 15 und Abbildung 16). Es wird deshalb vermutet, dass 
ein Großteil des Vogelzuges außerhalb des UR an der Leitlinie Neiße entlang verläuft. 

 

Tabelle 11: Ergebnisse der Singvogelzählung. 

Datum Individuen / 4 h durchschn. Individuen / h 

18.09.2020 165 41,25 

23.09.2020 210 
(davon 130 Stare) 

52,5 

30.09.2020 189 47,25 

09.10.2020 5750 
(davon 2050 Stare) 

1437,5 

13.09.2020 2255 
(davon 2014 Stare) 

563,75 

23.10.2020 366 
(davon 180 Stare) 

91,5 

26.10.2020 287 
(davon 60 Stare) 

71,75 

09.11.2020 58 14,5 
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Abbildung 15: Kleinvogelzug und Individuenzahlen 
am 18.09.2020, 23.09.2020, 30.09.2020 und 
09 10 2020 (Karte 1/2) 
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Abbildung 16: Kleinvogelzug und Individuenzahlen 
am 13.10.2020, 23.10.2020, 26.10.2020 und 
09.11.2020 (Karte 2/2) 
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4.3.3 Großvogelzug 

Größere Vogelarten, die das Gebiet zur Zugzeit im Streckenflug nur überflogen und nicht landeten, 
zählen in diese Kategorie. Außerdem werden auch nicht ziehende Arten genannt, die das Gebiet aber 
ebenfalls nur überflogen haben. Die Aufzählung beinhaltet auch Sichtungen aus der Rastvogelkartie-
rung (nicht die herbstliche Zugzeit), wenn sie einem möglichem Zuggeschehen zugeordnet werden 
konnte. 

Brachvogel: Es erfolgte eine Sichtung eines Individuums am 25.08.2020 beim Durchflug durch den WP 
in südliche Richtung (Abbildung 19). 

Dohle: Es erfolgte eine Sichtung von ca. 200 Individuen auf dem Flug zwischen Deschka und Zodel in 
Richtung Südwesten (Abbildung 20). 

Gänse: Es erfolgte eine Reihe von Sichtungen gemischter Trupps in linearen Überflügen durch den 
Windpark, besonders in der Richtung Nordwest-Südost und zurück: Am 13.10.20 einmal acht Indivi-
duen, am 23.10.20 zwölf Sichtungen mit insgesamt 812 Individuen, am 26.10.20 sechs Sichtungen mit 
insgesamt 1454 Individuen (höchste Tagessumme) und am 9.11.20 vier Sichtungen mit insgesamt 348 
Individuen. Alle Gänse durchflogen das Gebiet nur und landeten nicht in Sichtweite. Als Ausgangspunkt 
der Flüge kämen die Seen bei Kodersdorf und Mückenhain westlich und nordwestlich des WP infrage 
(ca. 6 km) sowie die Auenbereiche der Neiße östlich des WP (Abbildung 17). 

Goldregenpfeifer: Am 9.11. flogen und landeten 30 Individuen im Windpark (Abbildung 19). 

Graureiher: Es erfolgte eine Sichtung auf polnischer Seite am 20.08.2020 und eine Sichtung am 
01.09.2020 an der Neiße südlich von Deschka (Abbildung 18). 

Höckerschwan: Am 09.11. kreisten rund 90 Individuen westlich der Stallanlagen Ober-Zodel. Diese 
Sichtung lag außerhalb des UR (Abbildung 18). 

Kiebitz: Am 23.09. erfolgte eine Sichtung von 20 Individuen südlich von Neu-Krauscha (Abbildung 19). 

Kolkrabe: An vier Tagen erfolgten Sichtungen: Am 23.09. zweimal ein Individuum, am 30.09. einmal 
vier Individuen, am 09.10. einmal zwei Individuen und am 09.11. einmal ein Individuum. Die Flüge er-
folgten alle im nordwestlichen Teil des Windparks in nordöstlich-südwestliche Richtung. Dabei han-
delte es sich in aller Regel um jagende lokal ansässige Individuen, ohne erkennbare Zugbewegung (Ab-
bildung 20). 

Kormoran: Es erfolgte eine Sichtung von sieben Individuen am 15.02.2021 südlich des WP in westliche 
Richtung und eine Sichtung von drei Individuen am selben Tag beim Durchflug durch den WP in west-
liche Richtung (Abbildung 18). 

Kornweihe: An drei Tagen erfolgten Sichtungen eines Individuums über Agrarflächen: Am 30.09. west-
lich des WP zwischen Groß-Krauscha und Kaltwasser, am 09.10. nördlich des WP vor der Waldgrenze 
und am 09.11. südwestlich des WP bei Groß-Krauscha und Neu-Krauscha. Vermutlich handelt es sich 
um durchziehende oder überwinternde Exemplare, bzw. ein Exemplar (Abbildung 21). 

Kranich: Am 20.08.2020 wurden 21 Individuen auf polnischer Seite gesichtet sowie am 30.09.2020 
zwei Individuen, die Richtung Teichgebiet (Kodersdorf) westlich des WP flogen. Am 07.06.2021 kreis-
ten zwei Individuen am Waldrand nördlich des WP (Abbildung 21). 

Lachmöwe: Am 22.03.2021 wurden ca. 40 Individuen östlich des WP beobachtet (Abbildung 21). 
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Mäusebussard: An sieben von acht Untersuchungstagen erfolgten Sichtungen. Dabei handelte es sich 
in aller Regel um jagende lokal ansässige Individuen, ohne erkennbare Zugbewegung. Sie bejagten den 
gesamten UR. Die höchste Tagessumme wurde am 23.09. mit fünf Individuen erreicht (Abbildung 20). 

Nebelkrähe: Es liegen Sichtungen an drei Tagen vor. Am 18.09. mit zwei Individuen, am 30.09. mit 
sechs, einem, vier und drei Individuen und am 13.10. mit sieben Individuen. Es handelt sich vermutlich 
um umherstreifende Trupps (Abbildung 20). 

Rabenkrähe: Eine Beobachtung von 4 Individuen am 09.10., die den südlichen Bereich des WP einmal 
durchflogen. Es handelt sich vermutlich um umherstreifende Trupps (Abbildung 20). 

Rotmilan: Während der Zugvogelerfassungen liegen zwei Sichtungen des Rotmilans vor. Einmal am 
23.09. nah der Neiße östlich des WP und einmal am 23.10. kreisend über dem Feld nahe des einen 
Brutstandortes westlich des WP (Abbildung 21). 

Turmfalke: Turmfalken waren häufig im Gebiet und wurden zu jedem Termin beobachtet. Dabei han-
delte es sich in aller Regel um jagende lokal ansässige Individuen, ohne erkennbare Zugbewegung. Die 
höchste Tagessumme wurde am 09.11. mit drei Individuen erreicht (Abbildung 20). 

Wiesenweihe: Es liegen etliche Sichtungen an drei Tagen Ende April und Mitte Mai 2021 vor 
(26.04.2021, 27.04.2021 und 17.05.2021).  Es handelt sich vermutlich um einzelne Exemplare auf dem 
Heimzug (Abbildung 21). 
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Abbildung 17: Fluglinien während der Zugzeit: Gänse (Karte 1/5) 
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Abbildung 18: Fluglinien während der Zugzeit: Graureiher, Kormoran (Karte 2/5) 
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Abbildung 19: Fluglinien während der Zugzeit: Goldregenpfeifer, Kiebitz, Brachvogel (Karte 3/5) 
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Abbildung 20: Fluglinien während der Zugzeit: Kolkrabe, Mäusebussard, Nebelkrähe, Rabenkrähe, Turmfalke, Dohle (Karte 
4/5) 
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Abbildung 21: Fluglinien während der Zugzeit: Kornweihe, Kranich, Rotmilan, Lachmöwe, Wiesenweihe (Karte 5/5) 
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5 Analyse 

5.1 Gebietseinschätzung 

Das Gebiet um den Vorhabenstandort präsentiert sich in großen Teilen als weiträumige Agrarland-
schaft mit großen Ackerschlägen. Im unmittelbaren Windpark verlaufen Plattenwege, es fehlen He-
cken, Baumreihen oder andere Gehölzstrukturen. Baumreihen liegen in allen Himmelsrichtungen an 
Straßen vor, die die umliegenden Ortschaften verbinden, jedoch zwischen 800 m und 1.400 m von den 
Vorhabenstandorten entfernt. Heckenstrukturen finden sich in Nähe der Ortschaften und bei der öst-
lichen Zufahrt in den Windpark auf einer Länge von ca. 270 m in 600 m Entfernung zum Vorhaben-
standort. Dementsprechend wurde im 500 m-Radius mit sechs Brutvogelarten eine geringe Diversität 
festgestellt. Die Feldlerche (der häufigste Brutvogel im Gebiet) und die Schafstelze stehen beide auf 
der Vorwarnliste der Roten Liste Sachsen (LfULG, 2015). Höher fällt die Diversität in den struktur- und 
abwechslungsreicheren Habitaten am Waldrand und in Hecken und Gehölzen aus, wie die zwölf zu-
sätzlichen potenziellen Brutvogelarten zeigen, die vor allem dort vorkamen. Diese Bereiche liegen au-
ßerhalb der 300 m- und 500 m-Zone. Nur der besagte Waldrand ragt in den 500 m-Radius knapp hinein.  

Im 3.000 m-Radius ist die Diversität an windkraftsensiblen Brutvogelarten (SMEKUL, 2021) mit drei 
Arten, und davon der Baumfalke als Verdacht, ebenso gering. Die Brutplätze der windkraftsensiblen 
Arten liegen dabei überwiegend an den Rändern des UG. Eine Ausnahme bildet ein Rotmilan Horst 
(„Rotmilan West“), der sich in 1.240 m Entfernung zum nächsten Planungsstandort befindet. Da insge-
samt zwei Rotmilan Bruten im 3.000 m Bereich nachgewiesen werden konnten, wurde 2021 eine 
standortbezogene Raumnutzungsanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in einem Bericht aus-
führlich analysiert (GLU GmbH Jena, 2022a). Es zeigte sich im Ergebnis, dass die WEA ZOD 01 im roten 
Bereich (erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit) für den Rotmilan liegt. Zukünftige Bruten des Weiß-
storchs können - neben der einen bestätigten Brut 2021 - in allen umliegenden Ortschaften erwartet 
werden. Das legen die Brutnachweise der Vergangenheit nahe (Datenabfrage). 

Der Seeadler wird als Nahrungsgast vornehmlich an der Neiße regelmäßig einzeln gesichtet (Datenab-
fragen), ist aber im WP nur sporadisch zu erwarten. 

Prinzipiell sind zukünftige Bruten der Rohrweihe im Gebiet denkbar, wie die Nachweise als Nahrungs-
gast zeigen. Da Schilfgebiete als natürlicher Brutplatz fehlen, müssten diese in Getreidefeldern als Aus-
weichhabitat stattfinden. Solche Brutplätze sind dann in aller Regel nicht stetig, da die Feldfrüchte von 
Jahr zu Jahr wechseln. 

Bei den Zugvögeln zeigte sich eine mittlere Bedeutung des Gebietes für den Vogelzug. Durch das Feh-
len an Leitlinien, tritt Vogelzug flächig verteilt auf. Vermutlich ist die Zugrate an der östlich gelegenen 
Neiße höher. Für den Kleinvogelzug kam es an einem Tag am Vorhabenstandort mit durchschnittlich 
ca. 1.438 Individuen pro Stunde zu einer Überschreitung von 1.000 Individuen in der Stunde und somit 
zu überdurchschnittlichem Zuggeschehen (vergl. (TLUG, 2017)). An einem weiteren Tag erfolgte mit 
564 Individuen pro Stunde ein durchschnittlicher Zug und an den übrigen sechs Tagen unterdurch-
schnittliches Zuggeschehen (< 300 Individuen/ h). 

Auffällig waren die Überflüge verschiedener Gänsetrupps, vor allem am 26.10.2020 mit über 1.000 
Individuen. Die Fluglinien deuten in Richtung der Teiche bei Kodersdorf und Mückenhain. Vermutlich 
kam es hier zu einem Wechsel zwischen Nahrungs- und Rasthabitaten. 
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Als Rastgebiet spielt das UG nur eine geringe Rolle. Kraniche, Gänse oder Kiebitze, die typischerweise 
auf Ackerflächen äsen oder rasten, wurden trotz der Überflüge im Gebiet überhaupt nicht rastend 
angetroffen (mit Ausnahme von insgesamt 80 Kiebitzen am 03.03.2021). Greifvögel nutzen die weite 
offene Landschaft durchaus regelmäßig zur Nahrungssuche, wie die bei vielen Kartiertermin anwesen-
den Turmfalken und Mäusebussarde zeigen.  

 

5.2 Konfliktanalyse 

5.2.1 Baubedingte Konflikte 

Zu erwartende baubedingte Beeinträchtigungen betreffen im vorliegenden Fall vor allem die Beein-
trächtigung von Bruthabitaten von Bodenbrütern, sowie die direkte Störungsbelastung von Vögeln 
durch die verstärkte menschliche Aktivität während des Bauzeitraums. Die geplanten Anlagenstand-
orte selbst befinden sich alle auf Ackerflächen und betreffen somit keine Gehölze. Auch für den Ausbau 
und Neubau der Zuwegungen sind keine Rückschnitte oder Rodungen notwendig. Durch die Bauarbei-
ten droht die Tötung von Individuen und Vernichtung einer Fortpflanzungsstätte durch Nestzerstö-
rung, wenn die Rodung in der Brutzeit stattfindet. Es ist eine entsprechende Vermeidungsmaßnahme 
notwendig (siehe 6.1). Verlust an geeignetem Bruthabitat tritt nicht ein, da drei WEA abgebaut und in 
leicht veränderter Lage ersetzt werden.  

5.2.2 Anlagenbedingte Konflikte 

Konflikte, die durch die Anwesenheit der WEA ausgelöst werden, betreffen vor allem störungsemp-
findliche Vogelarten. Während Greifvögel die WEA weitgehend ignorieren, meiden beispielsweise viele 
Limikolen, Gänse oder Kraniche den Nahbereich der Anlagen. Dies kann zu einer Entwertung von Rast- 
bzw. Äsungsflächen führen und auch zu Umwegen beim Fliegen. Die Kartierungen haben gezeigt, dass 
die zu bebauende Fläche von ebendiesen Arten kaum bis gar nicht zur Rast bzw. Äsung genutzt wird. 
Eine populationsrelevante Störung im Sinne von §44 BNatSchG ist deshalb nicht zu erwarten. Flugum-
wege durch die neuen WEA sind zudem nicht in kritischem Umfang zu erwarten, da es sich um ein 
Repowering im bestehenden WP handelt. 

5.2.3 Betriebsbedingte Konflikte 

Die Mehrzahl der windkraftsensiblen Vogelarten (SMEKUL, 2021) wird durch ein überdurchschnittli-
ches Kollisionsrisiko von Windanlagen beeinträchtigt. Von den im Gebiet nachgewiesenen Arten trifft 
das auf die Brutvögel Baumfalke, Rotmilan und Weißstorch zu sowie auf die Nahrungsgäste und Durch-
zügler Kornweihe, Lachmöwe, Rohrweihe, Schwarzmilan, Seeadler und Wiesenweihe. Für diese Arten 
wird die Kollisionsgefährdung nachfolgend genauer betrachtet. 

Für den Baumfalken liegt ein Brutverdacht in 2.941 m Entfernung zur nächstgelegene WEA vor. Der 
Regelabstand beträgt 350 m. Es wurden zudem nur wenige Flugereignisse ermittelt. Bei dieser sehr 
geringen Frequentierung des UG ergibt sich kein erhöhtes Kollisionsrisiko. 

Die Kornweihe trat an drei Tagen im Herbst vermutlich als Durchzügler oder Überwinterer im UG auf. 
Daraus ergibt sich kein erhöhtes Kollisionsrisiko. 

Lachmöwen traten als Durchzügler einmal auf. Bruten traten nicht auf. Daraus ergibt sich kein erhöh-
tes Kollisionsrisiko. 
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Rohrweihen waren relativ regelmäßige Nahrungsgäste im UG. Ein klarer Brutverdacht konnte bei den 
Kartierungen nicht erbracht werden. Eine zukünftige Brut im Gebiet ist möglich, allerdings nur in einem 
Getreidefeld als Ersatzhabitat. Dieser Brutplatz dürfte dann nicht von Dauer sein. Nach §45b BNatSchG 
gelten Rohweihen bei einer unteren Rotorkante über 80 m nicht als kollisionsgefährdet. Diese beträgt 
bei den geplanten WEA 89 m. Im Ergebnis ist für die Rohrweihe aufgrund der Frequentierung und der 
Anlagenhöhe nicht von einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko auszugehen. 

Für den Rotmilan empfiehlt der Leitfaden einen Abstand von Brutplätzen zu WEA von 1.500 m. Der 
aktualisierte §45b BNatSchG nennt hingegen 1.200 m als zentralen Prüfbereich und 500 m als Nahbe-
reich. Der nächstliegende Horst („Rotmilan West“) befand sich 1.240 m von der westlich geplanten 
WEA ZOD 01 entfernt. Da ein zweiter Horst („Rotmilan Nordost“) 2.703 m von der östlichen WEA ZOD 
03 entfernt liegt wurde im Jahr 2021 eine Raumnutzungsanalyse durchgeführt (GLU GmbH Jena, 
2022a). Als Ergebnis geht hervor, dass die westliche der drei geplanten WEA (WEA ZOD 01) im erhöh-
ten bzw. durchschnittlichen Aufenthaltsbereich des Rotmilans liegt. Eine Habitstpotenzialanalyse 
kommt zudem zu dem Schluss, dass die Vorhabenstandorte kein besonders attraktives Nahrungshabi-
tat darstellen, durch die Nähe zu dem einen Rotmilan Horst („Rotmilan West“) dennoch Nahrungsflüge 
stattfinden können, besonders, wenn der Bewuchs auf den Ackerflächen niedrig ist oder diese bear-
beitet werden. Dementsprechend kann für den Rotmilan ein erhöhtes Kollisionsrisiko erwachsen. 
Durch die Einbeziehung eines Vergleichs von Rotorunterkante und Rotorflächen zwischen Alt-WEA ge-
gen Neu-WEA kann davon ausgegangen werden, dass sich die Situation für die betrachteten Rotmilane 
bezüglich des Kollisionsrisikos im Windpark nicht erhöhen und durchaus artspezifisch verbessern wird. 
Dennoch sollte eine kurzfristige Betriebszeitenbeschränkung gemäß §45b BNatSchG (Anlage 1, Ab-
schnitt 2) erwogen werden (siehe 6.2). 

Schwarzmilane waren Nahrungsgäste und Durchzügler. Ein Brutplatz existierte nicht im UG. Daraus 
ergibt sich kein erhöhtes Kollisionsrisiko. 

Ein Seeadler wurde zweimal beim Überflug gesichtet. Ein Brutplatz befindet sich auch nicht innerhalb 
des Prüfbereichs von 6 km. Daraus ergibt sich kein erhöhtes Kollisionsrisiko. 

Jeweils eine Wiesenweihe wurde an drei Tagen auf dem Heimzug jagend im Gebiet beobachtet. Brut-
plätze oder Hinweise gab es nicht. Durch diese sehr geringe Frequentierung gibt es kein erhöhtes Kol-
lisionsrisiko. Ohnehin gilt die Art nach §45b BNatSchG nur bei Rotorunterkanten < 80 m als kollisions-
gefährdet. Die geplanten WEA haben eine untere Rotorkante von 89 m. 

Für den Weißstorch empfiehlt der Leitfaden einen Abstand von 1.000 m, was auch dem zentralen Prüf-
bereich des §45b BNatSchG entspricht. Der zu den Vorhabenstandorten nächstgelegene Weißstorch-
horst liegt mit 3.011 m Entfernung knapp außerhalb des 3.000 m-Radius. Weißstörche wurden mit 
zehn Sichtungen durch den WP oder am WP vorbei fliegend beobachtet. Dabei handelte es sich um 
Überflüge oder Thermikkreisen. Im Ergebnis besteht für den Weißstorch keine erhöhte Kollisionsge-
fährdung. 

Kiebitze wurden an einem Tag rastend und einmal durchziehend beobachtet. Kiebitze gelten als stö-
rungsempfindlich gegenüber WEA. In Anbetracht der geringen Zahl an Sichtungen besteht für diese 
Art durch das Vorhaben kein erhöhtes Störungsrisiko. 

Kraniche wurden im Juni 2021 einmal zu zweit kreisend nördlich des WP gesichtet, sowie einmal als 
Trupp jenseits der Neiße auf polnischer Seite und einmal zwei Exemplare, die in Richtung der Teiche 
(Kodersdorf) flogen. Kraniche gelten als störungsempfindlich gegenüber WEA. Da keine erhöhte 
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Nutzung des UG durch Kraniche festgestellt wurde, ist von keinem erhöhten Störungsrisiko durch das 
Vorhaben auszugehen. 

 

6 Empfohlene Konfliktvermeidungsmaßnahmen 

Erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes – hier der Avifauna – durch das 
Eingriffsvorhaben unterliegen der gesetzlichen Forderung nach Vermeidung, Verminderung, funktio-
nalem Ausgleich und Ersatz. Wie in der Konfliktanalyse dargelegt, besteht im vorliegenden Fall ein ge-
ringes Konfliktpotenzial. Dieses muss minimiert und ggf. ausgeglichen werden. Die nachfolgend ge-
machten Vorschläge und Empfehlungen sollten berücksichtigt werden, um den Eingriff in den Natur-
haushalt so gering wie möglich zu halten. 

6.1 Baubedingte Konflikte 

Die Baumaßnahmen zum Rückbau der Alt-WEA und zur Neuerrichtung der neuen WEA sowie der We-
gebau über Feld muss außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern (insbesondere Feldlerche) erfolgen, 
um keine Nester dieser Arten zu zerstören. Die Brutzeit dieser Arten endet bereits im August und be-
ginnt erst im April, sodass Wegebau und Baufeldfreimachung vom 01.09. – 31.03. möglich sind. Sollen 
diese Baumaßnahmen dennoch innerhalb der Brutzeit stattfinden, so muss eine Besiedlung dieser Flä-
chen von Vornherein ausgeschlossen werden. Dies geschieht entweder durch eine Vergrämungsmaß-
nahme in Form von Pfosten mit Flatterbändern entlang des zukünftigen Baufeldes. Diese muss zu Be-
ginn der Brutzeit installiert sein. Zusätzlich ist bei Baufeldfreimachung in der Brutzeit eine Ökologische 
Baubegleitung notwendig, die unmittelbar vor Beginn der Baufeldfreimachung überprüft, ob tatsäch-
liche keine Nester im Baufeld vorhanden sind. 

6.2 Anlagen- und betriebsbedingte Konflikte 

Anlagenbedingte Konflikte sind nicht zu erwarten. Wie in der Konfliktanalyse dargestellt, kann es zu 
betriebsbedingten Konflikten mit dem Rotmilan kommen. Durch die Gegenüberstellung von Vorbelas-
tung und erwarteter Belastung, ist nicht von einer Erhöhung des Kollisionsrisikos auszugehen (GLU 
GmbH Jena, 2022a). Dennoch sollte eine kurzfristige Betriebszeitenbeschränkung gemäß §45b 
BNatSchG (Anlage 1, Abschnitt 2) erwogen werden.  
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7 Zusammenfassung 

Das zentrale Untersuchungsgebiet besteht überwiegend aus einer offenen Agrarlandschaft mit ein ei-
nigen eingestreuten Gehölzen. Dementsprechend präsentiert sich die Avifauna in einem 300 m-Be-
reich um die geplanten Anlagen als eher artenarm mit typischen Arten des Offenlandes. Im 3.000 m-
Radius kommen Brutplätze der windkraftsensiblen Arten Baumfalke, Rotmilan und Weißstorch vor. Ein 
Brutplatz des Rotmilans befindet sich mit 1.240 m innerhalb des Regelabstands nach Sächsischem Leit-
faden und knapp außerhalb des Zentralen Prüfbereichs (§ 45b BNatSchG). Alle anderen Brutplätze lie-
gen weiter entfernt als der nach Leitfaden und BNatSchG empfohlene Regelabstand bzw. Zentrale 
Prüfbereich. Eine durchgeführte Habitatpotenzial- und Raumnutzungsanalyse für die Belange des Rot-
milans brachte das Ergebnis, dass die westliche geplante WEA (ZOD 01) im erhöhten bzw. durchschnitt-
lichen Aufenthaltsbereich von Rotmilanen liegt (GLU GmbH Jena, 2022a). Maßnahmen zur Senkung 
liegen von Vornherein durch die Parameter der neuen WEA vor und führen zu keiner erhöhten Kollisi-
onsgefahr im Vergleich zu der derzeit bestehenden Situation. Dennoch sollte eine kurzfristige Betriebs-
zeitenbeschränkung gemäß §45b BNatSchG (Anlage 1, Abschnitt 2) für die WEA ZOD 01 erwogen wer-
den. 

Das Gebiet hat keine herausragende Bedeutung als Zugkorridor. Lediglich an einzelnen Tagen nutzten 
Gänse den WP vermutlich zum Durchflug von Rast- zum Nahrungsgebiet. Als Rastgebiet war das Un-
tersuchungsgebiet für Wasservögel, Limikolen und Kraniche uninteressant. Anlagen- und betriebsbe-
dingte artenschutzrechtliche Konflikte werden dementsprechend für die geplanten WEA nicht prog-
nostiziert. Durch geplante Bauarbeiten und Wegebau kann es aber zu einer betriebsbedingten Verlet-
zung des Tötungs- und Zerstörungsverbotes von Brutstätten von Bodenbrütern kommen, was eine 
Bauzeitenregelung oder andere geeignete Vermeidungsmaßnahmen notwendig macht. 
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Repowering von 3 WEA im WP Deschka 
 

Gegenüberstellung der Anforderungen und Abweichungen der Kartierungen 
2020/2021 zum neuen Sächsischen Leitfaden (gültig ab 1.1.2022) 
 
 

 

Parameter 

Untersuchungen lt. Leitfaden 
Thüringen + Vorgaben der 
UNB Görlitz 
 
Kartierungen 2020/2021 
durch die GLU GmbH Jena 

Leitfaden Sachsen 
(2021) 
 
 
 
Verbindlich ab 
01.01.2022 

1 Datenabfragen 
windkraftempfindlicher Arten 

Artspezifischer Prüfradius Artspezifischer 
Prüfbereich 

2 Horstbaumerfassung 3000 m um WEA 
 
01-03/2021 

Artspezifischer 
Regelabstand + 500 m 
Unbelaubte Zeit 

3 Horstbesatzkontrolle 3000 m um WEA 
04-06/2021 

Artspezifischer 
Regelabstand + 500 m 

4 Brutvögel 
(Revierkartierung nach 
Südbeck et al., 2005) 

500 m um WEA 
 
M2 – E7 
12 Termine 
03-07/2021 

300 m um WEA + 100 
m um Zuwegung 
A2 – E7 
10 Termine 

5 HPA Rotmilan 4000 m um Horst 4000 m um Horst 

6 RNA Rotmilan 
Standortbezogen, da zwei 
Brutpaare 

1000 m um WEA 
A3 – E8 
17 Termine à durchschn. 4,8 h: 
A3-E3: 1x 
A4-M5: 5x 
E5-M7: 8x 
E7-E8: 3x 
Insg. 81 Stunden 
03-08/2021 

1000 m um WEA 
A3 – E8 
18 Termine à 6 h: 
A3-E3: 3x 
A4-M5: 4x 
E5-M7: 8x 
E7-E8: 3x 
Insg. 108 Stunden 

7 Gast- u. Rastvogelerfassung 1500 m um WEA 
33 Termine 
08/2020 – 08/2021 

2000 m um WEA 
M2 – E4 + A8 – E11 
Ca. 22 Termine 

8 Zugvogelerfassung 500 m um WEA 
M9 – E11 
4 h ab SA 
8 Termine 
09-11/2020 

1 km um WEA 
M9 – M11 
4 h ab SA 
8 Termine 
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1, 2, 3, 4, 5:  
keine negativen Abweichungen 
 
6: RNA Rotmilan 
Abweichungen liegen bei der Durchführung der RNA in der Beobachtungsdauer: Es wurden 
initial 4 h als Beobachtungsdauer angesetzt, insgesamt ca. 81 h erreicht. Im neuen 
Sächsischen Leitfaden sind 6 h vorgegeben (insgesamt 108 h).  
Die Beobachtungen eines Termines wurden zumeist zeitlich geteilt am Nachmittag des einen 
Tages und am Morgen des Folgetages durchgeführt (siehe Tabelle 1). Dadurch liefern die 
Daten einen umfassenden Einblick in das Flugverhalten der Rotmilane in den zwei 
Hauptaktivitätszeiten (vgl. Südbeck et al. 2005). 
 
Tabel le 1:  Terminübersicht Raumnutzungsanalyse Rotmilan 

 Datum Beginn Ende Dauer (h) 
1 22.03.2021 14:00 16:00 2 
2 08.04.2021 07:30 11:30 4 

3 
12.04.2021 16:00 20:15 

7,5 
13.04.2021 07:00 10:30 

4 
26.04.2021 16:30 20:00 

5,5 
27.04.2021 08:00 10:00 

5 03.05.2021 16:30 20:30 4 
6 10.05.2021 16:30 20:00 3,5 

7 
17.05.2021 16:00 20:00 

6,75 
18.05.2021 07:45 10:30 

8 25.05.2021 15:30 20:15 4,75 

9 
31.05.2021 15:30 19:30 

6,75 
01.06.2021 07:30 10:15 

10 07.06.2021 16:15 20:30 4,25 
11 15.06.2021 07:45 11:05 3,25 

12 
21.06.2021 17:15 19:30 

5,25 
22.06.2021 07:30 10:30 

13 
28.06.2021 16:30 20:30 

6,75 
29.06.2021 07:30 10:15 

14 
19.07.2021 17:30 20:15 

5,5 
20.07.2021 07:30 10:15 

15 
27.07.2021 18:45 20:45 

4 
28.07.2021 08:45 10:50 

16 11.08.2021 08:00 12:00 4 

17 
24.08.2021 18:00 19:00 

3,5 
25.08.2021 08:00 10:30 

    Summe: 81,25 
 
Insgesamt liegen 388 Flugereignisse zur Rasterauswertung vor. Diese Datendichte bietet eine 
solide Bewertungsgrundlage für die standörtliche Situation zum Rotmilan in Beziehung zu 
den Vorhabenstandorten. 
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7: Gast- und Rastvogelerfassung 
Eine negative Abweichung liegt bei der Ausdehnung des Untersuchungsraumes vor. Im neuen 
Sächsischen Leitfaden sind 2.000 m vorgesehen. Geplant waren 1.500 m zu kartieren. Der 
Kartiererumfang beinhaltet - durch das großräumige Befahren und die Verkehrssituation des 
Geländes - von vornherein Bereiche jenseits der 1.500 m. Zudem liegen die Termine bei 33 
Stück, (statt 22 Termine laut Leitfaden). Es besteht dadurch eine ausreichend dichte 
Datengrundlage zur Beurteilung des Gebietes. Die Rohdaten sind in Abbildung 1 dargestellt. 
 

 
Abbildung 1:  Rohdaten der Gast-  und Rastvogelerfassungen 
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8: Zugvogelerfassungen 
Eine negative Abweichung liegt bei der Ausdehnung des Untersuchungsraumes vor. Im neuen 
Sächsischen Leitfaden sind 1.000 m vorgesehen. Geplant waren 500 m zu kartieren. Die 
Rohdaten sind in Abbildung 2 ersichtlich. 
 

 

Abbildung 2:  Daten der Zugvogelerfassungen (hel le Flug lin ie: kleiner Trupp; dunkle Flug lin ie: großer Trupp) 

 
Die Ergebnisse zeigen die Zugbewegungen am Vorhabenstandort besonders in den 
Richtungen Nord-Süd und Ost-West. Da der Windpark eben und ohne Sichtversperrung zu 
überblicken ist, ist bei guten Sichtverhältnissen auch von einer Einsicht von mehr als 1.000 m 
auszugehen. Die Ergebnisse bieten daher eine solide Bewertungsgrundlage. 
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